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Bundesregierung: Regierungsentwurf eines Brexit-Steuerbegleitgesetzes  

Das Bundeskabinett hat am 12.12.2018 den Regierungsentwurf eines Gesetzes 

über steuerliche und weitere Begleitregelungen zum Austritt des Vereinigten Kö-

nigreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union (Brexit-

Steuerbegleitgesetzes) beschlossen. Das Brexit-StBG soll insbesondere eine Lö-

sung für Sachverhalte bringen, in denen der Steuerpflichtige bereits in der Ver-

gangenheit alle steuerlich relevanten Handlungen vollzogen hat (z. B. Überfüh-

rung eines Wirtschaftsguts ins Vereinigte Königreich) und allein der Brexit, ohne 

weiteres Zutun des Steuerpflichtigen, zu nachteiligen steuerlichen Rechtsfolgen 

führen würde (z. B. Auflösung eines Ausgleichspostens nach § 4g EStG; „Brexit 

als schädliches Ereignis“). 

Der Referentenentwurf (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 37/2018) enthielt bereits fol-

gende steuerliche Regelungen : 

 Stundungsregelung gem. § 4g EStG: Der Austritt des Vereinigten Königreichs 

aus der Europäischen Union führt nicht dazu, dass ein als entnommen gelten-

des Wirtschaftsgut als aus der Besteuerungshoheit der Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union ausgeschieden gilt. 

 Einbringungsgewinnbesteuerung: Es wird gesetzlich sichergestellt, dass allein 

der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union nicht zu 

einer rückwirkenden Versteuerung des Einbringungsgewinns führt. Der Austritt 

ist unkritisch hinsichtlich der Voraussetzungen von § 22 Abs. 1 Satz 6 Nr. 6 

und Abs. 2 Satz 6 UmwStG in Verbindung mit § 1 Abs. 4 UmwStG.  

In den Regierungsentwurf wurden aus steuerlicher Sicht folgende weitere Rege-

lungen aufgenommen: 

 Klarstellung, dass der Brexit allein nicht die Rechtsfolge des § 12 Abs. 3 KStG 

(Auflösungsfiktion) bzw. des § 6 Abs. 5 S. 4 AStG (Widerruf der Stundung bei 

der Wegzugsbesteuerung) auslöst, sondern – neben den bereits ausdrücklich 

geregelten Gründen – erst ein anschließender Wegzug nach dem Brexit in ei-

nen anderen Drittstaat (noch im Referentenentwurf ergab sich dies nur aus 

der Begründung). In § 6 Abs. 8 S. 2 AStG-E werden darüber hinaus Widerrufs-

tatbestände des § 6 Abs. 5 S. 4 AStG ergänzt. 

 Verhinderung einer Verzinsung des Zahlungsaufschubs nach § 6b Abs. 2a 

EStG in Fällen, in denen der Antrag auf Ratenzahlung bereits vor dem Zeit-

punkt gestellt worden ist, zu dem das Vereinigte Königreich nicht mehr Mit-

gliedstaat der EU ist und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist. 

Die Gesetzesbegründung bestätigt nun auch die Fälle des § 17 Abs. 5 S. 2 EStG 

und des § 36 Abs. 5 EStG als Regelungen, die für den Eintritt einer nachteiligen 

Folge nach dem Gesetzeswortlaut eine aktive Handlung des Steuerpflichtigen vo-

raussetzen (u. a. Sitz-oder Betriebsverlegung, Wegzug), sodass der Brexit allein 

noch keine für den Steuerpflichtigen nachteilige Folge auslösen würde. 

Das Brexit-StBG soll am 29.03.2019 in Kraft treten. Insofern muss das Gesetz-

gebungsverfahren nun sehr zügig durchgeführt werden.  
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BMF: Wirtschaftliche Gründe zur Rechtfertigung des Abschlusses eines 

Geschäfts zu nicht „fremdüblichen Bedingungen“ 

Mit BMF-Schreiben vom 06.12.2018 äußert sich die Finanzverwaltung zur An-

wendung des EuGH-Urteils vom 31.05.2018 in der Rechtssache Hornbach-

Baumarkt (C-382/16). Der EuGH hatte Zweifel in Bezug auf die Vereinbarkeit der 

Regelung des § 1 AStG mit der Niederlassungsfreiheit aufgeworfen. Dem ge-

bietsansässigen Steuerpflichtigen müsse die Möglichkeit des Nachweises ein-

räumt werden, dass Bedingungen aus wirtschaftlichen Gründen vereinbart wur-

den, die sich aus seiner Stellung als Gesellschafter der ausländischen Gesell-

schaft ergeben (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 21/2018). 

Zur Vermeidung einer Korrektur auf Basis des § 1 Abs. 1 AStG werden bisher je-

doch gerade keine Gründe akzeptiert, die sich aus der Stellung als Gesellschafter 

ergeben, sondern nur solche, die auch zwischen fremden Dritten Anwendung fin-

den würden (sog. Fremdvergleich).   

Die Finanzverwaltung sieht nun nicht, wie erhofft, eine allgemeine Öffnung des 

§ 1 AStG durch die Möglichkeit des Nachweises von in der Gesellschafterstellung 

liegenden wirtschaftlichen Gründen vor. Vielmehr beschränkt sie diese Möglich-

keit der Rechtfertigung fremdunüblicher Gestaltungen durch wirtschaftliche Grün-

de innerhalb der Unternehmensgruppe restriktiv auf „sanierungsbedingte Maß-

nahmen“. Dies entspricht dem Sachverhalt im Hornbach-Baumarkt-Urteil, bei 

dem eine Tochtergesellschaft auf die Zuführung von Kapital angewiesen war. Die 

Finanzverwaltung definiert sanierungsbedingte Maßnahmen als solche, welche 

die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit vermeiden und den Fortbestand der 

nahestehenden Person bzw. der Unternehmensgruppe sichern sollen. Hierzu 

sind insbesondere die Sanierungsbedürftigkeit und -fähigkeit der nahestehenden 

Person oder der Unternehmensgruppe als Ganzes nachzuweisen (ähnlich bereits 

im Sanierungserlass vom 27.3.2003 sowie im neuen § 3a Abs. 2 EStG).  

Inhaltlich geht die Finanzverwaltung mit der Beschränkung auf sanierungsbeding-

te Maßnahmen in Bezug auf § 1 AStG den geringstmöglichen geltungserhalten-

den Anpassungsschritt zur Anwendung des EuGH-Urteils Hornbach-Baumarkt. 

Da sich die EuGH-Entscheidung nur auf die Niederlassungsfreiheit beziehe, er-

streckt die Finanzverwaltung zudem die Möglichkeit zum Nachweis wirtschaftli-

cher Gründe aus der Gesellschafterstellung nicht auf Drittstaatenfälle. 

 

BMF: AdV wegen ernstlicher Zweifel an Verfassungsmäßigkeit von Nach-

zahlungs- oder Aussetzungszinsen nun bereits ab 2012 

Mit BMF-Schreiben vom 14.12.2018 hat die Finanzverwaltung ein neues steuerli-

ches Anwendungsschreiben „Aussetzung der Vollziehung wegen ernstlicher 

Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Verzinsung nach § 233 AO in 

Verbindung mit § 238 Abs. 1 S. 1 AO für Verzinsungszeiträume ab dem 

01.04.2012“ veröffentlicht. 
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Mit diesem Schreiben wird die bisherige Verwaltungsanweisung, die Vollziehung 

von Zinsfestsetzungen für Verzinsungszeiträume ab dem 01.04.2015 wegen 

ernstlicher Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Zinssatzes nach § 238 

Abs. 1 S. 1 AO auf Antrag auszusetzen, auf Verzinsungszeiträume ab dem 

01.04.2012 erweitert. Das BMF-Schreiben vom 14.12.2018 tritt mit sofortiger Wir-

kung an die Stelle des BMF-Schreibens vom 14.06.2018. 

Wie bislang hält die Finanzverwaltung an ihrer Aussage fest, dass die an-

geordnete Gewährung der Aussetzung der Vollziehung für Verzinsungszeiträume 

ab dem 01.04.2012 nicht dahingehend zu verstehen sei, dass die obersten Fi-

nanzbehörden des Bundes und der Länder die Verfassungsmäßigkeit des § 238 

Abs. 1 S. 1 AO bezweifeln. 

Hintergrund: Der VIII. Senat des BFH ging in einem weiteren Verfahren des 

einstweiligen Rechtsschutzes mit Beschluss vom 03.09.2018 (VIII B 15/18, NV) 

hinsichtlich der betroffenen Veranlagungszeiträume über die im BMF-Schreiben 

vom 14.06.2018 verlautbarte Handhabung der Finanzverwaltung hinaus (vgl. 

hierzu ausführlich TAX WEEKLY # 40/2018) . 

 

BMF: Angabe der vollständigen Anschrift in einer Rechnung im Sinne des 

§ 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 UStG 

Mit Urteilen vom 13.06.2018 (XI R 20/14) und vom 21.06.2018 (V R 25/15 sowie 

V R 28/16) hatte der BFH unter Änderung seiner Rechtsprechung entschieden, 

dass eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung nicht voraussetzt, dass 

die wirtschaftlichen Tätigkeiten des leistenden Unternehmers unter der Anschrift 

ausgeübt werden, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist. Es 

reicht jede Art von Anschrift und damit auch eine Briefkastenanschrift, sofern der 

Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist. Das Urteil des BFH vom 

22.07.2015 (V R 23/14) ist insoweit nicht mehr anwendbar. 

Mit BMF-Schreiben vom 07.12.2018 ergänzt nun die Finanzverwaltung den Um-

satzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) entsprechend. 

 

EuGH: Brexit – Einseitige Rücknahme der Austrittsmitteilung rechtlich zu-

lässig 

Auf Antrag mehrerer Abgeordneter des schottischen Parlaments, des Parlaments 

des Vereinigten Königreichs und des Europäischen Parlaments hat ein schotti-

sches Gericht, der Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) 

(Oberstes Gericht, Berufungsabteilung, Erste Kammer), dem EuGH die Frage 

vorgelegt, ob ein Mitgliedstaat, der gem. Art. 50 EUV dem Europäischen Rat sei-

ne Absicht mitgeteilt hat, aus der Union auszutreten, diese Mitteilung einseitig zu-

rücknehmen kann und, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. 

In seinem Urteil vom 10.12.2018 (C-621/18) kommt der EuGH zu dem Ergebnis, 

dass Art. 50 EUV es zulasse, die Mitteilung der Absicht, aus der Union auszutre-

ten, einseitig zurückzunehmen (vgl. Pressemitteilung des EuGH vom 

10.12.2018). Diese Möglichkeit bestehe, solange ein Austrittsabkommen nicht in 
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Kraft getreten ist oder, wenn kein solches Abkommen geschlossen wurde, solan-

ge die zweijährige Frist ab dem Zeitpunkt der Mitteilung der Absicht, aus der EU 

austreten zu wollen, und eine etwaige Verlängerung nicht abgelaufen ist. 

Für die Möglichkeit der einseitigen Rücknahme gebe es allerdings bestimmte Vo-

raussetzungen und Grenzen. Erstens müsse sie, wie die Austrittsabsicht, dem 

Europäischen Rat förmlich mitgeteilt werden. Zweitens müssten die innerstaatli-

chen verfassungsrechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Wenn, wie im 

Vereinigten Königreich, die Zustimmung des Parlaments eine Vorbedingung für 

die Mitteilung der Austrittsabsicht sei, müsse dies logischerweise auch für die 

Rücknahme dieser Mitteilung gelten. Auch die Grundsätze des guten Glaubens 

und der loyalen Zusammenarbeit seien zu beachten, um einen Missbrauch des in 

Art. 50 EUV vorgesehenen Verfahrens zu verhindern. 

Unabhängig davon wurde die für Dienstag (11.12.2018) im Londoner Unterhaus 

geplante Abstimmung über das Austrittsabkommen auf unbestimmte Zeit ver-

schoben. 

 

BFH: Gewährleistungsrückstellung – wertaufhellende Tatsachen und 

Ernsthaftigkeit der Inanspruchnahme   

Im Beschluss vom 28.08.2018 (X B 48/18 NV) hatte sich der BFH mit den Anfor-

derungen an die Bildung einer Gewährleistungsrückstellung im Zusammenhang 

mit wertaufhellenden Tatsachen und der Ernsthaftigkeit der Inanspruchnahme 

auseinanderzusetzen.  

Die Kläger sind Eheleute, die im Streitjahr 2007 zur Einkommensteuer zusam-

menveranlagt werden. Der Kläger, ein bilanzierender Einzelunternehmer, bildete 

in seiner Ende Juli 2008 auf den 31.12.2007 erstellten Handels- und Steuerbilanz 

neben einer an den Umsätzen orientierten – vorliegend unstreitigen – Pauschal-

rückstellung für Gewährleistungsverpflichtungen eine diesbezügliche Einzelrück-

stellung. Anlass hierfür war, dass der Kläger bei einzelnen bis zum 31.12.2007 

erbrachten Werklieferungen – Herstellung und Montage von Planen für Biogasan-

lagen – nach Mängelanzeigen der Auftraggeber im Mai/Juni 2008 zeitnah Nach-

erfüllungsarbeiten mit entsprechendem Aufwand durchgeführt hatte.  

Nach einer Außenprüfung erkannte das Finanzamt die Einzelrückstellung nicht 

mehr an, da der Kläger am Bilanzstichtag 31.12.2007 noch nicht ernsthaft mit ei-

ner Inanspruchnahme auf Nacherfüllung habe rechnen müssen. Sowohl der Ein-

spruch als auch die Klage beim Finanzgericht blieben erfolglos. Nach dessen 

Auffassung war eine Rückstellungsbildung nach § 5 Abs. 1 S. 1 EStG i.V.m. 

§ 249 Abs. 1 S. 1 HGB ausgeschlossen, da weder dem Kläger noch seinen Auf-

traggebern am 31.12.2007 die Mangelhaftigkeit bekannt gewesen sei. Demzufol-

ge sei auch eine Gewährleistungsinanspruchnahme seinerzeit noch nicht über-

wiegend wahrscheinlich gewesen. Der bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewor-

dene Gewährleistungsaufwand könne zudem nicht wertaufhellend auf den Bi-

lanzstichtag zurückbezogen werden, da bis zum 31.12.2007 Werkmängel noch 

gar nicht aufgetreten seien. 
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Nunmehr hat der BFH die Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers – in welcher 

geltend gemacht wurde, dass zum einen der Anspruch auf rechtliches Gehör ver-

letzt worden sei und zum anderen, dass die Revision wegen grundsätzlicher Be-

deutung nach § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO zuzulassen sei – als unbegründet zurück-

gewiesen. Die Kläger sahen zum einen die Rechtsfrage für grundsätzlich bedeut-

sam, ob ein nach dem Bilanzstichtag und vor der Bilanzaufstellung geltend ge-

machter Mangel einen zum Bilanzstichtag objektiv vorhandenen Mangel "erhelle", 

wenn der Auftragnehmer nach Abnahme und nach dem Bilanzstichtag bis zum 

Zeitpunkt der Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche nicht mehr am 

Bauvorhaben tätig war. Zum anderen warfen sie die Rechtsfrage auf, ob eine 

überwiegende Gefahr der Inanspruchnahme des Auftragnehmers durch den Auf-

traggeber bei zivilrechtlichen Vertragsverhältnissen auch möglich sei, wenn den 

Vertragsparteien der Mangel zum Bilanzstichtag noch nicht bekannt war.  

Hierzu führte der BFH aus, dass die beiden Rechtsfragen bereits hinlänglich von 

Seiten der Rechtsprechung beantwortet seien. Es sei geklärt, dass auch zum Bi-

lanzstichtag noch nicht erhobene Mängelrügen bei wertaufhellender Betrachtung 

den Ansatz einer Verbindlichkeitsrückstellung rechtfertigen könnten. Objektiver 

Anknüpfungspunkt sei hierfür zum einen ein bereits zum Bilanzstichtag vorlie-

gender Mangel. Zum anderen müsse nach der Rechtsprechung bei noch nicht 

gerügten Mängeln mit einer Inanspruchnahme des Steuerpflichtigen (ernsthaft) 

zu rechnen sein. Der BFH kam jedoch abschließend zum Ergebnis, dass jeden-

falls dann, wenn die beiderseitige Unkenntnis maßgeblich auf dem Umstand be-

ruht habe, dass der Mangel am Bilanzstichtag noch keine betriebsbeeinträchti-

gende Wirkung entfaltet habe und daher gar nicht erkennbar erschien, es nahe 

liege, die Gefahr der Inanspruchnahme des Werkunternehmers am Bilanzstichtag 

noch nicht als überwiegend anzusehen. Bei einer solchen Sachlage komme also 

keine Rückstellungsbildung in Betracht.  
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 07.12.2018 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-566/17 06.12.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Recht zum Abzug der Vorsteuer auf Lieferungen von Gegenständen und 
Dienstleistungen, die untrennbar sowohl für wirtschaftliche als auch für nicht-
wirtschaftliche Tätigkeiten verwendet werden – Bestimmung des abzugsfähi-
gen Teils der Vorsteuer – Grundsatz der steuerlichen Neutralität – Frage, ob 
und inwieweit die Berechnung der Vorsteuer gesetzlich geregelt sein muss – 
Fehlen nationaler Vorschriften über die Methoden für die Bestimmung der an-
teilsmäßigen Zuordnung der Vorsteuer auf Gegenstände und Dienstleistungen, 
die untrennbar sowohl für wirtschaftliche als auch für nichtwirtschaftliche Tätig-
keiten verwendet werden 

C-672/17 06.12.2018 
Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Bemessungsgrundlage – 
Verminderung – Grundsatz der steuerlichen Neutralität 

C-480/17 06.12.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Niederlassungsfreiheit – Direkte Besteue-
rung – Einkommensteuer – Abzugsfähigkeit von Beiträgen zu einer berufs-
ständischen Altersversorgungseinrichtung und einer privaten Rentenversiche-
rung – Ausschluss für Gebietsfremde 

 

Alle am 12.12.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II B 8/18 22.11.2018 
 Keine Anwendung des § 6a Satz 1 GrEStG auf Erwerbsvorgänge i.S. des § 1 
Abs. 1 Nr. 1 GrEStG - Verfassungsmäßigkeit des § 23 Abs. 12 GrEStG nicht 
ernstlich zweifelhaft 

V R 48/16 27.09.2018 
Gemeinnützigkeit eines Vereins zur Förderung des IPSC-Schießens  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 66/18 vom 12.12.2018 

 

Alle am 12.12.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

X R 17/17 27.06.2018 
 Tatsächliche Verständigung - Beteiligung des für die Steuerfestsetzung zu-
ständigen Amtsträgers 

VII R 18/18 18.09.2018 
Zur Zahlungsverjährung bei mehrfach geänderter Einkommensteuer-
Festsetzung 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208559&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=535057
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208555&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=534632
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208552&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=533943
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38648&pos=0&anz=53
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38651&pos=1&anz=53
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38642&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38654&pos=2&anz=53
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38657&pos=3&anz=53
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

XI B 65/18 12.10.2018 
Voraussetzungen des Gutglaubensschutzes bei innergemeinschaftlichen Liefe-
rungen nicht klärungsbedürftig 

X B 48/18 28.08.2018 Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten 

VIII B 44/18 23.10.2018 Durchführung von Produktschulungen ist keine unterrichtende Tätigkeit 

II B 39/18 22.10.2018 Befangenheitsanträge und gesetzlicher Richter 

 

Alle bis zum 14.12.2018 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

 
IV A 3 -S 
0465/18/1000
5-01 
 

14.12.2018 

 
Aussetzung der Vollziehung wegen ernstlicher Zweifel an der Verfassungsmä-
ßigkeit der Höhe der Verzinsung nach § 233 AO in Verbindung mit § 238 Ab-
satz 1 Satz 1 AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. April 2012 
 

 
IV A 4 -S 
1547/13/1000
1-06 
 

12.12.2018 
 
Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) 2019 
 

 
III C 2 -S 
7280a/07/100
05 :003 
 

07.12.2018 
Angabe der vollständigen Anschrift in einer Rechnung im Sinne des § 14 Abs. 
4 Satz 1 Nr. 1 UStG; Veröffentlichung der Entscheidungen XI R 20/14, V R 
25/15 und V R 28/16 

 
IV B 5 -S 
1341/11/1000
4-09 
 

06.12.2018 
Wirtschaftliche Gründe, die den Abschluss eines Geschäfts unter nicht „fremd-
üblichen Bedingungen“ rechtfertigen - EuGH-Urteil vom 31. Mai 2018 in der 
Rechtssache C-382/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38660&pos=4&anz=53
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38663&pos=5&anz=53
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38666&pos=6&anz=53
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38669&pos=7&anz=53
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2018-12-14-Aussetzung-der-Vollziehung-Par-233a-AO-238-Abs-1-Satz-1-AO.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2018-12-14-Aussetzung-der-Vollziehung-Par-233a-AO-238-Abs-1-Satz-1-AO.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2018-12-14-Aussetzung-der-Vollziehung-Par-233a-AO-238-Abs-1-Satz-1-AO.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung/2018-12-12-pauschbetraege-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung/2018-12-12-pauschbetraege-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung/2018-12-12-pauschbetraege-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-12-07-Veroeffentlichung-Entscheidung-XI-R-20-14-V-R-25-15-V-R-28-16.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-12-07-Veroeffentlichung-Entscheidung-XI-R-20-14-V-R-25-15-V-R-28-16.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-12-07-Veroeffentlichung-Entscheidung-XI-R-20-14-V-R-25-15-V-R-28-16.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2018-12-06-fremduebliche-Bedingungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2018-12-06-fremduebliche-Bedingungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes über steuerliche und weitere Begleitregelun­
gen zum Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union 


(Brexit-Steuerbegleitgesetz – Brexit-StBG) 


A. Problem und Ziel 


Am 29. März 2017 unterrichtete das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 
(Vereinigtes Königreich) den Europäischen Rat von seiner Absicht, aus der Europäischen 
Union (EU) auszutreten, und leitete damit offiziell das Verfahren nach Artikel 50 des Ver­
trags über die Europäische Union (EUV) ein. Nach Artikel 50 Absatz 3 EUV endet die Mit­
gliedschaft des Vereinigten Königreichs in der EU (Brexit) zwei Jahre später, es sei denn, 
der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat ein­
stimmig, diese Frist zu verlängern. 


Ab diesem Zeitpunkt ist das Vereinigte Königreich, das mit dem Austritt aus der EU auch 
aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ausscheidet, auch für steuerliche und 
finanzmarktrechtliche Zwecke als Drittstaat zu behandeln. Sollten die laufenden Verhand­
lungen zwischen dem Vereinigten Königreich und den verbleibenden Mitgliedstaaten der 
EU über ein Austrittsabkommen erfolgreich sein, wäre das Vereinigte Königreich nach 
dem Ablauf der vereinbarten Übergangsfrist auch für steuerliche und finanzmarktrechtli­
che Zwecke als Drittstaat zu behandeln. Für diesen Fall sieht der am 29. Oktober 2018 
von der Bundesregierung beschlossene Entwurf eines Gesetzes für den Übergangszeit­
raum nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus 
der Europäischen Union (Brexit-Übergangsgesetz – BrexitÜG) vor, dass Bestimmungen 
im Bundesrecht, die auf die Mitgliedschaft in der Europäischen Union oder in der Europäi­
schen Atomgemeinschaft Bezug nehmen, während des Übergangszeitraums grundsätz­
lich so zu verstehen sind, dass auch das Vereinigte Königreich erfasst ist (Bundestags-
Drucksache 19/5313). 


Auch steuerliche und finanzmarktrechtliche Regelungen, die regelmäßig auf Grund des 
unionsrechtlichen Primär- und Sekundärrechts für EU-/EWR-Sachverhalte günstigere 
Rechtsfolgen vorsehen als für Drittstaaten-Sachverhalte, werden gemäß dem jeweiligen 
Wortlaut künftig im Verhältnis zum Vereinigten Königreich keine Anwendung mehr finden. 
Dies betrifft auch einige Sachverhalte, in denen der Steuerpflichtige bzw. Finanzmarktteil­
nehmer bereits in der Vergangenheit alle relevanten Handlungen vollzogen hat und allein 
der Brexit eine nachteilige Rechtsfolge auslösen würde („Brexit als schädliches Ereignis“). 
Davon zu unterscheiden sind z. B. die Fälle des § 17 Absatz 5 Satz 2 und des § 36 Ab­
satz 5 des Einkommensteuergesetzes (EStG) oder des § 12 Absatz 3 des Körperschaft­
steuergesetzes (KStG), die für den Eintritt einer nachteiligen Folge nach dem Gesetzes­
wortlaut eine aktive Handlung des Steuerpflichtigen voraussetzen (u. a. Sitz- oder Be­
triebsverlegung, Wegzug), sodass der Brexit allein noch keine für den Steuerpflichtigen 
nachteilige Folge auslösen würde. Für den § 12 Absatz 3 KStG und den § 6 Absatz 5 Au­
ßensteuergesetz wird die Wahrung des Status quo ausdrücklich klargestellt. 


Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU wird auch auf Unternehmen des Fi­
nanzsektors und deren Geschäfte vielfältige Auswirkungen haben. Ein ungeregelter Aus­
tritt aus der EU würde im Finanzmarktbereich dazu führen, dass Unternehmen des Fi­







      


        
       


        
       


       
         


            
           


         
       


        
        


            
        


            
           
         


         
           
         


          
         


     


           
        


            
       


        


             
            


         
      


               
           


           
         


 


 


         
       


        


            
       


            
          


            
    


 


- 2 ­


nanzsektors aus dem Vereinigten Königreich, die bislang das grenzüberschreitende Be­
treiben von Bankgeschäften, Finanzdienstleistungen oder Versicherungsgeschäften an 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) notifiziert haben (sog. 
Europäischer Pass), dieses Marktzutrittsrecht mit dem Wirksamwerden des Brexit verlie­
ren. Die zuvor auf der Basis des Europäischen Passes abgeschlossenen grenzüber­
schreitenden Geschäfte sind aber vertraglich vielfach so ausgestaltet, dass ihre Verpflich­
tungen und Wirkungen über diesen Zeitpunkt zum Teil weit hinausreichen, und es können 
etwa im Derivatebereich eine Vielzahl von Verträgen mit sehr großen Geschäftsvolumina 
betroffen sein. Zudem werden gerade langlaufende Verträge regelmäßig keine besonde­
ren Vorkehrungen für den Fall des Brexit enthalten. 


Wären die betreffenden Finanzunternehmen aus dem Vereinigten Königreich ausnahms­
los gezwungen, ihre grenzüberschreitenden Vertragsbeziehungen im Inland nach dem 
Brexit unverzüglich abzuwickeln, könnte dies absehbar in vielen Fällen nicht nur für diese 
Unternehmen, sondern auch für deren inländische Geschäftspartner nachteilige Auswir­
kungen haben, z. B. wenn Finanzmarktkontrakte nicht mehr verlängert werden oder nicht 
rechtzeitig auf in der EU ansässige neue Vertragspartner übertragen werden können. 
Hierdurch könnte die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte, insb. die Möglichkeit inländi­
scher Marktteilnehmer zu geregelter Kapitalallokation, einschließlich der Möglichkeit zur 
Absicherung von Risiken für Unternehmen der Finanz- und der Realwirtschaft, erheblich 
beeinträchtigt werden. Die im Falle eines ungeregelten Brexit drohende massenweise 
Beendigung bzw. Übertragung von Finanzmarktkontrakten auf Unternehmen, die über die 
erforderlichen Erlaubnisse verfügen, könnte zudem zu Marktverwerfungen führen und 
Risiken für die Finanzstabilität begründen. 


Auf Grund der zu erwartenden Auswirkungen des Brexit auf die Finanzmärkte ist es dar­
über hinaus notwendig, die Stabilität des Finanzstandortes Deutschland weiter zu stärken. 
Daher gilt es auch Risiken für Institute zu minimieren, die aus der Tätigkeit natürlicher 
Personen erwachsen, welche in bedeutenden Instituten des Finanzsektors einen beson­
deren Einfluss auf das Risikoprofil des gesamten Instituts haben können. 


Der Koalitionsvertrag sieht in Ziffer 3189 ff. (S. 70) vor, den Kündigungsschutz für Risiko­
trägerinnen und Risikoträger in Banken anzupassen. So sollen Risikoträger im Sinne von 
§ 2 Absatz 8 Institutsvergütungsverordnung (InstVergV), deren jährliche regelmäßige 
Grundvergütung das Dreifache der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversiche­
rung (brutto 208.000 Euro (Ost) / 234.000 Euro (West) im Jahr 2018 bzw. brutto 221.400 
Euro (Ost) / 241.200 Euro (West) im Jahr 2019) überschreitet, im Kündigungsschutzge­
setz leitenden Angestellten gleichgestellt werden. Die Zahl der von dieser Regelung be­
troffenen Risikoträgerinnen und Risikoträger wird voraussichtlich 5.000 Mitarbeiter nicht 
überschreiten. 


B. Lösung 


Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz soll dem fachlich zwingend notwendigen Gesetz­
gebungsbedarf in verschiedenen Bereichen des deutschen Steuer- und Finanzmarkt­
rechts im Hinblick auf den Brexit entsprochen werden. 


Darüber hinaus werden Risikoträgerinnen und Risikoträger i. S. des § 2 Absatz 8 der Insti­
tutsvergütungsverordnung, deren jährliche fixe Vergütung das Dreifache der Beitragsbe­
messungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung im Sinne des § 159 SGB VI 
übersteigt, leitenden Angestellten, die zur selbständigen Einstellung oder Entlassung von 
Arbeitnehmern berechtigt sind, im Hinblick auf den Kündigungsschutz (§ 14 Absatz 2 
Satz 2 KSchG) gleichgestellt. 


C. Alternativen 
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Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Verzicht auf nicht gewollte Steuereinnahmen. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Zusätzlicher Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht. Informations-
pflichten werden dadurch nicht eingeführt, vereinfacht oder abgeschafft. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Durch die steuerlichen Regelungen des Gesetzentwurfs sowie diejenigen finanzmarkt­
rechtlichen Regelungen, die ebenfalls den Status quo sicherstellen sollen, entsteht kein 
zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. Informationspflichten werden dadurch 
nicht eingeführt, vereinfacht oder abgeschafft. 


Die Ausübung der für den Fall eines Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU 
ohne Austrittsabkommen vorgesehenen Anordnungsbefugnisse zur entsprechenden An­
wendung des EU-Passregimes durch die Bundesanstalt dürfte zu einer Verringerung der 
mit einem ungeregelten Austritt verbundenen Anpassungskosten für die Wirtschaft führen. 
Da derzeit nicht absehbar ist, in welcher Art und Weise und in welchem Umfang die Bun­
desanstalt diese Befugnisse ausüben wird, kann die Höhe einer möglichen Kosteneinspa­
rung nicht beziffert werden. 


Durch die Regelungen zum Kündigungsschutz für Risikoträger und Risikoträgerinnen ent­
steht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. Bedeutende Institute müssen 
schon bislang sowohl leitende Angestellte als auch Risikoträger und Risikoträgerinnen 
nach der InstitutsVergV auf der Grundlage einer Risikoanalyse ermitteln. Ein zusätzlicher 
Aufwand wird nicht geschaffen. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Durch die steuerlichen Regelungen des Gesetzentwurfs sowie diejenigen finanzmarkt­
rechtlichen Regelungen, die ebenfalls den Status quo sicherstellen sollen, entsteht kein 
zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die Verwaltung. Informationspflichten werden dadurch 
nicht eingeführt, vereinfacht oder abgeschafft. 


Die Ausübung der für den Fall eines Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU 
ohne Austrittsabkommen vorgesehenen Anordnungsbefugnisse zur entsprechenden An­
wendung des EU-Passregimes durch die Bundesanstalt dürfte zu einem zusätzlichen Er­
füllungsaufwand für die Verwaltung führen. Da derzeit nicht absehbar ist, in welcher Art 
und Weise und in welchem Umfang die Bundesanstalt diese Befugnisse ausüben wird, 
kann der mit der Ausübung der Befugnisse verbundene Erfüllungsaufwand für die Verwal­
tung nicht beziffert werden. Der Erfüllungsaufwand dürfte einen niedrigen vierstelligen 
Betrag nicht überschreiten. 


Durch die Regelungen zum Kündigungsschutz für Risikoträger und Risikoträgerinnen ent­
steht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die Verwaltung. 







      


 


        
  


        
     


- 4 ­


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher­
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes über steuerliche und weitere Begleitregelun­
gen zum Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 


Nordirland aus der Europäischen Union 


(Brexit-Steuerbegleitgesetz - Brexit-StBG) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos­
sen: 


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 2 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Artikel 3 Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 


Artikel 4 Änderung des Außensteuergesetzes 


Artikel 5 Änderung des Pfandbriefgesetzes 


Artikel 6 Änderung des Kreditwesengesetzes 


Artikel 7 Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 


Artikel 8 Änderung des Gesetzes über Bausparkassen 


Artikel 9 Änderung der Anlageverordnung 


Artikel 10 Änderung der Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung 


Artikel 11 Inkrafttreten 


Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 17. August 
2017 (BGBl. I S. 3214) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1.	 § 4g wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „§ 175 Absatz 1 Nummer 2“ durch die Wör­
ter „§ 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2“ ersetzt. 


b) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 
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„(6) Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 und Absatz 3 sind mit der Maßgabe anzu­
wenden, dass allein der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union nicht dazu führt, dass ein als entnommen 
geltendes Wirtschaftsgut als aus der Besteuerungshoheit der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union ausgeschieden gilt.“ 


2.	 Dem § 6b Absatz 2a wird folgender Satz angefügt: 


„Zu den nach Satz 1 angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgütern gehören 
auch die einem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen im Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland zuzuordnenden Wirtschaftsgüter, soweit der Antrag 
nach Satz 1 vor dem Zeitpunkt gestellt worden ist, ab dem das Vereinigte Königreich 
Großbritannien und Nordirland nicht mehr Mitgliedstaat der Europäischen Union ist 
und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist.“ 


3.	 In § 92a Absatz 1 Satz 5 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „; dies gilt auch für 
eine im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland belegene Wohnung, 
die vor dem Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordir­
land nicht mehr Mitgliedstaat der Europäischen Union ist und auch nicht wie ein sol­
cher zu behandeln ist, bereits begünstigt war, soweit für diese Wohnung bereits vor 
diesem Zeitpunkt eine Verwendung nach Satz 1 erfolgt ist und keine erneute bean­
tragt wird.“ ersetzt. 


4.	 In § 93 Absatz 1 Satz 4 Buchstabe c wird das Semikolon am Ende durch die Wörter „; 
dies gilt auch, wenn die Ehegatten ihren vor dem Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte 
Königreich Großbritannien und Nordirland nicht mehr Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ist und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist, begründeten Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 
hatten und der Vertrag vor dem 23. Juni 2016 abgeschlossen worden ist;“ ersetzt. 


5.	 Dem § 95 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Satz 1 gilt nicht, sofern sich der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Zulage-
berechtigten bereits seit dem 22. Juni 2016 ununterbrochen im Vereinigten König­
reich Großbritannien und Nordirland befindet und der Vertrag vor dem 23. Juni 2016 
abgeschlossen worden ist.“ 


Artikel 2 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Dem § 12 Absatz 3 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird folgender Satz angefügt: 


„Dieser Absatz ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass allein der Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union nicht dazu führt, 
dass eine Körperschaft, Vermögensmasse oder Personenvereinigung dadurch als aus der 
unbeschränkten Steuerpflicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgeschie­
den gilt oder als außerhalb der Europäischen Union ansässig anzusehen ist.“ 
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Artikel 3
 


Änderung des Umwandlungssteuergesetzes
 


Dem § 22 des Umwandlungssteuergesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I 
S. 2782, 2791), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 2. November 2015 (BGBl. I 
S. 1834) geändert worden ist, wird folgender Absatz 8 angefügt: 


„(8) Absatz 1 Satz 6 Nummer 6 und Absatz 2 Satz 6 sind mit der Maßgabe anzuwen­
den, dass allein der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
aus der Europäischen Union nicht dazu führt, dass die Voraussetzungen des § 1 Absatz 4 
nicht mehr erfüllt sind. Satz 1 gilt nur für Einbringungen, bei denen in den Fällen der Ge­
samtrechtsnachfolge der Umwandlungsbeschluss vor dem Zeitpunkt, ab dem das Verei­
nigte Königreich Großbritannien und Nordirland nicht mehr Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ist und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist, erfolgt oder in den anderen Fäl­
len, in denen die Einbringung nicht im Wege der Gesamtrechtsnachfolge erfolgt, der Ein­
bringungsvertrag vor diesem Zeitpunkt geschlossen worden ist.“ 


Artikel 4 


Änderung des Außensteuergesetzes 


§ 6 des Außensteuergesetzes vom 8. September 1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 2074) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1.	 In Absatz 5 Satz 4 wird das Komma in dem Satzteil vor Nummer 1 durch die Wörter 
„, wenn die Voraussetzungen für die Stundung nach den Sätzen 1 bis 3 nicht mehr 
vorliegen oder“ ersetzt. 


2.	 Folgender Absatz 8 wird angefügt: 


„(8) Abweichend von Absatz 5 Satz 4 führt der Austritt des Vereinigten König­
reichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union nicht zum Widerruf 
der Stundung, wenn allein auf Grund dessen für den Steuerpflichtigen oder seinen 
Rechtsnachfolger im Sinne des Absatzes 5 Satz 3 Nummer 1 die Voraussetzungen 
für die Stundung nach Absatz 5 Satz 1 und 3 nicht mehr vorliegen. In den Fällen des 
Satzes 1 ist Absatz 5 Satz 4 auf die gestundeten Beträge weiterhin mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die Stundung über die in Absatz 5 Satz 4 geregelten Tatbestände 
hinaus auch zu widerrufen ist, 


1.	 soweit die Anteile auf Grund einer Entnahme oder eines anderen Vorgangs, der 
nach inländischem Recht nicht zum Ansatz des Teilwerts oder des gemeinen 
Werts führt, weder einer Betriebsstätte des Steuerpflichtigen im Vereinigten Kö­
nigreich Großbritannien und Nordirland noch einer Betriebsstätte des Steuer­
pflichtigen im Sinne des Absatzes 5 Satz 3 Nummer 3 zuzuordnen ist; 


2.	 wenn für den Steuerpflichtigen oder für seinen Rechtsnachfolger im Sinne des 
Absatzes 5 Satz 3 Nummer 1 infolge der Aufgabe des Wohnsitzes oder gewöhn­
lichen Aufenthalts weder eine mit der deutschen unbeschränkten Einkommen­
steuerpflicht vergleichbare Steuerpflicht im Vereinigten Königreich Großbritanni­
en und Nordirland noch eine Steuerpflicht nach Absatz 5 Satz 1 besteht. 
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In den Fällen des Satzes 2 gilt Absatz 7 entsprechend.“ 


Artikel 5 


Änderung des Pfandbriefgesetzes 


Dem § 49 des Pfandbriefgesetzes vom 22. Mai 2005 (BGBl. I S. 1373), das zuletzt 
durch Artikel 24 Absatz 38 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1693) geändert 
worden ist, werden die folgenden Absätze 3 und 4 angefügt: 


„(3) Abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 1a Satz 3, § 12 Absatz 1 in 
Verbindung mit § 13 Absatz 1 Satz 2, § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4, § 20 Ab­
satz 1 Nummer 1 Buchstabe b, c und g und Nummer 2 sowie Absatz 2 Nummer 2 und 3, 
§ 26 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 sowie § 26f Absatz 1 Nummer 3 bis 5 sind Forderungen, 
die 


1.	 durch Grundpfandrechte an im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 
belegenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten besichert sind oder 


2.	 sich gegen das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland oder dort an­
sässige Schuldner richten oder für die von diesen Stellen die Gewährleistung über­
nommen worden ist 


und vor dem 30. März 2019 gemäß den vorgenannten Vorschriften zur Deckung verwen­
det worden sind, weiterhin für die entsprechende Pfandbriefgattung deckungsfähig. Für 
Sichteinlagen und Geldforderungen mit täglicher Fälligkeit gilt dies bis zu einem Monat 
nach dem Tag, an dem erstmalig über die vorgenannten Guthaben seitens der Pfand­
briefbank verfügt werden konnte. 


(4)	 Forderungen, die 


1.	 durch Grundpfandrechte an im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 
belegenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, 


2.	 durch Schiffshypotheken an dort registrierten Schiffen und Schiffsbauwerken oder 


3.	 durch Flugzeughypotheken an dort registrierten Flugzeugen im Sinne des § 1 Ab­
satz 2 Satz 1 Nummer 1 des Luftverkehrsgesetzes besichert sind oder die 


4.	 sich gegen das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland oder dort an­
sässige Schuldner richten oder für die von diesen Stellen die Gewährleistung über­
nommen worden ist 


und vor dem 30. März 2019 gemäß § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 13 Absatz 1 Satz 2, 
§ 20 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b, c und g sowie Nummer 2, § 21 in Verbindung mit 
§ 22 Absatz 5 Satz 1 und § 26a in Verbindung mit § 26b Absatz 4 Satz 1 zur Deckung 
verwendet worden sind, sind nicht auf die in § 13 Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz, § 20 
Absatz 2a, § 22 Absatz 5 Satz 2 und § 26b Absatz 4 Satz 2 genannten Grenzen anzu­
rechnen.“ 
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Artikel 6
 


Änderung des Kreditwesengesetzes
 


Das Kreditwesengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 
1998 (BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 
(BGBl. I S. 1102) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Die Angabe zu § 25a wird wie folgt gefasst: 


„§ 25a Besondere organisatorische Pflichten, Bestimmungen für Risikoträger; Verordnungsermächtigung“. 


b) Die Angabe zu § 25n wird wie folgt gefasst: 


„§ 25n Einstufung als bedeutendes Institut“. 


c) Die Angabe zu § 64m wird wie folgt gefasst: 


„§ 64m Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Änderung des Kreditwesengesetzes“. 


2. § 1 Absatz 21 wird wie folgt gefasst: 


„(21) Risikoträger und Risikoträgerinnen sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, de­
ren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil eines Instituts auswirkt.“ 


3. § 25a wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 25a 


Besondere organisatorische Pflichten, Bestimmungen für Risikoträger; Verord­
nungsermächtigung“. 


b) Absatz 5a wird durch die folgenden Absätze 5a bis 5c ersetzt: 


„(5a) Auf Risikoträger und Risikoträgerinnen bedeutender Institute, deren jähr­
liche fixe Vergütung das Dreifache der Beitragsbemessungsgrenze in der allge­
meinen Rentenversicherung im Sinne des § 159 des Sechsten Buches Sozialge­
setzbuch überschreitet und die keine Geschäftsführer, Betriebsleiter und ähnliche 
leitende Angestellte sind, die zur selbständigen Einstellung oder Entlassung von 
Arbeitnehmern berechtigt sind, findet § 9 Absatz 1 Satz 2 des Kündigungs­
schutzgesetzes mit der Maßgabe Anwendung, dass der Antrag des Arbeitgebers 
auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses keiner Begründung bedarf. § 14 Absatz 1 
des Kündigungsschutzgesetzes bleibt unberührt. 


(5b) Ein bedeutendes Institut hat auf der Grundlage einer Risikoanalyse ei­
genverantwortlich die Risikoträger und Risikoträgerinnen zu ermitteln. Dabei sind 
immer mindestens die Kriterien gemäß den Artikeln 3 und 4 der Delegierten Ver­
ordnung (EU) Nr. 604/2014 der Kommission vom 4. März 2014 zur Ergänzung 
der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hin­
blick auf technische Regulierungsstandards in Bezug auf qualitative und ange­
messene quantitative Kriterien zur Ermittlung der Mitarbeiterkategorien, deren 
berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil eines Instituts auswirkt 
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(ABl. L 167 vom 6.6.2014, S. 30), die durch die Delegierte Verordnung (EU) 
2016/861 vom 18. Februar 2016 (ABl. L 144 vom 1.6.2016, S. 21) geändert wor­
den ist, zugrunde zu legen. Das Institut teilt den betroffenen Mitarbeitern und Mit­
arbeiterinnen die Einstufung als Risikoträger mit. Die Risikoanalyse ist schriftlich 
oder elektronisch zu dokumentieren und regelmäßig zu aktualisieren. Ausnah­
men gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 604/2014 
bedürfen der Zustimmung der Geschäftsleitung und der Kenntnisnahme durch 
das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan. 


(5c) Die nach Artikel 4 Absatz 5 Satz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 604/2014 an die Aufsichtsbehörde zu stellenden Anträge sind unverzüglich, 
spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres, zu stellen.“ 


4.	 § 25n wird wie folgt gefasst: 


„§ 25n 


Einstufung als bedeutendes Institut 


(1) Ein Institut ist bedeutend im Sinne des § 25a Absatz 5a, wenn seine Bilanz­
summe im Durchschnitt zu den jeweiligen Stichtagen der letzten drei abgeschlosse­
nen Geschäftsjahre 15 Milliarden Euro erreicht oder überschritten hat, es sei denn, 
das Institut weist der Aufsichtsbehörde gemäß § 1 Absatz 5 des Kreditwesengeset­
zes auf der Grundlage einer Risikoanalyse gemäß Absatz 5 nach, dass es nicht be­
deutend ist. 


(2)	 Als bedeutende Institute im Sinne des Absatzes 1 gelten 


1.	 Institute, die eine der Bedingungen gemäß Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertra­
gung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinsti­
tute auf die Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63; L 218 
vom 19.8.2015, S. 82) erfüllen, 


2.	 Institute, die als potentiell systemgefährdend gemäß § 20 Absatz 1 Satz 3 des 
Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes eingestuft wurden, und 


3.	 Finanzhandelsinstitute gemäß § 25f Absatz 1. 


(3) Die Aufsichtsbehörde gemäß § 1 Absatz 5 kann ein Institut, dessen Bilanz­
summe im Durchschnitt zu den jeweiligen Stichtagen der letzten drei abgeschlosse­
nen Geschäftsjahre 15 Milliarden Euro nicht erreicht hat, als bedeutend im Sinne des 
Absatzes 1 einstufen, wenn dies hinsichtlich der Vergütungsstruktur des Instituts so­
wie hinsichtlich Art, Umfang, Komplexität, Risikogehalt und Internationalität der Ge­
schäftsaktivitäten geboten ist. Geboten ist eine Einstufung als bedeutend insbesonde­
re dann, wenn 


1.	 das Institut hohe außerbilanzielle Positionen aufweist, insbesondere in derivati­
ven Instrumenten, 


2.	 das Institut in hohem Umfang als Originator, Sponsor oder Investor von Verbrie­
fungstransaktionen tätig ist oder sich hierfür einer Verbriefungszweckgesellschaft 
gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 66 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 be­
dient, 
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3.	 das Institut hohe Positionen im Handelsbuch gemäß Artikel 4 Absatz 1 Num­
mer 86 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 inne hat oder 


4.	 die Vergütungsstrukturen innerhalb des Instituts durch einen hohen Anteil variab­
ler Vergütung an der Gesamtvergütung gekennzeichnet sind. 


(4) Wird ein gruppenangehöriges Institut als bedeutend im Sinne des Absatzes 
1 eingestuft, gelten auch alle anderen Institute, die derselben Gruppe angehören und 
deren jeweilige Bilanzsumme im Durchschnitt zu den jeweiligen Stichtagen der letz­
ten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre 15 Milliarden Euro erreicht oder überschrit­
ten hat, als bedeutend. 


(5) Bei der Risikoanalyse sind insbesondere die Größe des Instituts, seine Ver­
gütungsstruktur sowie Art, Umfang, Komplexität, Risikogehalt und Internationalität der 
Geschäftsaktivitäten sowie die in Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 bis 4 genannten Krite­
rien entsprechend zu berücksichtigen. Die Risikoanalyse muss plausibel, umfassend 
und für Dritte nachvollziehbar sein. Sie ist jährlich durchzuführen und schriftlich oder 
elektronisch zu dokumentieren.“ 


5.	 In § 49 wird nach den Wörtern „48u Absatz 1 und 7“ die Angabe „, § 53b Absatz 12“ 
eingefügt. 


6.	 Dem § 53b wird folgender Absatz 12 angefügt: 


„(12) Wird der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
aus der Europäischen Union wirksam, ohne dass bis zu diesem Zeitpunkt ein Aus­
trittsabkommen im Sinne von Artikel 50 Absatz 2 Satz 2 des Vertrages über die Euro­
päische Union in Kraft getreten ist, so kann die Bundesanstalt zur Vermeidung von 
Nachteilen für die Funktionsfähigkeit oder die Stabilität der Finanzmärkte anordnen, 
dass die Vorschriften der Absätze 1 bis 9 für einen Übergangszeitraum nach dem 
Austritt auf Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nord­
irland, die zum Zeitpunkt des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland aus der Europäischen Union nach Absatz 1 im Inland über eine 
Zweigniederlassung oder im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsver­
kehrs Bankgeschäfte betrieben oder Finanzdienstleistungen erbracht haben, ganz 
oder teilweise entsprechend anzuwenden sind. Dies gilt nur, soweit die Unternehmen 
nach dem Austritt Bankgeschäfte betreiben oder Finanzdienstleistungen erbringen, 
die in engem Zusammenhang mit zum Zeitpunkt des Austritts bestehenden Verträgen 
stehen. Der im Zeitpunkt des Austritts beginnende Übergangszeitraum darf eine 
Dauer von 21 Monaten nicht überschreiten. Die Anordnung kann auch durch Allge­
meinverfügung ohne vorherige Anhörung getroffen und öffentlich bekannt gegeben 
werden.“ 


7.	 Nach § 64l wird folgender § 64m eingefügt: 


„§ 64m 


Übergangsvorschrift zum Brexit-Steuerbegleitgesetz 


§ 25a Absatz 5a in der am 29. März 2019 geltenden Fassung ist erstmals für 
Kündigungen anzuwenden, die nach Ablauf von acht Monaten nach dem 29. März 
2019 zugehen.“ 
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Artikel 7
 


Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes
 


Das Versicherungsaufsichtsgesetz vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBl. I S. 3214) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1.	 In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 66 folgende Angabe eingefügt: 


„§ 66a Entsprechende Anwendung des EU-Passregimes“. 


2.	 Nach § 66 wird folgender § 66a eingefügt: 


„§ 66a 


Entsprechende Anwendung des EU-Passregimes 


(1) Wird der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
aus der Europäischen Union wirksam, ohne dass bis zu diesem Zeitpunkt ein Aus­
trittsabkommen im Sinne von Artikel 50 Absatz 2 Satz 2 des Vertrages über die Euro­
päische Union in Kraft getreten ist, so kann die Bundesanstalt zum Schutz der Versi­
cherungsnehmer und der Begünstigten von Versicherungsleistungen anordnen, dass 
die §§ 61 bis 66 und 169 für einen Übergangszeitraum für die Zwecke der Abwicklung 
der bis zum Austritt abgeschlossenen Versicherungsverträge auf Versicherungsun­
ternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, die zum 
Zeitpunkt des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
aus der Europäischen Union nach § 61 Absatz 1 Satz 1 und § 169 Absatz 1 Satz 1 
über eine Niederlassung oder im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungs­
verkehrs im Inland tätig waren, entsprechend anzuwenden sind. Der im Zeitpunkt des 
Austritts beginnende Übergangszeitraum darf eine Dauer von 21 Monaten nicht über­
schreiten. Die Anordnung kann auch durch Allgemeinverfügung ohne vorherige Anhö­
rung getroffen und öffentlich bekannt gegeben werden. 


(2) Absatz 1 ist auf Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge mit Sitz im 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, die zum Zeitpunkt des Aus­
tritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäi­
schen Union nach § 243 grenzüberschreitend im Inland tätig sind, mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die §§ 243 und 243a anzuwenden sind.“ 


3.	 In § 310 Absatz 2 wird die Angabe „§§ 20, 36,“ durch die Angabe „§§ 20, 36, 66a,“ 
ersetzt. 


Artikel 8 


Änderung des Gesetzes über Bausparkassen 


Dem § 19 des Gesetzes über Bausparkassen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Februar 1991 (BGBl. I S. 454), das zuletzt durch Artikel 24 Absatz 41 des Geset­
zes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1693) geändert worden ist, werden die folgenden Ab­
sätze 8 und 9 angefügt: 
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„(8) Anlagen nach § 4 Absatz 3 Satz 1, die vor dem 30. März 2019 im Gebiet des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland getätigt wurden, können bis zu 
ihrer Fälligkeit weiter gehalten werden. 


(9) Eine Sicherung von Forderungen im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 1, die nach § 7 
Absatz 2 vor dem 30. März 2019 durch die Bestellung von Grundpfandrechten an einem 
im Gebiet des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland belegenen 
Pfandobjekt erfolgt ist, bleibt bis zum Wegfall der besicherten Forderung weiterhin zuläs­
sig.“ 


Artikel 9 


Änderung der Anlageverordnung 


Dem § 6 der Anlageverordnung vom 18. April 2016 (BGBl. I S. 769), die zuletzt durch 
Artikel 24 Absatz 39 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1693) geändert worden 
ist, wird folgender Absatz 4 angefügt: 


„(4) Anlagen des Sicherungsvermögens, die am 30. März 2019 die Voraussetzungen 
der jeweiligen Anlageform nach § 2 Absatz 1 deswegen nicht mehr erfüllen, weil das Ver­
einigte Königreich Großbritannien und Nordirland nicht länger Staat des EWR ist, können 
weiterhin der jeweiligen Anlageform nach § 2 Absatz 1 zugeordnet werden.“ 


Artikel 10 


Änderung der Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung 


Dem § 43 der Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung vom 18. April 2016 (BGBl. I 
S. 842), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 10. Oktober 2018 (BGBl. I 
S. 1653) geändert worden ist, wird folgender Absatz 7 angefügt: 


„(7) Anlagen des Sicherungsvermögens, die am 30. März 2019 die Voraussetzungen 
der jeweiligen Anlageform nach § 17 Absatz 1 deswegen nicht mehr erfüllen, weil das 
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland nicht länger Staat des EWR ist, kön­
nen weiterhin der jeweiligen Anlageform nach § 17 Absatz 1 zugeordnet werden.“ 


Artikel 11 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am 29. März 2019 in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Am 29. März 2017 unterrichtete das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 
(Vereinigtes Königreich) den Europäischen Rat von seiner Absicht, aus der Europäischen 
Union (EU) auszutreten, und leitete damit offiziell das Verfahren nach Artikel 50 EUV ein. 
Danach endet die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der EU am 30. März 2019 
(Brexit). 


Ab diesem Zeitpunkt ist das Vereinigte Königreich, das mit dem Austritt aus der EU auch 
aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ausscheidet, auch für steuerliche Zwecke 
als Drittstaat zu behandeln. Sofern die Verhandlungen zwischen dem Vereinigten König­
reich und den verbleibenden EU-Mitgliedstaaten über ein Austrittsabkommen erfolgreich 
sein sollten, wäre das Vereinigte Königreich erst nach Ablauf einer darin ggf. vereinbarten 
Übergangsfrist auch für steuerliche und finanzmarktrechtliche Zwecke als Drittstaat zu 
behandeln. 


Steuerliche und finanzmarktrechtliche Regelungen, die auf Grund des unionsrechtlichen 
Primär- und Sekundärrechts für EU-/EWR-Sachverhalte günstigere Rechtsfolgen vorse­
hen als für Drittstaaten-Sachverhalte, werden gemäß dem jeweiligen Wortlaut dadurch 
künftig im Verhältnis zum Vereinigten Königreich keine Anwendung mehr finden. In der 
Regel betrifft die Behandlung des Vereinigten Königreichs als Drittstaat nur steuerlich 
relevante Tatbestandsmerkmale, die auf Grund einer Handlung des Steuerpflichtigen 
nach dem Brexit erfüllt werden. Die Beurteilung eines Sachverhalts mit Bezug zum Verei­
nigten Königreich als Drittstaat-Sachverhalt betrifft aber auch Sachverhalte, in denen der 
Steuerpflichtige bereits in der Vergangenheit alle steuerlich relevanten Handlungen voll­
zogen hat (z. B. Überführung eines Wirtschaftsguts in das Vereinigte Königreich) 
und - anders als z. B. in den Fällen des § 6 Absatz 5 AStG, des § 36 Absatz 5 EStG oder 
des § 12 Absatz 3 KStG - allein der Brexit, ohne weiteres Zutun des Steuerpflichtigen, zu 
nachteiligen steuerlichen Rechtsfolgen führt (z. B. Auflösung eines Ausgleichspostens 
nach § 4g EStG; „Brexit als schädliches Ereignis“). 


In den Fällen des § 6 Absatz 5 AStG besteht auf Grund des Gesetzeswortlauts Rechtsun­
sicherheit darüber, ob allein der Brexit zu einem Widerruf der Stundung führt. Im Fach­
schrifttum wird die Rechtsfrage, ob die Stundungsvoraussetzungen des § 6 Absatz 5 
AStG zeitpunkt- oder zeitraumbezogen zu verstehen sind, kontrovers diskutiert. Mit die­
sem Gesetz wird klargestellt, dass die Stundungsvoraussetzungen während des Zeit­
raums der Stundung vorliegen müssen. § 6 Absatz 8 AStG regelt, dass der Brexit für sich 
allein nicht zu einem Widerruf der Stundung nach § 6 Absatz 5 AStG führt. Damit liegt 
durch den Brexit allein noch kein „schädliches Ereignis“ vor. Der Widerruf der Stundung 
kann insbesondere durch eine weitere Handlung des Steuerpflichtigen nach dem Brexit 
ausgelöst werden, z. B. durch die unentgeltliche Übertragung der Anteile an einer Kapital­
gesellschaft auf eine im Vereinigten Königreich ansässige Person (vgl. § 6 Absatz 5 
Satz 4 Nummer 2 AStG). Auch bei der zeitlichen Streckung der Besteuerung nach § 4g 
oder nach § 36 Absatz 5 EStG, dem Aufschub der Besteuerung nach § 17 Absatz 5 
Satz 2 EStG oder bei der - eine Verlegung von Sitz oder Geschäftsleitung voraussetzen­
den - Liquidationsbesteuerung nach § 12 Absatz 3 KStG in Verbindung mit § 11 KStG 
wird ein „schädliches Ereignis“ erst durch weitere Handlungen des Steuerpflichtigen aus­
gelöst. Zur Vermeidung einer Besserstellung von Steuerpflichtigen mit Wohnsitz bzw. Sitz 
und Geschäftsleitung im Vereinigten Königreich zum Zeitpunkt des Brexits gegenüber EU-
Gesellschaften wird in § 12 Absatz 3 KStG und § 6 Absatz 5 AStG sichergestellt, dass ein 







      


            
          


             
           


         
         
          
      


         
        


           
        


       
        


       
       


         
            


           
         


       


        
        


            
        


            
           
         


         
           
         


          
         


     


            
          


       
         
           


        
    


         
         


      
          
           


   


         
         


        
        


- 15 ­


anschließender Wegzug in einen anderen Drittstaat die Rechtsfolge des § 12 Absatz 3 
KStG bzw. § 6 Absatz 5 Satz 4 AStG auslöst. 


Ziel der steuerlichen Regelungen dieses Gesetzes ist es, in Fällen, in denen der Brexit 
eine unangemessene und unter Umständen auch nicht mit Unionsrecht zu vereinbarende 
Rechtsfolge auslösen würde, den Status quo zu wahren, den betroffenen Steuerpflichti­
gen für die notwendige Übergangszeit Bestandsschutz zu gewähren sowie Rechtssicher­
heit zu schaffen. Dies kann je nach Regelung unterschiedliche Zeiträume betreffen. Dar­
über hinaus enthält der Gesetzentwurf redaktionelle Anpassungen. 


Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU wird auch auf Unternehmen des Fi­
nanzsektors und deren Geschäfte vielfältige Auswirkungen haben. Ein ungeregelter Aus­
tritt aus der EU würde im Finanzmarktbereich dazu führen, dass Unternehmen des Fi­
nanzsektors aus dem Vereinigten Königreich, die bislang das grenzüberschreitende Be­
treiben von Bankgeschäften, Finanzdienstleistungen oder Versicherungsgeschäften an 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) notifiziert haben (sog. 
Europäischer Pass), dieses Marktzutrittsrecht mit dem Wirksamwerden des Brexit verlie­
ren. Die zuvor auf der Basis des Europäischen Passes abgeschlossenen grenzüber­
schreitenden Geschäfte sind aber vertraglich vielfach so ausgestaltet, dass ihre Verpflich­
tungen und Wirkungen über diesen Zeitpunkt zum Teil weit hinausreichen, und es können 
etwa im Derivatebereich eine Vielzahl von Verträgen mit sehr großen Geschäftsvolumina 
betroffen sein. Zudem werden gerade langlaufende Verträge regelmäßig keine besonde­
ren Vorkehrungen für den Fall des Brexit enthalten. 


Wären die betreffenden Finanzunternehmen aus dem Vereinigten Königreich ausnahms­
los gezwungen, ihre grenzüberschreitenden Vertragsbeziehungen im Inland nach dem 
Brexit unverzüglich abzuwickeln, könnte dies absehbar in vielen Fällen nicht nur für diese 
Unternehmen, sondern auch für deren inländische Geschäftspartner nachteilige Auswir­
kungen haben, z. B. wenn Finanzmarktkontrakte nicht mehr verlängert werden oder nicht 
rechtzeitig auf in der EU ansässige neue Vertragspartner übertragen werden können. 
Hierdurch könnte die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte, insb. die Möglichkeit inländi­
scher Marktteilnehmer zu geregelter Kapitalallokation, einschließlich der Möglichkeit zur 
Absicherung von Risiken für Unternehmen der Finanz- und der Realwirtschaft, erheblich 
beeinträchtigt werden. Die im Falle eines ungeregelten Brexit drohende massenweise 
Beendigung bzw. Übertragung von Finanzmarktkontrakten auf Unternehmen, die über die 
erforderlichen Erlaubnisse verfügen, könnte zudem zu Marktverwerfungen führen und 
Risiken für die Finanzstabilität begründen. 


Den Risiken für die Funktionsfähigkeit und die Stabilität der Finanzmärkte begegnet der 
Gesetzentwurf, indem er der Bundesanstalt die Möglichkeit eröffnet, Unternehmen aus 
dem Vereinigten Königreich in besonders betroffenen Aufsichtsbereichen übergangsweise 
die entsprechende weitere Nutzung der Regelungen zum Europäischen Pass zu gestat­
ten. Diese Ermächtigung wird aber flexibel ausgestaltet, um auf Veränderungen etwa des 
Regulierungsumfeldes im Vereinigten Königreich oder bei den betreffenden Unternehmen 
adäquat reagieren zu können. 


Zur Wahrung der Interessen der Versicherungsnehmer, der Begünstigten aus den Versi­
cherungsverträgen und der inländischen Zedenten ermöglicht der Gesetzentwurf es der 
Bundesanstalt, den betroffenen Versicherungsunternehmen aus dem Vereinigten König­
reich zu erlauben, ihre bisherige Geschäftstätigkeit im Inland für einen Übergangszeit­
raum fortzuführen, allerdings nur im Hinblick auf die Abwicklung des vor dem Zeitpunkt 
des Brexit abgeschlossenen Versicherungsgeschäfts. 


Die neuen Regelungen lassen die bestehenden Befugnisse der Bundesanstalt als Son­
derordnungsbehörde unberührt. Die Bundesanstalt hat daher auch weiterhin die Möglich­
keit, einem Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich im Einzelfall das grenzüber­
schreitende Betreiben von Bankgeschäften oder die Erbringung von Finanzdienstleistun­
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gen auch über den Tag des Brexit hinaus etwa zur Überbrückung der Zeit bis zur Ertei­
lung einer regulären Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 KWG oder auch im Interesse einer 
geordneten Abwicklung des Deutschlandgeschäfts zu gestatten, sofern die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen. 


Auf Grund der zu erwartenden Auswirkungen des Brexit auf die Finanzmärkte ist es dar­
über hinaus notwendig, die Stabilität des Finanzstandortes Deutschland weiter zu stärken. 
Die Stabilität des Finanzstandortes ist ein wesentlicher Grund für seine internationale At­
traktivität bei Investoren und Finanzunternehmen. Daher gilt es auch, Risiken für Institute 
zu minimieren, die aus der Tätigkeit natürlicher Personen erwachsen, welche in bedeu­
tenden Instituten des Finanzsektors einen besonderen Einfluss auf das Risikoprofil des 
gesamten Instituts haben können. 


Der Koalitionsvertrag sieht in Ziffer 3189 ff. (S. 70) vor, den Kündigungsschutz für Risiko­
trägerinnen und Risikoträger in Banken anzupassen. So sollen Risikoträger im Sinne von 
§ 2 Absatz 8 Institutsvergütungsverordnung, deren jährliche regelmäßige Grundvergütung 
das Dreifache der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung (brutto 208.000 
Euro (Ost) / 234.000 Euro (West) im Jahr 2018 bzw. brutto 221.400 Euro (Ost) / 241.200 
Euro (West) im Jahr 2019) überschreitet, im Kündigungsschutzgesetz „leitenden Ange­
stellten“ gleichgestellt werden. Die Zahl der von dieser Regelung betroffenen Risikoträge­
rinnen und Risikoträger wird voraussichtlich 5.000 Mitarbeiter nicht überschreiten. 


Risikoträgerinnen und Risikoträger i. S. der Institutsvergütungsverordnung (InstVergV) 
unterliegen auf Grund ihrer Relevanz für die Finanzstabilität bereits besonderen arbeits­
rechtlichen Vorgaben. Die Staats- und Regierungschefs der G20-Mitgliedsstaaten haben 
sich auf dem Gipfel in Pittsburgh 2009 zur Anwendung der vom Rat für Finanzstabilität 
(FSB) formulierten Grundsätze für solide Vergütungspraxis und der dazugehörigen Durch­
führungsstandards verpflichtet, die die potenziell schädlichen Auswirkungen schlecht ge­
stalteter Vergütungsstrukturen auf ein solides Risikomanagement und die Eindämmung 
der Risikobereitschaft natürlicher Personen zum Gegenstand haben. Mit der EU-
Eigenkapitalrichtlinie (Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013) wurde für die Mitgliedstaaten der EU eine verbindliche Regelung ge­
schaffen, wonach Kreditinstitute und Wertpapierfirmen dazu verpflichtet werden, für alle 
Kategorien von Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeit sich in besonderem Maße auf das 
Risikoprofil von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen auswirkt, eine Vergütungspolitik und 
-praxis festzulegen und beizubehalten, die mit einem wirksamen Risikomanagement zu 
vereinbaren ist. Diese Regelungen wurden durch § 25a KWG und die InstitutsVergV in 
deutsches Recht umgesetzt. Hiernach unterliegen entsprechende Risikoträgerinnen und 
Risikoträger besonderen Vorgaben im Hinblick auf deren Vergütung, um Fehlanreize auf 
Grund bestehender Vergütungsstrukturen, insbes. deren variabler Vergütung zu vermei­
den. Bei Risikoträgern i. S. der InstVergV müssen negative Abweichungen des Erfolgsbei­
trags des Risikoträgers von den vereinbarten nachhaltigen Zielen die Höhe der variablen 
Vergütung verringern bzw. auch zum vollständigen Verlust derselben führen können. 


Neben den arbeitsrechtlichen Vorgaben für die Vergütung von Risikoträgerinnen und Risi­
koträgern wird die Auflösung des Arbeitsvertrages erleichtert. Der Auflösungsantrag des 
Arbeitgebers im arbeitsgerichtlichen Kündigungsschutzprozess nach § 9 Absatz 1 Satz 2 
des Kündigungsschutzgesetzes bedarf danach keiner Begründung. Der Arbeitgeber muss 
also nicht darlegen, aus welchen Gründen eine den Betriebszwecken dienliche weitere 
Zusammenarbeit mit dem Risikoträger oder der Risikoträgerin nicht mehr erwartet werden 
kann. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Der vorliegende Gesetzentwurf enthält zum einen ertragsteuerliche Regelungen 
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–	 zur Verhinderung einer rückwirkenden Besteuerung des Einbringungsgewinns in Fäl­
len, in denen Unternehmensteile oder Anteile vor dem Brexit (bzw. vor Ablauf einer in 
einem Austrittsabkommen vereinbarten Übergangsfrist) von einem britischen Steuer­
pflichtigen oder in eine britische Körperschaft zu Werten unterhalb des gemeinen 
Werts eingebracht wurden (§ 22 Absatz 1 und 2 UmwStG), 


–	 zur Verhinderung einer zwingenden Auflösung eines Ausgleichspostens nach § 4g 
EStG, der vor dem Brexit mit dem Ziel gebildet wurde, die u. a. auf Grund der Über­
führung eines Wirtschaftsguts in eine britische Betriebsstätte ausgelöste Besteuerung 
stiller Reserven über einen Zeitraum von maximal fünf Jahren zu verteilen, 


–	 zur Klarstellung, dass der Brexit allein nicht die Rechtsfolge des § 12 Absatz 3 KStG 
(Auflösungsfiktion) bzw. des § 6 Absatz 5 Satz 4 AStG (Widerruf der Stundung bei 
der Wegzugsbesteuerung) auslöst, sondern – neben den bereits ausdrücklich gere­
gelten Gründen – erst ein anschließender Wegzug nach dem Brexit in einen anderen 
Drittstaat, 


–	 zur Vermeidung des Eintritts der Folgen einer schädlichen Verwendung (§ 93 Ab­
satz 1 EStG) in bestimmten definierten „Altfällen“ und zur Verhinderung unbilliger Här­
ten im Rahmen der „Riester“-Förderung sowie 


–	 zur Verhinderung einer Verzinsung des Zahlungsaufschubs nach § 6b Absatz 2a 
EStG in Fällen, in denen der Antrag auf Ratenzahlung bereits vor dem Zeitpunkt ge­
stellt worden ist, zu dem das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitgliedstaat der EU ist 
und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist. 


Zum anderen enthält der Gesetzentwurf erforderliche bestandsschutzsichernde Anpas­
sungen im Bausparkassen- und Pfandbriefgesetz, im Kreditwesengesetz sowie der Anla­
geverordnung für Pensionskassen, Sterbekassen und kleine Versicherungsunternehmen 
und der Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung. 


Der Entwurf sieht zudem die Schaffung einer Ermächtigungsgrundlage für die Bundesan­
stalt im Kreditwesengesetz (KWG) und im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) vor, um in 
Aufsichtsbereichen, die von einem ungeregelten Brexit besonders betroffen wären, zur 
Vermeidung von Nachteilen für die Funktionsfähigkeit und die Stabilität der Finanzmärkte 
oder zur Wahrung der Interessen der Versicherungsnehmer, Unternehmen aus dem Ver­
einigten Königreich auch nach dessen Ausscheiden aus der EU übergangsweise die wei­
tere entsprechende Nutzung der Regelungen zum Europäischen Pass für eine Zweignie­
derlassung oder im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs im Inland 
zu gestatten. 


Durch den Entwurf werden darüber hinaus Risikoträgerinnen und Risikoträger i. S. des 
§ 2 Absatz 8 der InstVergV, deren jährliche fixe Vergütung das Dreifache der Beitragsbe­
messungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung im Sinne des § 159 SGB VI 
übersteigt, leitenden Angestellten, die zur selbständigen Einstellung oder Entlassung von 
Arbeitnehmern berechtigt sind, im Hinblick auf den Kündigungsschutz (§ 14 Absatz 2 
Satz 2 KSchG) gleichgestellt. 


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Für die Änderung des Einkommensteuergesetzes (Artikel 1), des Körperschaftsteuerge­
setzes (Artikel 2), des Umwandlungssteuergesetzes (Artikel 3) und des Außensteuerge­
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setzes (Artikel 4) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 105 
Absatz 2 erste Alternative des Grundgesetzes (GG), da das Steueraufkommen diesbe­
züglich dem Bund ganz oder teilweise zusteht. 


Für die Änderung des Pfandbriefgesetzes (Artikel 5), des Kreditwesengesetzes (Artikel 6), 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes (Artikel 7) und des Gesetzes über Bausparkassen 
(Artikel 8) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 
Nummer 11 GG. Eine bundeseinheitliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und 
Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich (Artikel 72 Absatz 2 GG), 
weil sonst die konkrete Gefahr besteht, dass diese Zielvorgaben ohne eine bundeseinheit­
liche Regelung beeinträchtigt würden. 


V.	 Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der EU und völkerrechtlichen Verträgen, die die 
Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 


VI.	 Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Der Entwurf sieht keine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung vor. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Der Entwurf steht im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und unterstützt 
die Indikatorenbereiche 8.3. (Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge) und 8.4. (Wirtschaftli­
che Leistungsfähigkeit), indem er den Status quo sicherstellen bzw. Nachteile für die 
Funktionsfähigkeit und die Stabilität der Finanzmärkte vermeiden soll. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Verzicht auf nicht gewollte Steuereinnahmen. 


4. Erfüllungsaufwand 


Die Regelungen des Gesetzentwurfs stellen überwiegend den Status quo sicher. Zusätzli­
cher Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft oder Verwaltung entsteht 
insoweit nicht. Informationspflichten werden nicht eingeführt, vereinfacht oder abgeschafft. 


Die Ausübung der für den Fall eines Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU 
ohne Austrittsabkommen vorgesehenen Anordnungsbefugnisse zur entsprechenden An­
wendung des EU-Passregimes durch die Bundesanstalt dürfte zu einer Verringerung der 
mit einem ungeregelten Austritt verbundenen Anpassungskosten für die Wirtschaft führen. 
Da derzeit nicht absehbar ist, in welcher Art und Weise und in welchem Umfang die Bun­
desanstalt diese Befugnissen ausüben wird, kann die Höhe einer möglichen Kostenein­
sparung nicht beziffert werden. Aus demselben Grund kann auch der mit der Ausübung 
der Befugnisse verbundene Erfüllungsaufwand für die Verwaltung nicht beziffert werden. 
Der Erfüllungsaufwand für die Verwaltung dürfte jedoch einen niedrigen vierstelligen Be­
trag nicht überschreiten. 


Durch die Regelungen zum Kündigungsschutz für Risikoträger und Risikoträgerinnen ent­
steht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft oder 
die Verwaltung. Bedeutende Institute müssen schon bislang sowohl leitende Angestellte 
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als auch Risikoträger und Risikoträgerinnen nach der InstitutsVergV auf der Grundlage 
einer Risikoanalyse ermitteln, ein zusätzlicher Aufwand wird nicht geschaffen. 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht 
zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesregierung zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Regelungen des Gesetzentwurfs stellen überwiegend den Status quo für bestimmte, 
bereits vor dem Brexit in Gang gesetzte Sachverhalte sicher. Der zeitliche Anwendungs­
bereich ergibt sich jeweils aus den einzelnen Regelungen. Eine Evaluierung ist nicht vor­
gesehen. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 4g Absatz 3 Satz 2 


Es handelt sich um die Korrektur einer redaktionellen Ungenauigkeit. § 4g Absatz 3 Satz 2 
EStG verweist auf § 175 Absatz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung. Die richtige Zitierung 
lautet § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung. Dies wird hiermit richtigge­
stellt. 


Zu Buchstabe b 


§ 4g Absatz 6 – neu – 


Durch den Austritt aus der EU erhält das Vereinigte Königreich - vorbehaltlich anderweiti­
ger Vereinbarungen - den Status eines sog. Drittstaats. Dadurch wären nach § 4g EStG 
gebildete Ausgleichsposten für Wirtschaftsgüter, die zuvor einer im Vereinigten Königreich 
belegenen Betriebsstätte eines unbeschränkt Steuerpflichtigen zugeordnet wurden, sofort 
in vollem Umfang aufzulösen (§ 4g Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 EStG). 


§ 4g Absatz 6 - neu - EStG bestimmt, dass allein der Austritt des Vereinigten Königreichs 
aus der EU nicht die Rechtsfolge des § 4g Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 EStG auslöst. Vor­
behaltlich anderweitiger Auflösungsgründe können die Ausgleichsposten somit weiterhin 
regulär über die verbleibende Restdauer von maximal fünf Jahren aufgelöst werden. Im 
Übrigen bleibt § 4g EStG unberührt; zum Beispiel bei Ausscheiden des betreffenden Wirt­
schaftsguts aus dem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen (§ 4g Absatz 2 Satz 2 
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Nummer 1 EStG). Insbesondere diejenigen Steuerpflichtigen, die den von Artikel 50 Ab­
satz 3 EUV vorgesehenen Zeitraum nach der Mitteilung der Austrittsabsicht dazu genutzt 
haben, ihr Unternehmen auf die veränderten Verhältnisse nach dem Brexit auszurichten 
und in diesem Zusammenhang Wirtschaftsgüter in das Vereinigte Königreich verbracht 
haben, können somit die durch § 4g EStG eingeräumte Möglichkeit zur ratierlichen Be­
steuerung der stillen Reserven auch noch für die verbleibenden Veranlagungszeiträume 
nach dem Brexit nutzen. 


Der Verweis auf Absatz 3 dient der Klarstellung, dass die steuerneutrale Auflösung des 
Ausgleichspostens in Fällen, in denen ein Wirtschaftsgut vor dem Brexit in das Vereinigte 
Königreich überführt und dafür ein Ausgleichsposten nach § 4g EStG gebildet wurde, der 
auf Grund der Neuregelung in § 4g Absatz 6 EStG i. V. mit § 4g Absatz 2 Satz 2 Num­
mer 2 EStG nicht sofort aufgelöst werden muss, bei Aufhebung der Zuordnung zu der 
britischen Betriebsstätte möglich bleibt, obwohl das Vereinigte Königreich kein Mitglied­
staat der EU mehr ist. 


Spätestens fünf Jahre nachdem das Vereinigte Königreich nicht mehr der EU angehört 
und auch nicht als Mitgliedstaat behandelt wird, wird die Regelung mangels Anwen­
dungsbereichs keine Wirkung mehr entfalten. 


Zu Nummer 2 


§ 6b Absatz 2a Satz 7 – neu – 


§ 6b Absatz 2a Satz 4 bis 6 EStG regelt die Verzinsung der gewährten Ratenzahlung, 
soweit eine nach § 6b Absatz 2a Satz 1 EStG begünstigte Reinvestition in der EU/im 
EWR ganz oder teilweise ausbleibt. Die objektive Möglichkeit künftiger grenzüberschrei­
tender Investitionen reicht für die Gewährung der Ratenzahlung aus. Bei Reinvestition im 
Vereinigten Königreich zu einem Zeitpunkt, zu dem das Vereinigte Königreich bereits 
nicht mehr Mitgliedstaat der EU ist und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist, wäre 
der gewährte Zahlungsaufschub zu verzinsen. § 6b Absatz 2a Satz 7 EStG - neu - soll in 
diesen Fällen die Verzinsung verhindern, sofern der Antrag auf Ratenzahlung nach § 6b 
Absatz 2a EStG bereits vor dem Zeitpunkt gestellt worden ist, zu dem das Vereinigte Kö­
nigreich nicht mehr Mitgliedstaat der EU ist und auch nicht wie ein solcher zu behandeln 
ist. 


Zu Nummer 3 


§ 92a Absatz 1 Satz 5 


§ 92a Absatz 1 Satz 5 EStG regelt im Rahmen der Riester-Förderung die Voraussetzun­
gen für eine begünstigte Wohnung im Rahmen der förderunschädlichen wohnungswirt­
schaftlichen Verwendung eines in einem Altersvorsorgevertrag gebildeten und geförder­
ten Kapitals nach § 92a Absatz 1 Satz 1 EStG. Eine Wohnung ist danach u. a. nur dann 
begünstigt, wenn diese Wohnung in einem EU-/EWR-Staat belegen ist. 


Ab dem Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitgliedstaat der EU ist 
und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist, sind diese Bedingung und die erforderli­
che wohnungswirtschaftliche Verwendung i. S. d. § 92a Absatz 1 Satz 1 EStG nicht mehr 
gegeben. In diesen Fällen würden die Folgen der schädlichen Verwendung nach § 93 
Absatz 1 EStG eintreten; die gewährten Altersvorsorgezulagen und ggf. Steuerermäßi­
gungen wären somit zurückzuzahlen. 


Mit dieser Regelung soll die Möglichkeit geschaffen werden, für „Altfälle“ die Regelungen 
des § 93 Absatz 1 EStG nicht eintreten zu lassen. Da es sich bei der selbstgenutzten 
Wohnung um einen zentralen Lebenstatbestand handelt, soll in den Fällen, in denen bis 
zu dem Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitgliedstaat der EU ist 
und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist, bereits eine wohnungswirtschaftliche 
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Verwendung (Begünstigung) nach § 92a Absatz 1 EStG vorgelegen hat, die Weitergel­
tung der förderunschädlichen wohnungswirtschaftlichen Verwendung sichergestellt wer­
den. Eine Begünstigung für Verwendungen im Sinne des § 92a Absatz 1 EStG nach die­
sem Zeitpunkt soll jedoch ausgeschlossen werden. 


Zu Nummer 4 


§ 93 Absatz 1 Satz 4 Buchstabe c 


§ 93 Absatz 1 Satz 4 Buchstabe c EStG regelt, unter welchen Voraussetzungen eine för­
derunschädliche Kapitalübertragung (Nichteintreten der Folgen der schädlichen Verwen­
dung nach § 93 Absatz 1 EStG) des geförderten Altersvorsorgevermögens bei Tod des 
Zulageberechtigten möglich ist. 


Eine förderunschädliche Kapitalübertragung des geförderten Altersvorsorgevermögens 
auf den überlebenden Ehegatten/Lebenspartner ist nur dann möglich, wenn die Ehegat­
ten/Lebenspartner im Zeitpunkt des Todes des Zulageberechtigten nicht dauernd getrennt 
gelebt haben (§ 26 Absatz 1 EStG) und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
einem EU-/EWR-Staat hatten. 


Ab dem Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitgliedstaat der EU ist 
und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist, ist die zweite Bedingung nicht mehr er­
füllt, eine förderunschädliche Kapitalübertragung damit nicht mehr möglich. Es würden 
damit bei Tod des Zulageberechtigten die Folgen der schädlichen Verwendung (Rückzah­
lung der gewährten Altersvorsorgezulagen und ggf. Steuerermäßigungen) eintreten. 


Mit dieser Regelung in § 93 Absatz 1 Satz 4 Buchstabe c EStG soll die Möglichkeit der 
förderunschädlichen Kapitalübertragung auf den überlebenden Ehegatten in Fällen erhal­
ten bleiben, in denen der Altersvorsorgevertrag vor dem Brexit-Referendum 
(23. Juni 2016) abgeschlossen wurde und die Ehegatten/Lebenspartner ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Vereinigten Königreich vor dem Zeitpunkt hatten, ab 
dem das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitgliedstaat der EU ist und auch nicht wie ein 
solcher zu behandeln ist, um so übermäßige Härten bei „Altfällen“ zu vermeiden. Bei Ab­
schluss des Altersvorsorgevertrags konnte regelmäßig nicht davon ausgegangen werden, 
dass das Vereinigte Königreich irgendwann einmal nicht mehr Mitgliedstaat der EU sein 
würde. 


Zu Nummer 5 


§ 95 Absatz 1 Satz 2 – neu – 


§ 95 Absatz 1 EStG regelt die entsprechende Anwendbarkeit der schädlichen Verwen­
dung und deren Folgen nach den §§ 93 und 94 EStG für die Fälle, in denen sich der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Zulageberechtigten außerhalb der EU-/EWR-
Staaten befindet und entweder keine Zulageberechtigung besteht oder der Vertrag in der 
Auszahlungsphase ist. 


Ab dem Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitgliedstaat der EU ist 
und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist, würden die Folgen der schädlichen Ver­
wendung eintreten; die gewährten Altersvorsorgezulagen und ggf. Steuerermäßigungen 
wären damit zurückzuzahlen. 


Mit dieser Regelung soll die Möglichkeit geschaffen werden, für diese „Altfälle“ die Rege­
lungen des § 95 Absatz 1 Satz 1 EStG nicht eintreten zu lassen. Da bei Abschluss ent­
sprechender Verträge regelmäßig nicht davon ausgegangen werden konnte, dass das 
Vereinigte Königreich irgendwann einmal nicht mehr Mitgliedstaat der EU sein würde, soll 
in Fällen mit Vertragsabschluss vor dem Brexit-Referendum (23. Juni 2016) und ununter­
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brochen bestehendem Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Vereinigten Königreich 
bereits seit dem 22. Juni 2016 diese Vertrauensschutzregelung eingeführt werden. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


§ 12 Absatz 3 Satz 4 – neu – 


§ 12 Absatz 3 Satz 1 KStG ordnet im Fall des Wegzugs einer Körperschaft und des damit 
einhergehenden Ausscheidens aus der unbeschränkten Steuerpflicht in einem Mitglied­
staat der EU oder des EWR eine Auflösungsfiktion sowie die entsprechende Anwendung 
des § 11 KStG an. Entsprechendes gilt nach § 12 Absatz 3 Satz 2 KStG für die Änderung 
der DBA-rechtlichen Ansässigkeit auf Grund der Verlegung von Sitz oder Geschäftslei­
tung. Durch die Ergänzung des neuen Satzes 4 wird klargestellt, dass diese Rechtsfolgen 
nicht allein durch den Brexit ausgelöst werden. Diese treten nach § 12 Absatz 3 Satz 4 
KStG - neu - erst dann ein, wenn dieselbe Körperschaft anschließend unter Ausscheiden 
aus der unbeschränkten Steuerpflicht im Vereinigten Königreich in einen anderen Dritt­
staat verzieht oder auf Grund des Wegzugs als in einem anderen Drittstaat ansässig an­
zusehen ist. Bis dahin stellt § 12 Absatz 3 Satz 4 KStG – neu – sicher, dass die Körper­
schaft weiterhin für Zwecke des § 12 Absatz 3 KStG als der unbeschränkten Steuerpflicht 
in einem Mitgliedstaat der EU unterfallend oder als innerhalb des Hoheitsgebietes eines 
Mitgliedstaats der EU ansässig anzusehen ist. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Umwandlungssteuergesetzes) 


§ 22 Absatz 8 – neu – 


§ 22 Absatz 1 Satz 6 Nummer 6 UmwStG und § 22 Absatz 2 Satz 6 UmwStG ordnen eine 
rückwirkende Besteuerung des Einbringungsgewinns an, wenn im Anschluss an eine 
Sacheinlage (§ 20 UmwStG) oder im Anschluss an einen Anteilstausch (§ 21 UmwStG) 
jeweils unter dem gemeinen Wert für den Einbringenden oder die übernehmende Gesell­
schaft die Voraussetzungen i. S. des § 1 Absatz 4 UmwStG (Ansässigkeit innerhalb des 
EU/EWR-Raums) nicht mehr erfüllt sind. Dieser Verweis auf § 1 Absatz 4 UmwStG ist 
hierbei so zu verstehen, dass die Voraussetzungen des § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
UmwStG (Sitz und Geschäftsleitung innerhalb des Hoheitsgebiets eines EU-/EWR-Staats) 
zu jedem Zeitpunkt des in § 22 Absatz 1 und 2 UmwStG festgelegten 7-Jahres-Zeitraums 
erfüllt sein müssen und es anderenfalls zu einer rückwirkenden Besteuerung eines Ein­
bringungsgewinns I oder II gemäß § 22 Absatz 1 oder 2 UmwStG kommt. In diesen Fällen 
würde der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU auch ohne weiteres Zutun des 
Steuerpflichtigen dieselben Rechtsfolgen auslösen, die bei einer „aktiven“ Überführung 
von Betriebsvermögen oder einem Wegzug des Einbringenden oder der übernehmenden 
Gesellschaft in einen Drittstaat eintreten würden. Es erscheint sachgerecht, in den Fällen 
des § 22 Absatz 1 Satz 6 Nummer 6 UmwStG und § 22 Absatz 2 Satz 6 UmwStG den 
Brexit allein nicht als schädliches Ereignis i. S. dieser Vorschriften anzusehen. 


In dem neuen Absatz 8 Satz 1 wird deshalb eine entsprechende gesetzliche Regelung 
geschaffen, nach der in Bezug auf einen Einbringenden oder eine übernehmende Gesell­
schaft i. S. des § 22 Absatz 1 Satz 6 Nummer 6 UmwStG und § 22 Absatz 2 Satz 6 Um­
wStG, die bereits vor dem Brexit im Vereinigten Königreich ansässig waren - und ansons­
ten auch kein weiteres die Einbringungsgewinnbesteuerung nach § 22 UmwStG auslö­
sendes Ereignis hinzutritt -, das Vereinigte Königreich insoweit nach wie vor wie ein Mit­
gliedstaat der EU behandelt wird. Damit wird sichergestellt, dass allein der Brexit - ohne 
weiteres Zutun des Steuerpflichtigen - nicht zu einer rückwirkenden Versteuerung eines 
Einbringungsgewinns nach den genannten Vorschriften führt. Dies betrifft insbesondere 
im Vereinigten Königreich ansässige Steuerpflichtige, die den von Artikel 50 Absatz 3 
EUV vorgesehenen Zeitraum nach der Mitteilung der Austrittsabsicht dazu genutzt haben, 
ihr Unternehmen auf die veränderten Verhältnisse nach dem Brexit auszurichten, oder die 
bereits zuvor eine in der EU belegene Betriebsstätte nach Maßgabe der §§ 20 ff. Um­
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wStG in eine EU/EWR-Kapitalgesellschaft eingebracht haben, aber auch umgekehrt in 
Deutschland ansässige Unternehmen (Muttergesellschaften), die vor dem Brexit eine be­
stehende inländische Betriebsstätte nach Maßgabe der §§ 20 ff. UmwStG in eine britische 
Tochtergesellschaft eingebracht haben. 


In dem neuen Absatz 8 Satz 2 wird zur Sicherheit klargestellt, dass die gesetzliche Rege­
lung in Satz 1 nur für diejenigen Fälle gilt, in denen der zugrunde liegende Einbringungs­
vorgang (Sacheinlage nach § 20 UmwStG oder Anteilstausch nach § 21 UmwStG) zeitlich 
bereits vor dem Brexit erfolgte. Satz 1 gilt deshalb nur für Einbringungen, bei denen in den 
Fällen der Gesamtrechtsnachfolge der Umwandlungsbeschluss vor dem Zeitpunkt, ab 
dem das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitgliedstaat der EU ist und auch nicht z. B. auf 
Grund eines Austrittsabkommens für einen darin vereinbarten Zeitraum wie ein solcher zu 
behandeln ist, erfolgt oder in den anderen Fällen, in denen die Einbringung nicht im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge erfolgt, der Einbringungsvertrag vor diesem Zeitpunkt abge­
schlossen worden ist. Erfolgt dagegen der zugrunde liegende Einbringungsvorgang erst 
nach diesem Zeitpunkt oder erfüllt ein an einer Umwandlung Beteiligter schon von vorne 
herein nicht mehr die Voraussetzungen des § 1 Absatz 4 UmwStG, besteht kein sachli­
cher Grund für eine Sonderbehandlung durch eine gesetzliche Regelung. 


Zu Artikel 4 (Änderung des Außensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 6 Absatz 5 Satz 4 


Die Voraussetzungen für eine Stundung nach § 6 Absatz 5 Satz 1 bis 3 AStG müssen 
während des gesamten Stundungszeitraums vorliegen (zeitraumbezogene Betrachtung). 
Entfallen die Voraussetzungen nachträglich, stellt dies einen eigenständigen Widerrufs­
tatbestand dar. Durch die Änderung des Satzes 4 wird dies klargestellt. Demzufolge führt 
z. B. auch eine der Einlage im Sinne des § 6 Absatz 5 Satz 3 Nummer 3 AStG nachfol­
gende Überführung der Anteile in eine Drittstaats-Betriebsstätte zum Widerruf der Stun­
dung. 


Zu Nummer 2 


§ 6 Absatz 8 - neu ­


Satz 1 


§ 6 Absatz 8 Satz 1 AStG regelt, dass der Brexit nicht zum Widerruf der Stundung führt, 
wenn allein auf Grund dessen die Stundungsvoraussetzungen des § 6 Absatz 5 Satz 1 
und 3 AStG (EU-/EWR-Staatsangehörigkeit, Steuerpflicht oder Belegenheitserfordernisse 
in einem EU-/EWR-Staat) nicht mehr vorliegen. Satz 1 fingiert dabei ausdrücklich nicht 
das Fortbestehen dieser Voraussetzungen, sondern regelt, dass das Entfallen dieser Vo­
raussetzungen beim Steuerpflichtigen oder seinem Rechtsnachfolger im Sinne des § 6 
Absatz 5 Satz 3 Nummer 1 AStG allein auf Grund des Brexits unbeachtlich ist und demzu­
folge nicht zum Widerruf der Stundung führt. Dementsprechend kann der spätere Über­
gang der Anteile von einem im Vereinigten Königreich ansässigen Steuerpflichtigen, auf 
den § 6 Absatz 8 Satz 1 AStG anzuwenden ist, auf einen andere im Vereinigten König­
reich ansässige Person zum Widerruf der Stundung nach § 6 Absatz 5 Satz 4 Nummer 2 
AStG führen. 


Satz 2 


§ 6 Absatz 8 Satz 2 AStG stellt klar, dass § 6 Absatz 5 Satz 4 AStG in den Fällen des § 6 
Absatz 8 Satz 1 AStG auf die gestundeten Beträge weiterhin anzuwenden ist und ergänzt 
darüber hinaus Widerrufstatbestände des § 6 Absatz 5 Satz 4 AStG. 
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Nach § 6 Absatz 8 Satz 2 Nummer 1 AStG ist die Stundung auch bei Entnahmen und 
anderen Vorgängen zu widerrufen, wenn es zu keiner Aufdeckung stiller Reserven 
kommt, die Anteile infolgedessen aber auch keiner Betriebsstätte des Steuerpflichtigen im 
Vereinigten Königreich oder in einem EU-/EWR-Staat mehr zuzuordnen sind (z. B. bei 
Überführung der Anteile von einer Betriebsstätte im Vereinigten Königreich in einen Dritt­
staat). 


Nach § 6 Absatz 8 Satz 2 Nummer 2 AStG führt auch die Verlegung des Wohnsitzes oder 
gewöhnlichen Aufenthalts in einen Drittstaat zum Widerruf der Stundung, sofern keine mit 
der deutschen unbeschränkten Einkommensteuerpflicht vergleichbare Steuerpflicht des 
Steuerpflichtigen im Vereinigten Königreich oder in einem EU-/EWR-Staat mehr besteht. 


Satz 3 


Für die vorgenannten neuen Widerrufstatbestände regelt § 6 Absatz 8 Satz 3 AStG, dass 
die Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten des § 6 Absatz 7 AStG entsprechend gelten. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Pfandbriefgesetzes) 


§ 49 Absatz 3 - neu ­


Da mit dem Ende der Mitgliedschaft in der EU und im EWR im Bereich des Pfandbriefge­
setzes der Verlust der Deckungsfähigkeit von Forderungen, die durch Grundpfandrechte 
an im Vereinigten Königreich belegenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 
besichert sind oder sich gegen das Vereinigte Königreich oder dort ansässige Schuldner 
richten oder für die von diesen Stellen die Gewährleistung übernommen worden ist, nicht 
nur für das Neugeschäft, sondern auch für den Deckungsbestand verbunden wäre, da 
sich die Deckungsfähigkeit – die entsprechenden Deckungsvorschriften knüpfen hieran an 
– bisher aus der Eigenschaft des Vereinigten Königreichs als Mitgliedstaat der EU und 
des EWR ergeben hat, bedarf es insoweit einer bestandsschützenden Übergangsrege­
lung in dem Sinne, dass diejenigen Deckungswerte, die bis zum Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der EU gemäß den pfandbriefrechtlichen Vorschriften zur Deckung ver­
wendet worden, mithin im für die entsprechende Pfandbriefgattung geführten Deckungs­
register eingetragen sind, weiterhin für diese Pfandbriefgattung deckungsfähig bleiben. 


§ 49 Absatz 4 - neu ­


Mit dem Verlust der Mitgliedschaft in der EU wären in den Fällen, in denen das Vorrecht 
der Pfandbriefgläubiger nach § 30 Absatz 1 nicht sichergestellt ist, die im Vereinigten Kö­
nigreich belegenen Deckungswerte auch für den entsprechenden Altbestand jeweils auf 
die in § 13 Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz, § 20 Absatz 2a, § 22 Absatz 5 Satz 2 und 
§ 26b Absatz 4 Satz 2 genannten Grenzen anzurechnen; bisher galt bezüglich des Verei­
nigten Königreichs als Mitgliedstaat der EU auf Grund der europarechtlichen Verpflichtung 
zur Umsetzung der EU-Liquidationsrichtlinie 2001/24/EG, wonach bei Insolvenzen von 
Kreditinstituten das Recht des Sitzstaats - bei deutschen Kreditinstituten also auch das 
(dieses Vorrecht der Pfandbriefgläubiger sicherstellende) Pfandbriefgesetz - Anwendung 
findet, pauschal eine Nichteinbeziehung. Vorsorglich für den Fall, dass das Vorrecht der 
Pfandbriefgläubiger nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs für dort belegene De­
ckungswerte nicht (mehr) sichergestellt sein sollte, bedarf es insoweit einer bestands­
schützenden Übergangsregelung in dem Sinne, dass bezüglich derjenigen Werte, die bis 
zum Tage des Austritts auf Grund ihrer Verwendung zur Deckung und Eintragung im für 
die entsprechende Pfandbriefgattung geführten Deckungsregister nicht einzubeziehen 
waren, eine Anrechnung auf die für die jeweilige Pfandbriefgattung geltende Grenze auch 
danach generell unterbleibt. 
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Zu Artikel 6 (Änderung des Kreditwesengesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird an die neuen Regelungen in den §§ 25a, 25n und 64m des Kre­
ditwesengesetzes (KWG) angepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 1 Absatz 21 


Die Begriffsbestimmung des Risikoträgers und der Risikoträgerinnen entspricht der Defini­
tion in § 2 Absatz 8 der Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Ver­
gütungssysteme von Instituten vom 16. Dezember 2013, zuletzt geändert durch Artikel 1 
ÄndVO vom 25. Juli 2017. 


Zu Nummer 3 


§ 25a 


Zu Buchstabe a 


Überschrift 


Die Überschrift wird neu gefasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 25a Absatz 5a bis 5c - neu ­


Nach der Regelung findet § 9 Absatz 1 Satz 2 des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) 
mit der Maßgabe Anwendung, dass der Antrag des Arbeitgebers auf Auflösung des Ar­
beitsverhältnisses keiner Begründung bedarf. Dies gilt für Risikoträgerinnen und Risiko­
träger i. S. des § 2 Absatz 8 der Institutsvergütungsverordnung (InstVergV), deren jährli­
che fixe Vergütung das Dreifache der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 
Rentenversicherung im Sinne des § 159 SGB VI übersteigt und die keine Geschäftsfüh­
rer, Betriebsleiter und ähnliche leitende Angestellte sind, die zur selbständigen Einstellung 
oder Entlassung von Arbeitnehmern berechtigt sind. Dies bedeutet, dass im Falle einer 
Kündigung eines Arbeitsverhältnisses von Risikoträgerinnen und Risikoträgern bedeuten­
der Institute i. S. des § 25n KWG in einem gerichtlichen Kündigungsschutzverfahren der 
arbeitgeberseitige Antrag auf gerichtliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegen Ab­
findung keiner Begründung bedarf. Für Risikoträger mit geringerem Grundgehalt verbleibt 
es bei den allgemeinen Regelungen und somit beim Bestandsschutz. Risikoträgerinnen 
und Risikoträger, die die Voraussetzungen von § 14 Absatz 1 KSchG erfüllen, werden 
nach Satz 2 von der Neuregelung nicht erfasst. 


Bei Risikoträgerinnen und Risikoträgern muss die Kündigung nach wie vor den Anforde­
rungen des Kündigungsschutzgesetzes genügen. Dies ist vor dem Hintergrund der Be­
rufsfreiheit nach Artikel 12 des Grundgesetzes und der erforderlichen Verhältnismäßigkeit 
wesentlich. 


Wenn eine Kündigung sozial ungerechtfertigt und damit unwirksam ist, kann der Arbeitge­
ber einen gerichtlichen Auflösungsantrag stellen (§ 9 Absatz 1 Satz 2 KSchG). Der Auflö­
sungsantrag hat im Erfolgsfall zur Folge, dass das Gericht das Arbeitsverhältnis durch 
gerichtliche Entscheidung auflöst und den Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen 
Abfindung verurteilt (vgl. § 10 KSchG). Die Höhe der Abfindung steht grundsätzlich im 
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Ermessen des Gerichts, unterliegt aber Höchstgrenzen, gestaffelt nach Lebensalter und 
Betriebszugehörigkeit. Für leitende Angestellte, die zur selbständigen Einstellung oder 
Entlassung berechtigt sind, sieht das Kündigungsschutzgesetz vor, dass der Auflösungs­
antrag des Arbeitgebers im Falle einer sozial ungerechtfertigten Kündigung keiner Be­
gründung bedarf (§ 14 Absatz 2 Satz 2 KSchG). Die nun vorgesehene Regelung für Risi­
koträgerinnen und Risikoträger, die eine über das Dreifache der Beitragsbemessungs­
grenze in der Rentenversicherung hinausgehende fixe Vergütung erhalten, hat ebenfalls 
zur Folge, dass im Falle eines Kündigungsrechtsstreits bezüglich des von der Regelung 
erfassten Risikoträgers der arbeitgeberseitige Antrag auf gerichtliche Auflösung des Ar­
beitsverhältnisses gegen Abfindung keiner Begründung bedarf und damit eine leichtere 
Trennung von dieser Gruppe von Arbeitnehmern möglich wird. 


Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ist der Kreis der von der Regelung betroffenen Per­
sonen möglichst eng zu begrenzen. 


Die vorgesehene Regelung soll ausschließlich für Risikoträgerinnen und Risikoträger gel­
ten. Risikoträger sind im Kreditwesengesetz und in der Institutsvergütungsverordnung 
definiert als „Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil 
eines Instituts auswirkt“ (§ 25a Absatz 5a KWG, § 2 Absatz 8 InstVergV). Ähnlich definiert 
das europäische Recht, auf welche die Regelung Bezug nimmt, Mitarbeiter, „deren beruf­
liche Tätigkeit sich im Sinne von Artikel 92 Absatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU wesentlich 
auf das Risikoprofil eines Instituts auf Ebene der Gruppe, des Mutterunternehmens und 
der Tochterunternehmen, einschließlich Unternehmen in Offshore-Finanzzentren, aus­
wirkt“, vgl. Artikel 1 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 604/2014. 


Die Stellung von „Risikoträgern“ und sog. leitenden Angestellten i. S. d. § 14 Absatz 2 
KSchG im Unternehmen ist grundsätzlich vergleichbar. Wie bei leitenden Angestellten, die 
zur selbständigen Einstellung oder Entlassung von Arbeitnehmern berechtigt sind, besteht 
auf Grund der besonderen Stellung der „Risikoträger“ im o. g. Sinne ein besonderes Ver­
trauensverhältnis zu dem jeweiligen Arbeitgeber. Risikoträgerinnen und Risikoträger sind 
in den o. g. Regelungen sowohl vom deutschen Gesetz- und Verordnungsgeber als auch 
vom europäischen Gesetzgeber als eine Mitarbeitergruppe mit besonderer Bedeutung 
nicht nur für das sie beschäftigende Institut und die Gruppe, sondern generell für die Sys­
temstabilität des Finanzsystems insgesamt anerkannt. Aus diesem Grunde gelten auch 
für die Vergütung von Risikoträgern bereits besondere, einschneidende gesetzliche Rege­
lungen, insbesondere in den §§ 18 ff. InstVergVV, die auf andere Arbeitnehmergruppen 
nicht Anwendung finden. Anknüpfend an die Sonderregelung zur Vergütung von Risiko­
trägern wird auch kündigungsschutzgesetzlich eine besondere Stellung eingeführt, so, 
dass bei Risikoträgern - anders als bei anderen Arbeitnehmergruppen - der arbeitgeber­
seitige Auflösungsantrag keiner Begründung bedarf. 


Nachdem eine Gefahr für die Finanzstabilität nur von Instituten mit einem gewissen Ge­
schäftsvolumen oder für den Finanzmarkt bedeutenden Funktionen ausgehen kann, be­
schränkt sich die vorgesehene Regelung auf bedeutende Institute i. S. des § 17 InstVergV 
bisheriger Fassung. Bedeutend sind hiernach alle Institute, die auf Grundlage der Verord­
nung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer 
Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische 
Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013 S. 63) von der Europäischen Zentralbank beauf­
sichtigt werden. Auch Finanzhandelsinstitute im Sinne des § 25f Absatz 1 des Kreditwe­
sengesetzes sowie potenziell systemgefährdende Institute im Sinne des § 47 Absatz 1 
KWG, jeweils in der Fassung nach Umsetzung des Gesetzes zur Abschirmung von Risi­
ken und zur Planung der Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Finanzgrup­
pen, sind zwingend und ausnahmslos als bedeutende Institute einzustufen. Institute, die 
als potentiell systemgefährdend im Sinne des § 47 Absatz 1 KWG eingestuft werden, sind 
solche, deren Ausfall die Finanzmarktstabilität gefährden kann. Ferner werden die Institu­
te, deren Bilanzsumme im Durchschnitt zu den jeweiligen Stichtagen der letzten drei ab­
geschlossenen Geschäftsjahre 15 Milliarden Euro erreicht oder überschritten hat, als be­
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deutend angesehen. Letzteren steht jedoch die Möglichkeit offen, der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht auf der Grundlage einer plausiblen, umfassenden und für 
Dritte nachvollziehbaren Risikoanalyse nachzuweisen, dass sie nicht bedeutend sind. Die 
übrigen Institute sind grundsätzlich als nicht bedeutend einzustufen, allerdings darf die 
Bundesanstalt im Einzelfall selbst die Einstufung eines Instituts als bedeutend vorneh­
men, wenn ihr dies verhältnismäßig und geboten erscheint. Für Risikoträgerinnen bei 
nicht bedeutenden Instituten gilt die vorgesehene Regelung zur Flexibilisierung des Kün­
digungsschutzes auf Grund der fehlenden Bedeutung für die Finanzstabilität nicht. 


Die vorgesehene Regelung beschränkt sich auf Risikoträgerinnen und Risikoträger bei 
Instituten gemäß § 1 Absatz 1b und § 53 Absatz 1 KWG, auf die § 25a KWG Anwendung 
findet und erstreckt sich nicht auf Versicherungen. Zwar können auch Versicherungen 
eine systemrelevante Bedeutung für die Finanzstabilität haben. Allerdings ist bereits auf 
Grund der aufsichtsrechtlichen Vorgaben der Handlungsrahmen von einzelnen Risikoträ­
gerinnen und Risikoträgern im Hinblick auf die Eingehung von Risiken i. R. der zulässigen 
Geschäfte regelmäßig deutlich geringer. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit von Ver­
sicherern ist die Entlastung des Einzelnen von einem ihn belastenden Risiko und die Ver­
teilung dieses Risikos auf eine große Zahl von Versicherungsnehmern, die demselben 
Risiko ausgesetzt sind. Auf Grund dieser Risikoverteilung findet i. d. R. ein Ausgleich un­
ter den übernommenen Risiken statt, die die Gefahr einer Gefährdung der Finanzstabilität 
minimiert. Hinzukommt, dass sich Versicherer gegen überdurchschnittliche Belastungen 
durch Rückversicherungsverträge und Retrozessionen zusätzlich absichern. Aus dieser 
grundsätzlich unterschiedlichen Geschäftstätigkeit von Banken und Versicherungen ergibt 
sich auch ein erheblicher qualitativer Unterschied der seitens der Risikoträgerinnen und 
Risikoträger eingegangenen Risiken. Dieser spiegelt sich auch in den unterschiedlichen 
vergütungsrechtlichen Regelungen für Versicherungen und Banken wider. Die vergü­
tungsrechtlichen Vorgaben für den Versicherungsbereich richten sich für bedeutende Ver­
sicherungen nach der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs­
und Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) und den auf dieser Grundlage erlassen 
EU-Verordnungen, insbes. der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission 
vom 10. Oktober 2014. Für Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds, die nicht dem 
auf der Richtlinie 2009/138/EG beruhenden Aufsichtsregime nach dem VAG unterworfen 
sind, enthält die auf Basis des Gesetzes über die Beaufsichtigung der Versicherungsun­
ternehmen (VAG) erlassene Versicherungsvergütungsverordnung (VersVergVO) Rege­
lungen zur Vergütung der Risikoträgerinnen und Risikoträger. Beide Regelwerke enthal­
ten sowohl hinsichtlich dem Regelungsumfang als auch der Regelungstiefe deutlich ge­
ringere und weit weniger detaillierte und eingreifende Regelungen als die InstVergV für 
Banken. Insbesondere enthalten diese Bestimmungen weder Regelungen zu Abfindungen 
noch zur Absenkung oder zur Rückforderung von variablen Vergütungen im Fall der nega­
tiven Abweichung der vereinbarten Risikoziele. Die InstVergV hingegen sieht gemäß § 5 
Absatz 6 InstVergV in Bezug auf Abfindungen vor, dass diese - soweit nicht näher defi­
nierte Ausnahmen eingreifen - zurückzubehalten sind und ggf. der Aufsicht gemeldet wer­
den müssen. Die versicherungsrechtlichen Vorschriften enthalten im Gegensatz zu § 18 
InstVergV auch keine Regelungen, die in bestimmten Fällen den vollständigen Verlust der 
variablen Vergütung anordnen. Nach diesen sachlichen Erwägungen ist auch hier eine 
unterschiedliche Regelung im Hinblick auf den Kündigungsschutz nicht nur gerechtfertigt, 
sondern auch unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geboten. 


Weiter ist vorgesehen, dass § 25a Absatz 5a KWG nur einschlägig ist, wenn die Risiko­
trägerin bzw. der Risikoträger eine fixe Vergütung von mehr als dem Dreifachen der Bei­
tragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung, also eine fixe Vergü­
tung von mehr als brutto 208.000 Euro (Ost) / 234.000 Euro (West) im Jahr 2018 bzw. 
brutto 221.400 Euro (Ost) / 241.200 Euro (West) im Jahr 2019, bezieht. Für Risikoträge­
rinnen und Risikoträger mit geringerem Grundgehalt verbleibt es hingegen bei den allge­
meinen Regelungen und damit beim Bestandsschutz. Die gewährte fixe Vergütung ist ein 
wichtiger Indikator über den Beitrag, den die betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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zur Verwirklichung der Geschäftsziele des Instituts leisten und damit auch dafür, über 
welchen Grad an Verantwortung, Pflichten, Fähigkeiten und Qualifikationen der Mitarbei­
ter verfügt und welche Leistung der Mitarbeiter für das Institut erbringt. Bei einem Mitar­
beiter, der eine fixe Vergütung über dem Dreifachen der Beitragsbemessungsgrenze zur 
Deutschen Rentenversicherung erhält, ist davon auszugehen, dass er einen hohen Bei­
trag zu den Geschäftszielen des Instituts leistet, und dass seine berufliche Tätigkeit we­
sentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Instituts hat. Dem entsprechend ist das 
quantitative Kriterium der Vergütung des jeweiligen Mitarbeiters auch ein wichtiges Ele­
ment des Kriterienkatalogs zur Ermittlung der Mitarbeiterkategorien, deren berufliche Tä­
tigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil eines Instituts auswirkt nach Artikel 4 der dele­
gierten EU- VO 604/2014. 


Der eingefügte Absatz 5b entspricht der Regelung in § 18 Absatz 2 InstVergV mit der er­
gänzten Klarstellung, dass das betreffende bedeutende Institut den betroffenen Mitarbei­
tern und Mitarbeiterinnen die Einstufung als Risikoträger mitzuteilen hat. Diese Mitteilung 
hat lediglich deklaratorische Wirkung. 


Absatz 5c entspricht dem bisherigen Absatz 5a. 


Zu Nummer 4 


§ 25n 


Die eingefügte Vorschrift entspricht dem § 17 InstVergV. 


Zu Nummer 5 


§ 49 


Maßnahmen nach dem neuen § 53b Absatz 12 KWG (siehe Begründung zu Nummer 2.) 
werden nur dann immer die gewünschte Wirkung haben, wenn sie von Gesetzes wegen 
sofort vollziehbar sind. In diesem Sinne ist § 49 KWG zu ergänzen. 


Zu Nummer 6 


§ 53b Absatz 12 - neu ­


Die Regelung ermöglicht es der Bundesanstalt Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Kö­
nigreich, die bislang das grenzüberschreitende Betreiben von Bankgeschäften oder Er­
bringen von Finanzdienstleistungen an die Bundesanstalt notifiziert haben (Europäischer 
Pass) zu gestatten, ihre Tätigkeit in Deutschland auch nach dem Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der EU für eine Übergangszeit fortzusetzen, soweit dies zur Vermeidung 
von Nachteilen für die Funktionsfähigkeit oder die Stabilität der Finanzmärkte erforderlich 
ist. 


Die Ermächtigung der Bundesanstalt steht unter dem Vorbehalt einer vorrangigen Rege­
lung auf europäischer Ebene. Der Austritt eines Mitgliedstaats aus der EU ist im europäi­
schen Regelungsrahmen für die Finanzmärkte bislang jedoch nicht vorgesehen. Ob das 
zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU verhandelte Austrittsabkommen bis 
zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU in Kraft tritt oder es zu einer sonsti­
gen Regelung auf europäischer Ebene kommt, ist derzeit ungewiss. 


Ein ungeregelter Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU würde im Finanzmarkt­
bereich dazu führen, dass Unternehmen des Finanzsektors aus dem Vereinigten König­
reich, die bislang auf Grundlage eines Europäischen Passes in Deutschland tätig sind, mit 
dem Wirksamwerden des Brexit verlieren. Die auf Basis des Europäischen Passes abge­
schlossenen grenzüberschreitenden Geschäfte sind aber vertraglich vielfach so ausge­
staltet, dass ihre Verpflichtungen und Wirkungen über diesen Zeitpunkt zum Teil weit hin­
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ausreichen, und es können etwa im Derivatebereich eine Vielzahl von Verträgen mit sehr 
großen Geschäftsvolumina betroffen sein. Zudem werden gerade langlaufende Verträge 
regelmäßig keine besonderen Vorkehrungen für den Fall des Brexit enthalten. 


Wären die betreffenden Finanzunternehmen aus dem Vereinigten Königreich - angesichts 
der ansonsten drohenden straf- und haftungsrechtlichen Konsequenzen - ausnahmslos 
gezwungen, ihre grenzüberschreitenden Vertragsbeziehungen im Inland nach dem Brexit 
unverzüglich abzuwickeln, könnte dies absehbar in vielen Fällen nicht nur für die Unter­
nehmen aus dem Vereinigten Königreich, sondern auch für deren inländische Geschäfts­
partner nachteilige Auswirkungen haben, z. B. wenn Finanzmarktkontrakte nicht mehr 
verlängert werden oder nicht rechtzeitig auf in der EU ansässige neue Vertragspartner 
übertragen werden können. Hierdurch könnte die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte, 
insbesondere die Möglichkeit inländischer Marktteilnehmer zu geregelter Kapitalallokation 
beeinträchtigt werden. Die im Falle eines ungeregelten Brexit drohende massenweise 
Beendigung bzw. Übertragung von Finanzmarktkontrakten auf Unternehmen, die über die 
erforderlichen Erlaubnisse verfügen, könnte zudem zu Marktverwerfungen führen und 
Risiken für die Finanzstabilität begründen. 


Zur Vermeidung dieser Risiken kann die Bundesanstalt nach Satz 1 bestimmen, dass auf 
Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich die Regelungen für den Europäischen 
Pass, die in den Absätzen 1 bis 9 des § 53b KWG zusammengefasst sind (EU-
Passregime), vom Zeitpunkt des Brexit an ganz oder teilweise entsprechend zur Anwen­
dung kommen. Die Regelung soll die aufsichtsrechtliche Zulässigkeit der Erfüllung beste­
hender vertraglicher Verpflichtungen für einen Übergangszeitraum gewährleisten, soweit 
die Erfüllung erlaubnispflichtig ist. Der Umfang der Erlaubnispflicht nach § 32 Absatz 1 
KWG, auch in Verbindung mit § 53 KWG, bleibt unberührt. 


Eine entsprechende Anwendung des EU-Passregimes auf Bankgeschäfte oder Finanz­
dienstleistungen, die nach dem Brexit betrieben oder erbracht werden, kommt nach 
Satz 2 nur insoweit in Betracht, als die Tätigkeit in engem Zusammenhang mit im Zeit­
punkt des Brexit bereits bestehenden Verträgen stehen, z. B. weil sie im Rahmen des 
Risikomanagements solcher Verträge erfolgt oder weil bestimmte wesentliche Änderun­
gen bestehender Verträge (sog. lifecycle events) als das Betreiben von Bankgeschäften 
oder die Erbringung von Finanzdienstleistungen anzusehen sind. Ein enger Zusammen­
hang mit einem bestehenden Vertrag dürfte insbesondere dann anzunehmen sein, wenn 
die Tätigkeit mit dem Vertrag rechtlich oder wirtschaftlich verbunden ist, z. B. weil Ge­
schäfte zur Glattstellung von vertraglich begründeten Risikopositionen oder im Zuge der 
Einbeziehung eines bestehenden Vertrages in eine Portfoliokompression vorgenommen 
werden oder weil sie wirtschaftlich übliche Folgegeschäfte (wie etwa Prolongationen) oder 
die Ausübung von vertraglich eingeräumten Rechten (wie etwa Optionen oder Wand­
lungsrechte) darstellen. 


Die Befugnis der Bundesanstalt, die Regelungen für den Europäischen Pass entspre­
chend zur Anwendung zu bringen ist nach Satz 3 auf maximal 21 Monate nach dem Zeit­
punkt des Brexit befristet. Die Länge dieser Maximalfrist orientiert sich an der Übergangs­
frist, die in dem Austrittsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU 
vorgesehen ist. Die Bundesanstalt kann die Übergangsfrist nach pflichtgemäßem Ermes­
sen flexibel handhaben, d. h. sie kann für die Anwendung des EU-Passregimes auch eine 
kürzere Frist als die genannten 21 Monate vorsehen und diese Frist bei Bedarf auf maxi­
mal 21 Monate nach dem Zeitpunkt des Brexit verlängern. Die Bundesanstalt kann die 
Maßnahme zudem jederzeit widerrufen. 


Den betroffenen Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich wird damit die Möglichkeit 
gegeben, innerhalb eines angemessenen zeitlichen Rahmens ihr Deutschlandgeschäft 
auf eine Basis nach § 32 Absatz 1 KWG zu stellen, d.h. sich dem gleichen Aufsichtsre­
gime zu unterwerfen, wie es für Finanzunternehmen aus anderen Drittstaaten Anwendung 
findet oder sich aus dem Deutschlandgeschäft zurückzuziehen. In diesem Sinne wird die 
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Bundesanstalt ermächtigt, durch rechtsgestaltenden Verwaltungsakt mit Wirkung für alle 
betroffenen GBR-Unternehmen das EU-Passregime ganz oder teilweise vom Zeitpunkt 
des Brexit an für einen Übergangszeitraum entsprechend zur Anwendung zu bringen. 


Um es der Bundesanstalt zu ermöglichen, bei der Verlängerung der Anwendung des EU-
Passregimes möglichst flexibel und zielgerichtet auf mögliche Risiken für die Funktionsfä­
higkeit und die Stabilität der Finanzmärkte reagieren zu können, kann die Anwendung des 
EU-Passregimes auf einzelne, besonders betroffene Aufsichtsbereiche wie etwa Bankge­
schäfte und Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Deriva­
tegeschäften beschränkt werden und von Auflagen abhängig gemacht werden. Die Bun­
desanstalt stellt bei der Verlängerung der Anwendung des EU-Passregimes sicher, dass 
für die betroffenen Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich die Einlagensicherung 
im Sinne der Richtlinie 2014/ 49/EU und die Anlegerentschädigung im Sinne der Richtlinie 
97/9/EG gewährleistet ist. 


Satz 4 stellt im Interesse der Rechtsicherheit und des effizienten Verwaltungshandelns 
klar, dass die Allgemeinverfügung und deren öffentliche Bekanntmachung als Hand­
lungsoptionen der Bundesanstalt in der Ausnahmesituation des Brexit angesichts der 
Vielzahl betroffener Institute und des engen Zeitfensters zulässig sind. Diese Regelung 
lässt sonstige Handlungsmöglichkeiten der Bundesanstalt nach dem KWG und unter 
Rückgriff auf das allgemeine Verwaltungsrecht unberührt. 


Zu Nummer 7 


§ 64m - neu ­


Die eingefügte Vorschrift regelt, dass § 25a Absatz 5a KWG für Kündigungen gelten soll, 
die nach Ablauf von acht Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zugegangen sind. 


Zu Artikel 7 (Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht zu § 66a - neu ­


Die Inhaltsübersicht wird an die neue Regelung in § 66a des Versicherungsaufsichtsge­
setzes (VAG)angepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 66a - neu ­


Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU verlieren Versicherungsunter-
nehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich das Recht aus dem Europäischen Pass nach 
Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versiche­
rungs- und Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II), das es ihnen bislang ermöglicht, 
grenzüberschreitend im Inland tätig zu sein. Diese Vorgaben, die für Erstversicherungsun­
ternehmen in den §§ 61 bis 66 VAG und für Rückversicherungsunternehmen in § 169 
VAG umgesetzt wurden, sehen keine Regelung dazu vor, wie eine Fortsetzung der Ge­
schäftstätigkeit und eine Vertragskontinuität im Rahmen des freien Dienstleistungsver­
kehrs oder über eine Niederlassung unter Ausübung des Rechts aus dem Europäischen 
Pass sichergestellt werden sollen, wenn ein Mitgliedstaat die EU und den EWR verlässt. 


Mit dem Austritt aus der EU ist das Vereinigte Königreich als Drittstaat anzusehen. Für die 
Aufnahme des grenzüberschreitenden Versicherungsgeschäfts durch ein Versicherungs­
unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat enthält die Richtlinie 2009/138/EG zwar eigene 
Regelungen, die ein Erlaubnisverfahren vor Aufnahme des grenzüberschreitenden Versi­
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cherungsgeschäfts vorsehen. Danach müssten die Versicherungsunternehmen aus dem 
Vereinigten Königreich ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Brexit über eine ent­
sprechende Erlaubnis verfügen, um weiterhin grenzüberschreitend Versicherungsgeschäft 
in Deutschland betreiben zu dürfen. 


Allerdings löst der Wechsel von einem Rechtsregime in das andere Rechtsregime nicht 
das Problem der Vertragskontinuität. Der Betrieb von Versicherungsgeschäften umfasst 
nämlich nicht nur die Akquisition von Versicherungsverträgen, deren Verwaltung und die 
Schadenabwicklung, sondern auch die bloße Abwicklung ausgelaufener Versicherungs­
verträge und die Abwicklung offener Schadensfälle einschließlich des Prämieninkassos. 
Um den betroffenen Versicherungsunternehmen aus dem Vereinigten Königreich und der 
Bundesanstalt die Möglichkeit zu geben, unter Wahrung der Interessen der Versiche­
rungsnehmer, der Begünstigten aus den Versicherungsverträgen, und der inländischen 
Zedenten, mit den Konsequenzen des Austritts des Vereinigten Königreichs, sachgerecht 
umzugehen, wird es der Bundesanstalt ermöglicht den Versicherungsunternehmen nach 
Satz 1 zu erlauben, ihre bisherige Geschäftstätigkeit im Inland für einen Übergangszeit­
raum fortzuführen, allerdings nur im Hinblick auf die Abwicklung des vor dem Zeitpunkt 
des Brexit abgeschlossenen Versicherungsgeschäfts. 


Die Übergangsregelung gilt ausdrücklich nicht für den Abschluss von Neugeschäft, es sei 
denn, dieses beruht auf einseitigen Gestaltungsmöglichkeiten der Versicherten, welche 
sich aus den zuvor abgeschlossenen Versicherungsverträgen ergeben. Durch diese Re­
gelung werden sie in die Lage versetzt, ihre Ansprüche gegen die Versicherungsunter-
nehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich durchzusetzen. Um auch in langabwickelnden 
Versicherungszweigen, in denen für unbekannte Spätschäden in der Regel Rückstellun­
gen gebildet werden, die Durchsetzung der Ansprüche der Versicherungsnehmer zu stär­
ken, erfasst die Regelung auch die Fälle der Nachhaftung aus bereits beendeten Versi­
cherungsverträgen. 


Die betroffenen Versicherungsunternehmen müssen Versicherungsverträge innerhalb des 
Übergangszeitraums durch Kündigung beenden und möglichst vollständig abwickeln, o­
der, sofern dies nicht möglich ist, die Vertragsfortsetzung durch ein bis zum Ablauf des 
Übergangszeitraums erfolgreich abzuschließendes Verfahren zur Erlangung der Erlaubnis 
zum Versicherungsbetrieb über eine Drittstaaten-Niederlassung oder durch ein bis zum 
Ablauf des Übergangszeitraums erfolgreich abzuschließendes Verfahren zur Erlangung 
der Genehmigung bzw. Zustimmung zu einer Bestandsübertragung nach § 13 bzw. § 63 
VAG auf ein Versicherungsunternehmen, das über die notwendige Erlaubnis im Inland, in 
der EU oder dem EWR verfügt, sicherstellen. Dafür erscheint der in Satz 2 vorgesehene 
Zeitraum von bis zu 21 Monaten nach dem Brexit als ausreichend bemessen. Die Länge 
der möglichen Übergangsfrist orientiert sich an der Übergangsfrist, die in dem Austrittsab­
kommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU vorgesehen ist. Dieser Zeit­
raum erscheint auch angemessen, um den betroffenen Unternehmen eine sachgerechte 
Vorgehensweise zu ermöglichen. 


Die Übergangsregelung steht zudem unter dem Vorbehalt einer vorrangigen Regelung 
durch die EU. Der Austritt eines Mitgliedstaats aus der EU ist im europäischen Rege­
lungsrahmen für die Finanzmärkte bislang jedoch nicht vorgesehen. Ob das zwischen 
dem Vereinigten Königreich und der EU verhandelte Austrittsabkommen bis zum Austritt 
des Vereinigten Königreichs aus der EU in Kraft tritt oder es zu einer sonstigen Regelung 
auf europäischer Ebene kommt, ist derzeit ungewiss. 


Die Regelung in Satz 1 soll eine Beaufsichtigung für den Übergangszeitraum entspre­
chend der bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Austrittserklärung bestehenden 
Aufsichtskompetenz über den grenzüberschreitenden Geschäftsbetrieb von Versiche­
rungsunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich ermöglichen; für Erstversicherungs­
unternehmen entsprechend §§ 61 bis 66 VAG und für Rückversicherungsunternehmen 
entsprechend § 169 VAG. Die Regelung umfasst insbesondere die Beaufsichtigung der 
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Geschäftstätigkeit der Erstversicherungsunternehmen im Übergangszeitraum nach Satz 1 
entsprechend § 62 Absatz 1 Satz 2, § 62 Absatz 2 bis 4 VAG und die Geschäftstätigkeit 
der Rückversicherungsunternehmen im Übergangszeitraum nach Satz 1 entsprechend 
§ 169 Absatz 2 bis 4 VAG. 


Ein vergleichbarer Übergangszeitraum wird auch für grenzüberschreitend im Inland tätige 
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) aus dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland vorgesehen. 


Zu Nummer 3 


§ 310 Absatz 2 


Maßnahmen nach dem neuen § 66a VAG (siehe Begründung zu Nummer 2.) werden nur 
dann immer die gewünschte Wirkung haben, wenn sie von Gesetzes wegen sofort voll­
ziehbar sind. In diesem Sinne ist § 310 Absatz 2 VAG zu ergänzen. 


Zu Artikel 8 (Änderung des Gesetzes über Bausparkassen) 


§ 19 Absatz 8 - neu ­


Bausparkassen dürfen verfügbares Geld im Rahmen des § 4 Absatz 3 BauSparkG anle­
gen. Dieser Katalog ist enumerativ und beschränkt die zulässigen Anlagen in örtlicher 
Hinsicht auf ein Gebiet des Mitgliedstaats der EU oder eines anderen Vertragsstaats des 
Abkommens über den EWR oder der Schweiz. Diese Regelung erfasste bisher auch das 
Vereinigte Königreich. Auf Grund des Ausscheidens des Vereinigten Königreiches aus der 
EU und dem EWR muss für Anlagen, die bis dahin zulässigerweise im Gebiet des Verei­
nigten Königreiches getätigt wurden, ein Bestandsschutz bis zur Fälligkeit der Anlage ge­
regelt werden. 


§ 19 Absatz 9 - neu ­


Bausparkassen dürfen nach § 7 Absatz 2 BauSparkG Forderungen im Sinne des Absat­
zes 1 Satz 1 auch durch die Bestellung von Grundpfandrechten an einem Pfandobjekt in 
einem anderen Mitgliedstaat der EU oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den EWR oder in der Schweiz sichern, wenn das Grundpfandrecht von Finanzinstitu­
ten in diesem Mitgliedstaat oder Vertragsstaat üblicherweise zur Sicherung von Forderun­
gen aus Wohnungsbaudarlehen vereinbart wird. Diese Regelung erfasste bisher auch das 
Vereinigte Königreich. Auf Grund des Ausscheidens des Vereinigten Königreiches aus der 
EU und dem EWR muss für Forderungen, die bis dahin zulässigerweise durch Bestellung 
von Grundpfandrechten an einem Pfandobjekt im Gebiet des Vereinigten Königreiches 
besichert wurden, ein Bestandsschutz bis zum Wegfall der zu besichernden Forderung 
geregelt werden. 


Zu Artikel 9 (Änderung der Anlageverordnung) 


§ 6 Absatz 4 - neu ­


Die Anlageverordnung legt in § 2 Absatz 1 Anlageverordnung den Katalog der zulässigen 
Anlageformen fest. Die Anlageformen knüpfen teilweise an die Mitgliedschaft eines Staats 
im EWR an. Mit dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus dem EWR müssten 
daher ggf. ordnungsgemäß erworbene Vermögensgegenstände aus dem Sicherungsver­
mögen genommen werden. Das wäre nicht sachgerecht. Daher wird in die Anlageverord­
nung eine Bestandsschutzregelung für Anlagen aufgenommen, die vor dem 30. März 
2019 getätigt worden sind. 


Die Bestandsschutzregelung beurteilt die Anlagen am Stichtag 30. März 2019. In Vermö­
gensgegenstände, die auf Grund der Bestandsschutzregelung im Sicherungsvermögen 
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belassen werden, kann nicht weiter investiert werden (beispielsweise durch Zukauf von 
Anteilen im Fall eines Investmentvermögens). 


Zu Artikel 10 (Änderung der Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung) 


§ 43 Absatz 7 - neu ­


Die Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung wird analog zur Anlageverordnung (vgl. Artikel 9) 
geändert. 


Zu Artikel 11 (Inkrafttreten) 


Artikel 11 bestimmt, dass das vorliegende Änderungsgesetz aus Gründen der Rechtssi­
cherheit und -klarheit am 29. März 2019 in Kraft tritt. Im Fall eines Austrittsabkommens, in 
dem der Status als EU-Mitgliedstaat für eine Übergangsphase erhalten bleibt (vgl. hierzu 
den am 29. Oktober 2018 von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines Geset­
zes für den Übergangszeitraum nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbri­
tannien und Nordirland aus der Europäischen Union (Brexit-Übergangsgesetz – 
BrexitÜG)), würden einzelne Änderungen - vorbehaltlich weitergehender Regelungen in 
dem Abkommen - zwar erst nach Ablauf der Übergangsphase (nach derzeitigem Ver­
handlungsstand zum 31. Dezember 2020) notwendig. Ein früheres Inkrafttreten schadet 
aber in diesen Fällen auch nicht. 
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BETREFF  Angabe der vollständigen Anschrift in einer Rechnung im Sinne des 
§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG; 


  Veröffentlichung der Entscheidungen XI R 20/14, V R 25/15 und V R 28/16 
   GZ  III C 2 - S 7280-a/07/10005 :003 


DOK  2018/0994461 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. 
Mit Urteilen vom 13. Juni 2018, XI R 20/14 und vom 21. Juni 2018, V R 25/15, V R 28/16, 
hat der BFH unter Änderung seiner Rechtsprechung entschieden, dass eine zum Vorsteuerab-
zug berechtigende Rechnung nicht voraussetzt, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten des leis-
tenden Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt werden, die in der von ihm ausgestellten 
Rechnung angegeben ist. Es reicht jede Art von Anschrift und damit auch eine Briefkastenan-
schrift, sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist. 
 
U. a. das Urteil des BFH vom 22. Juli 2015, V R 23/14, BStBl II S. 914 ist insoweit nicht 
mehr anwendbar. 
 


II.  
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden  
der Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, 
BStBl I S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 27. November 2018 
- III C 3 - S 7170/08/10001 (2018/0933230), BStBl I S. XXX, geändert worden ist, wie  
folgt geändert: 
 
  







 
Seite 2  1. Abschnitt 14.5 wird wie folgt geändert: 


 


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 


aa) Nach Satz 2 werden folgende neue Sätze 3 und 4 eingefügt: 
 


„3Es reicht jede Art von Anschrift, sofern der leistende Unternehmer bzw. 
der Leistungsempfänger unter dieser Anschrift erreichbar sind. 4Dabei ist 
es unerheblich, ob die wirtschaftlichen Tätigkeiten des leistenden Unter-
nehmers unter der Anschrift ausgeübt werden, die in der von ihm ausge-
stellten Rechnung angegeben ist (vgl. BFH-Urteile vom 13. 6. 2018, XI R 
20/14, BStBl II S. xxx, und vom 21. 6. 2018, V R 25/15, BStBl II S. xxx, und 
V R 28/16, BStBl II S. xxx).“ 


 


bb) Der bisherige Satz 3 wird als neuer Satz 5 wie folgt gefasst: 
 


„5Verfügt der leistende Unternehmer bzw. der Leistungsempfänger über ein 
Postfach, über eine Großkundenadresse oder über eine c/o-Adresse, genügt die 
jeweilige Angabe in der Rechnung den Anforderungen des § 14 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 1 UStG an eine vollständige Anschrift.“ 


 
b) Der bisherige Absatz 3 wird gestrichen. 


 


c) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 


„2Entsprechendes gilt für die Angabe der Anschrift einer Zweigniederlassung, einer 
Betriebsstätte oder eines Betriebsteils des Unternehmers.“ 


 


2. Abschnitt 15.2a Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 


a) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
 


„4Der Vorsteuerabzug ist nur möglich, wenn die Rechnung die Angabe des voll-
ständigen Namens und der vollständigen Anschrift des leistenden Unternehmers 
enthält, wobei es nicht erforderlich ist, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten des 
leistenden Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt werden, die in der von 
ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist; es reicht vielmehr jede Art von An-
schrift und damit auch eine Briefkastenanschrift, sofern der Unternehmer unter 
dieser Anschrift erreichbar ist (vgl. BFH-Urteile vom 13. 6. 2018, XI R 20/14, 
BStBl II S. xxx, und vom 21. 6. 2018, V R 25/15, BStBl II  S. xxx, und V R 28/16, 
BStBl II S. xxx).“ 


 







 
Seite 3  b) Satz 5 wird gestrichen. 


 


c) Die bisherigen Sätze 6 bis 9 werden neue Sätze 5 bis 8. 
 


Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden.  


 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerarten - 
Umsatzsteuer - Umsatzsteuer-Anwendungserlass zum Herunterladen bereit. 


 
Im Auftrag 



http://www.bundesfinanzministerium.de/
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Luxembourg, 10 December 2018 


Judgment in Case C-621/18 
Wightman and Others v Secretary of State for Exiting the European Union  


 


The United Kingdom is free to revoke unilaterally the notification of its intention to 
withdraw from the EU  


Such a revocation, decided in accordance with its own national constitutional requirements, would 
have the effect that the United Kingdom remains in the EU under terms that are unchanged as 


regards its status as a Member State 


On 23 June 2016, a referendum of the United Kingdom electorate produced a majority in favour of 
that Member State’s leaving the European Union. On 29 March 2017, the British Prime Minister 
notified the European Council of the UK’s intention to withdraw from the European Union under 
Article 50 TEU. This article provides that following such a notification, the Member State concerned 
negotiates and concludes a withdrawal agreement with the EU. The EU Treaties then cease to 
apply to that Member State from the date of entry into force of the withdrawal agreement or, failing 
that, two years after the notification of the intention to withdraw and any possible extension. 


On 19 December 2017, a petition for judicial review was lodged in the Court of Session, Inner 
House, First Division (Scotland, United Kingdom) by members of the UK Parliament, the Scottish 
Parliament and the European Parliament to determine whether the notification referred to in Article 
50 can be revoked unilaterally before the expiry of the two year period, with the effect that such 
revocation would result in the United Kingdom remaining in the EU. On 3 October 2018, the Court 
of Session referred this question to the Court of Justice for a preliminary ruling, pointing out that 
the response would allow members of the House of Commons to know, when exercising their vote 
on a withdrawal agreement, whether there are not two options, but three, namely withdrawal from 
the European Union without an agreement, withdrawal from the European Union with an 
agreement, or revocation of the notification of the intention to withdraw and the United Kingdom’s 
remaining in the European Union. 


Because of the urgency of its request with respect, notably, to the fact that the withdrawal 
agreement can only be ratified if that agreement, and the framework on the future relationship 
between the United Kingdom and the European Union are approved by the UK Parliament, the 
Court of Session asked the Court of Justice to apply the expedited procedure, which was granted 
by the President of that court.1 The expedited procedure enables the Court to give its rulings 
quickly in exceptionally urgent cases by reducing procedural time-limits and giving such cases 
absolute priority. 


In today’s judgment, the Full Court has ruled that, when a Member State has notified the 
European Council of its intention to withdraw from the European Union, as the UK has 
done, that Member State is free to revoke unilaterally that notification. 


That possibility exists for as long as a withdrawal agreement concluded between the EU 
and that Member State has not entered into force or, if no such agreement has been 
concluded, for as long as the two-year period from the date of the notification of the 
intention to withdraw from the EU, and any possible extension, has not expired. 


                                                 
1
 Order of the President of the Court of Justice of 19 October 2018 Wightman and Others (C-621/18) 
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The revocation must be decided following a democratic process in accordance with 
national constitutional requirements. This unequivocal and unconditional decision must be 
communicated in writing to the European Council. 


Such a revocation confirms the EU membership of the Member State concerned under 
terms that are unchanged as regards its status as a Member State and brings the 
withdrawal procedure to an end. 


In its reasoning, the Court begins by observing that, according to the Court of Session, the case 
before that latter court raises a genuine issue giving rise to a dispute which it is required to resolve 
and that the judgment of the Court of Session will have the effect of clarifying the options open to 
MPs who must decide on the ratification of the agreement negotiated between the UK and the EU. 
Replying to the arguments as to the admissibility of the case brought by the UK government and 
the Commission, the Court finds that the question referred by the Court of Session, regarding the 
interpretation of Article 50 TEU, is relevant and not hypothetical, given that it is precisely the point 
at issue in the case pending before the Court of Session. 


As to the substance of the question, the Court rules that Article 50 TEU does not explicitly address 
the subject of revocation. It neither expressly prohibits nor expressly authorises revocation. 


That being so, the Court notes that Article 50 TEU pursues two objectives, namely, first, that of 
enshrining the sovereign right of a Member State to withdraw from the European Union and, 
secondly, that of establishing a procedure to enable such a withdrawal to take place in an orderly 
fashion. According to the Court, the sovereign nature of the right of withdrawal supports the 
conclusion that the Member State concerned has a right to revoke the notification of its intention to 
withdraw from the EU for as long as a withdrawal agreement has not entered into force or, if no 
such agreement has been concluded, for as long as the two-year period, and any possible 
extension, has not expired. 


In the absence of an express provision governing revocation of the notification of the 
intention to withdraw, that revocation is subject to the rules laid down in Article 50(1) TEU 
for the withdrawal itself, with the result that it may be decided unilaterally, in accordance 
with the constitutional requirements of the Member State concerned. 


The revocation by a Member State of the notification of its intention to withdraw reflects a 
sovereign decision to retain its status as a Member State of the European Union, a status 
which is neither suspended nor altered by that notification.  


The Court considers that it would be inconsistent with the EU Treaties’ purpose of creating an ever 
closer union among the peoples of Europe to force the withdrawal of a Member State which, 
having notified its intention to withdraw from the EU in accordance with its constitutional rules and 
following a democratic process, decides to revoke the notification of that intention through a 
democratic process. 


To subject that right to revoke to the unanimous approval of the European Council as the 
Commission and Council proposed, would transform a unilateral sovereign right into a conditional 
right and would be incompatible with the principle that a Member State cannot be forced to leave 
the European Union against its will. 


 


NOTE: A reference for a preliminary ruling allows the courts and tribunals of the Member States, in disputes 
which have been brought before them, to refer questions to the Court of Justice about the interpretation of 
European Union law or the validity of a European Union act. The Court of Justice does not decide the 
dispute itself. It is for the national court or tribunal to dispose of the case in accordance with the Court’s 
decision, which is similarly binding on other national courts or tribunals before which a similar issue is raised. 
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BUNDESFINANZHOF Beschluss vom 28.8.2018, X B 48/18


ECLI:DE:BFH:2018:B.280818.XB48.18.0


Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten


Leitsätze


1. NV: Die Anforderungen an die Bildung einer Rückstellung wegen ungewisser Verbindlichkeiten sind durch die BFH-
Rechtsprechung hinlänglich geklärt.
2. NV: Wurde der Werkmangel durch den Besteller bis zum Bilanzstichtag noch nicht gerügt und beruhte dies maßgeblich
darauf, dass der (objektiv angelegte) Mangel bis zu jenem Stichtag noch keine erkennbare betriebsbeeinträchtigende
Wirkung entfaltete und hatten folglich die Vertragsbeteiligten noch keine Kenntnis vom Mangel, liegt es nahe, dass der
Werkunternehmer am Bilanzstichtag noch nicht ernsthaft mit einer Inanspruchnahme zur Gewährleistung rechnen musste.


Tenor


Die Beschwerde der Kläger wegen Nichtzulassung der Revision gegen das Urteil des Finanzgerichts Mecklenburg-
Vorpommern vom 21. Februar 2018  3 K 53/15 wird als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens haben hinsichtlich des Gewerbesteuermessbetrags der Kläger und im Übrigen die
Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Kläger und Beschwerdeführer (Kläger) sind Eheleute, die im Streitjahr 2007 zur Einkommensteuer
zusammenveranlagt werden. Der Kläger erzielte im Streitjahr aus einem Einzelunternehmen (gewerbesteuerpflichtige)
Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Er ermittelte seinen Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich (§ 5 Abs. 1 Satz 1, § 4
Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes --EStG--).


2 Der Kläger bildete in seiner Ende Juli 2008 auf den 31. Dezember 2007 erstellten Handels- und Steuerbilanz neben
einer an den Umsätzen orientierten --vorliegend unstreitigen-- Pauschalrückstellung für
Gewährleistungsverpflichtungen eine diesbezügliche Einzelrückstellung (84.160,59 EUR). Anlass hierfür war, dass der
Kläger bei einzelnen bis zum 31. Dezember 2007 erbrachten Werklieferungen (Herstellung und Montage von Planen
für Biogasanlagen) nach Mängelanzeigen der Auftraggeber im Mai/Juni 2008 zeitnah Nacherfüllungsarbeiten mit
entsprechendem Aufwand durchgeführt hatte.


3 Nach einer Außenprüfung erkannte der Beklagte und Beschwerdegegner (das Finanzamt --FA--) die Einzelrückstellung
nicht mehr an und erhöhte dementsprechend --unter geringfügiger Anhebung der Zuführung zur Pauschalrückstellung--
Gewinn und Gewerbeertrag des Streitjahres. Zur Begründung führte es an, der Kläger habe am Bilanzstichtag
31. Dezember 2007 noch nicht ernsthaft mit einer Inanspruchnahme auf Nacherfüllung rechnen müssen.


4 Einspruch und Klage gegen den geänderten Einkommensteuer- und Gewerbesteuermessbescheid blieben erfolglos.
Eine Rückstellungsbildung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG i.V.m. § 249 Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuches (HGB)
sei --so die Begründung des Finanzgerichts (FG)-- ausgeschlossen, da weder dem Kläger noch seinen Auftraggebern
am 31. Dezember 2007 die Mangelhaftigkeit bekannt und demzufolge eine Gewährleistungsinanspruchnahme
seinerzeit noch nicht überwiegend wahrscheinlich gewesen sei. Der bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordene
Gewährleistungsaufwand könne zudem nicht wertaufhellend auf den Bilanzstichtag zurückbezogen werden, da bis zum
31. Dezember 2007 Werkmängel noch gar nicht aufgetreten seien.


5 Mit ihrer Nichtzulassungsbeschwerde rügen die Kläger zum einen Verfahrensfehler (§ 115 Abs. 2 Nr. 3 der
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Ihr Anspruch auf rechtliches Gehör sei verletzt worden, indem das FG seine
klageabweisende Entscheidung ohne vorherigen Hinweis und für sie überraschend maßgeblich darauf gestützt habe,
zum 31. Dezember 2007 hätten noch gar keine Werkmängel vorgelegen. Der diesbezüglich gebotene vorherige
rechtliche Hinweis des FG hätte die Kläger dazu veranlasst, unter Beweisantritt darzulegen, dass die Werkleistungen
von Anfang an mangelhaft gewesen seien, die Mängel sich aufgrund der jeweiligen betrieblichen Abläufe bei den
Auftraggebern aber erst im Folgejahr --d.h. nach dem Bilanzstichtag, aber vor der Bilanzaufstellung-- erkennbar hätten
zeigen können. Das FG habe unter Verstoß gegen § 76 Abs. 1 FGO zudem nicht aufgeklärt, zu welchem Zeitpunkt die
Mängel verursacht worden seien. Zum anderen begehren die Kläger die Zulassung der Revision wegen grundsätzlicher
Bedeutung nach § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO.
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6 Das FA tritt der Beschwerde entgegen.


Entscheidungsgründe


II.


7 Die Nichtzulassungsbeschwerde ist unbegründet. Weder die gerügten Verfahrensfehler noch die von den Klägern für
grundsätzlich bedeutsam erachteten Rechtsfragen führen zur Zulassung der Revision.


8 1. Die geltend gemachten Verfahrensmängel liegen nicht vor.


9 a) Das rechtliche Gehör der Kläger wurde nicht i.S. von § 115 Abs. 2 Nr. 3 FGO i.V.m. § 119 Nr. 3 FGO, Art. 103
Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) verletzt.


10 aa) Der Anspruch auf rechtliches Gehör gewährleistet den Beteiligten das Recht, sich vor der Entscheidung des
Gerichts zum entscheidungserheblichen Sachverhalt und zur Rechtslage ausreichend äußern zu können. Das Gericht
verletzt das Recht auf Gehör, wenn die Beteiligten von einer Entscheidung überrascht werden, weil das Urteil auf
tatsächliche oder rechtliche Gesichtspunkte gegründet ist, zu denen sie sich nicht geäußert haben und zu denen sich
zu äußern sie nach dem vorherigen Verlauf des Verfahrens auch keine Veranlassung hatten. Art. 103 Abs. 1 GG
schützt daher die Beteiligten davor, von neuen rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkten "überfahren" zu
werden, die dem Rechtsstreit eine Wendung geben, mit der auch ein kundiger Beteiligter nach dem bisherigen Verlauf
des Verfahrens nicht zu rechnen brauchte (ständige höchstrichterliche Rechtsprechung, vgl. statt vieler
Senatsbeschluss vom 4. Dezember 2017 X B 91/17, BFH/NV 2018, 342, Rz 22, m.w.N.). Auf rechtliche Umstände, die
ein Beteiligter selbst hätte sehen können und müssen, muss er dagegen nicht hingewiesen werden (vgl.
Senatsbeschlüsse vom 19. Januar 2018 X B 60/17, BFH/NV 2018, 530, Rz 16, sowie vom 10. März 2016 X B 198/15,
BFH/NV 2016, 1042, Rz 13; Gräber/Ratschow, Finanzgerichtsordnung, 8. Aufl., § 119 Rz 16, m.w.N.).


11 bb) Nach Maßgabe vorgenannter Rechtsgrundsätze erweist sich die von den Klägern beanstandete Erwägung des
FG, die vor der Bilanzaufstellung gerügten Mängel und durchgeführten Nacherfüllungen könnten nicht wertaufhellend
zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2007 berücksichtigt werden, da die Mängel bis zu jenem Stichtag noch nicht
aufgetreten seien, als nicht überraschend und folglich verfahrensfehlerfrei. Es handelt sich nicht um einen Umstand,
mit dem die fachkundig vertretenen Kläger unter Berücksichtigung des vorherigen Verfahrensablaufs nicht hätten zu
rechnen brauchen.


12 (1) Nach dem Verständnis des Senats war jedenfalls der Umstand, dass die im Jahr 2008 behobenen Mängel zum
Bilanzstichtag 31. Dezember 2007 noch nicht offen zu Tage getreten waren, im FG-Verfahren unstreitig. Gegenteiliges
haben die Kläger dort nicht vorgetragen. Auch die Beschwerdebegründung vom 27. April 2018, in der die Kläger auf
den S. 7 ff. die Betriebsabläufe der Betreiber der Biogasanlagen darstellen, zeigt deutlich auf, dass die Mängel erst im
Jahr 2008 offen zu Tage getreten waren und lediglich die Mängelursache bereits vorher gesetzt worden sein soll.


13 Diesem Sachverhaltsverständnis folgend, misst der Senat dem vom FG aufgestellten Rechtssatz, bei
Einzelrückstellungen könnten bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordene Garantiefälle wertaufhellend berücksichtigt
werden, sofern als Anknüpfungspunkt hierfür bereits am Bilanzstichtag objektiv "ein Mangel vorgelegen hat" (vgl. FG-
Urteil unter Tz. 1.2., S. 8 unten und S. 9 oben), nicht die für die Kläger in der Tat als überraschend zu wertende
Schlussfolgerung bei, die Arbeiten des Klägers bis zum Bilanzstichtag als (noch) werkmangelfrei einzuordnen.
Vielmehr setzte das FG --bei allerdings zu kurz geratener und daher zumindest missverständlicher Formulierung-- für
Zwecke der Wertaufhellung den noch "nicht aufgetretenen" dem "objektiv noch nicht vorliegenden" Mangel gleich.


14 (2) Mit diesem Ansatz wich das FG nicht --wie von den Klägern eingewandt-- von seiner im vorangegangen
einstweiligen Rechtsschutzverfahren 3 V 75/13 vertretenen Auffassung ab. Im dortigen Beschluss vom 31. Juli 2014
ließ das FG offen ("möglicherweise"), ob der Mangel am Bilanzstichtag "objektiv bereits vorhanden war". Es stellte
maßgeblich darauf ab, ein etwaiger Mangel habe sich zum 31. Dezember 2007 jedenfalls noch nicht ausgewirkt, so
dass dieser keinem Vertragsbeteiligten bekannt gewesen sei und folglich für den Kläger keine überwiegende Gefahr
einer Inanspruchnahme bestanden habe (S. 5 des Beschlusses 3 V 75/13, Bl. 64 der FG-Akte). Für die Kläger hätte
demnach --auch ohne vorherigen rechtlichen Hinweis nach § 76 Abs. 2 FGO-- erkennbar sein können, dass das FG
einen zum Bilanzstichtag lediglich angelegten, aber noch nicht offen zu Tage getretenen Mangel für die Bildung einer
Einzelrückstellung nicht ausreichen lassen würde.


15 (3) Dass diese Erwägung auch aus Klägersicht kein überraschendes Element enthalten konnte, ergibt sich zudem aus
der Einspruchsentscheidung vom 16. Januar 2015, auf deren Inhalt das FA in seiner Klageerwiderung verwies und
insoweit anführte, nicht bereits die Schaffung der Mängelursache, sondern erst der Eintritt des Gewährleistungsfalls
habe Relevanz für eine Rückstellungsbildung (dort S. 7, 8). Zu tatsächlichen oder rechtlichen Gesichtspunkten, die
--von welcher Seite auch immer-- in den Prozess eingeführt werden, können sich die Beteiligten während des
Verfahrens stets äußern; eines zusätzlichen Hinweises des Gerichts hierauf bedarf es unter dem Blickwinkel von
Art. 103 Abs. 1 GG daher nicht (vgl. in diesem Sinne auch Gräber/Ratschow, a.a.O., § 119 Rz 16).
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16 cc) Auch der weitere Einwand der Kläger in diesem Zusammenhang, das FG habe keinerlei rechtliche Hinweise
gegeben, in der mündlichen Verhandlung seine vorläufige Rechtsauffassung nicht mitgeteilt und auch nicht erörtert,
worauf es bei der Entscheidungsfindung ankomme, rechtfertigt nicht die Annahme eines Verfahrensfehlers gemäß
§§ 115 Abs. 2 Nr. 3, 119 Nr. 3 FGO i.V.m. Art. 103 Abs. 1 GG.


17 (1) Für die Gewährung rechtlichen Gehörs genügt es grundsätzlich, den Beteiligten ausreichend Gelegenheit zur
Äußerung zu geben. Es obliegt dann deren Verantwortung, die Gelegenheit zur Verwirklichung ihres rechtlichen
Gehörs auch wahrzunehmen. Der Anspruch auf rechtliches Gehör wird damit durch die prozessuale Mitverantwortung
der Beteiligten begrenzt (Senatsbeschlüsse in BFH/NV 2018, 342, Rz 24; vom 12. August 2008 X S 35/08 (PKH),
BFH/NV 2008, 2030, unter II.3.c cc). Deshalb kommt das FG seiner Verpflichtung, den Beteiligten rechtliches Gehör
zu gewähren, grundsätzlich bereits dadurch nach, dass es eine mündliche Verhandlung anberaumt, die Beteiligten
ordnungsgemäß lädt und die mündliche Verhandlung zu dem festgesetzten Zeitpunkt durchführt (Beschlüsse des
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 18. Juli 2003 XI B 47/01, BFH/NV 2004, 51, unter II.2.a, und vom 9. Mai 2005
VI B 187/04, BFH/NV 2005, 1364, Rz 4).


18 (2) Diese Pflichten hat das FG vorliegend erfüllt, zumal dem Sitzungsprotokoll vom 21. Februar 2018 --worauf das FA
zu Recht hinweist-- zu entnehmen ist, dass die Sach- und Rechtslage mit den Beteiligten erörtert wurde. Ein
prozessuales Gebot, seine vorläufige Rechtsauffassung mitzuteilen und damit Hinweise zu den Erfolgsaussichten für
das Verfahren zu geben, besteht für das FG --obwohl dies für die Verfahrensbeteiligten durchaus wünschenswert sein
mag und auch aus Sicht des Senats sicherlich förderlich erscheint-- jedenfalls nicht. Im Streitfall gilt zudem zu
beachten, dass sich das FG zuvor (bei zwar nicht vollständiger, wohl aber überwiegend identischer Besetzung der
Berufsrichter/innen) im einstweiligen Rechtsschutzverfahren 3 V 75/13 jedenfalls summarisch zur vorliegend streitigen
Rechtsfrage positioniert hatte.


19 b) Die Entscheidung des FG leidet zudem nicht an dem von den Klägern gerügten Sachaufklärungsmangel (§ 115
Abs. 2 Nr. 3 FGO i.V.m. § 76 Abs. 1 FGO).


20 aa) Ausgehend vom rechtlichen Standpunkt des FG bestand keine Veranlassung für eine weitere
Sachverhaltsaufklärung zum Zeitpunkt des (objektiven) Vorliegens der Werkmängel. Der Sachverhalt war insoweit
--wie oben ausgeführt-- unstreitig. Dass die Mängelursache durch die nicht ordnungsgemäßen Arbeiten des Klägers
bereits vor dem Bilanzstichtag gesetzt worden sein soll, war nicht der für das FG maßgebliche Anknüpfungspunkt für
die Frage der Bildung einer Einzelrückstellung auf den 31. Dezember 2007.


21 bb) Der von den Klägern in diesem Zusammenhang ebenfalls gerügte Verstoß gegen das Verbot der
Beweisantizipation (vgl. S. 11 der Beschwerdebegründung vom 27. April 2018) geht bereits deshalb ins Leere, da
--nach Maßgabe der Rechtsauffassung des FG-- aus vorgenannten Gründen keine Notwendigkeit zur
Beweiserhebung durch Einholung eines Sachverständigengutachtens bestand. Einen entsprechenden Beweisantrag
haben die Kläger im FG-Verfahren zudem nicht gestellt.


22 2. Die Revision ist auch nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache gemäß § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO
zuzulassen.


23 a) Die Kläger halten zum einen die Rechtsfrage für grundsätzlich bedeutsam, ob ein nach dem Bilanzstichtag und vor
der Bilanzaufstellung geltend gemachter Mangel einen zum Bilanzstichtag objektiv vorhandenen Mangel "erhelle",
wenn der Auftragnehmer nach Abnahme und nach dem Bilanzstichtag bis zum Zeitpunkt der Geltendmachung der
Gewährleistungsansprüche nicht mehr am Bauvorhaben tätig war. Zum anderen werfen sie die Rechtsfrage auf, ob
eine überwiegende Gefahr der Inanspruchnahme des Auftragnehmers durch den Auftraggeber bei zivilrechtlichen
Vertragsverhältnissen auch möglich sei, wenn den Vertragsparteien der Mangel zum Bilanzstichtag noch nicht
bekannt war.


24 b) Grundsätzliche Bedeutung kommt einer Rechtssache zu, wenn die für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche
Rechtsfrage das (abstrakte) Interesse der Allgemeinheit an der einheitlichen Entwicklung und Handhabung des
Rechts berührt. Außerdem muss die Rechtsfrage klärungsbedürftig und in einem künftigen Revisionsverfahren
klärungsfähig sein (vgl. statt vieler Senatsbeschluss vom 23. Januar 2013 X B 84/12, BFH/NV 2013, 771, Rz 9). An
der Klärungsbedürftigkeit fehlt es, wenn die Rechtsfrage durch die BFH-Rechtsprechung hinreichend geklärt ist und
keine neuen Gesichtspunkte erkennbar sind, die eine erneute Prüfung und Entscheidung erforderlich machen (vgl.
z.B. Senatsbeschluss vom 23. Juni 2017 X B 151/16, BFH/NV 2017, 1434, Rz 7; ebenso BFH-Beschluss vom
22. Dezember 2011 XI B 21/11, BFH/NV 2012, 813, Rz 5).


25 c) Diese Voraussetzungen sind für keine der beiden formulierten Rechtsfragen erfüllt.


26 aa) Die Anforderungen, nach denen eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG
i.V.m. § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB zu bilden ist, sind durch die BFH-Rechtsprechung bereits hinlänglich geklärt. Gleiches
gilt für die Frage, welche Ereignisse, die zwar nach dem Bilanzstichtag, aber vor der fristgerechten Bilanzaufstellung
eintreten, im Wege der Wertaufhellung noch auf den Bilanzstichtag zu berücksichtigen (d.h. zurückzubeziehen) sind.
Neue --über den entschiedenen Einzelfall hinausgehende-- rechtliche Aspekte haben die Kläger mit ihrer Beschwerde
nicht vorgetragen.
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27 Die Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten erfordert u.a., dass der Schuldner am Bilanzstichtag
ernsthaft mit seiner Inanspruchnahme rechnen muss (vgl. BFH-Urteile vom 19. Oktober 1993 VIII R 14/92, BFHE 172,
456, BStBl II 1993, 891, unter 1.a; vom 25. April 2006 VIII R 40/04, BFHE 213, 364, BStBl II 2006, 749, unter II.2.b).
Die bloße Möglichkeit des Bestehens oder Entstehens einer Verbindlichkeit reicht insoweit dagegen nicht aus (BFH-
Urteile vom 30. April 1998 III R 40/95, BFH/NV 1998, 1217; vom 19. Oktober 2005 XI R 64/04, BFHE 211, 475, BStBl
II 2006, 371, unter II.3.). Die eine Ernsthaftigkeit der Inanspruchnahme begründende "überwiegende
Wahrscheinlichkeit" setzt bei privatrechtlichen Schadensersatzansprüchen entweder die Kenntnis des Gläubigers von
den anspruchsbegründenden Umständen oder zumindest dessen unmittelbar bevorstehende Kenntniserlangung
voraus (vgl. BFH-Urteil in BFHE 213, 364, BStBl II 2006, 749, unter II.2.b). Dies gilt unabhängig von der
Rechtsgrundlage, ob also ein Schadensersatzanspruch auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruht (vgl.
BFH-Urteil vom 11. Dezember 2001 VIII R 34/99, BFH/NV 2002, 486, unter II.3.a).


28 Mit Urteil vom 28. März 2000 VIII R 77/96 (BFHE 191, 339, BStBl II 2002, 227, unter II.2., m.w.N.) hat der BFH diese
für Schadensersatzansprüche entwickelten Grundsätze auch auf vertragliche Gewährleistungsansprüche
angewendet. Das bedeutet, dass am Bilanzstichtag bereits erhobene Mängelrügen zu beachten sind; auch noch nicht
gerügte Mängel sind zu berücksichtigen, wenn und soweit mit einer Inanspruchnahme des Verkäufers zu rechnen ist
(Senatsurteile vom 17. Februar 1993 X R 60/89, BFHE 170, 397, BStBl II 1993, 437, unter 2.a; vom 25. November
2009 X R 27/05, BFH/NV 2010, 1090).


29 Hierbei ist mit Blick auf das nach § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG i.V.m. § 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 1 HGB geltende
Vorsichtsprinzip zu beachten, dass die am Bilanzstichtag vorliegenden Verhältnisse nach dem subjektiven
Erkenntnisstand des sorgfältigen Kaufmanns bei fristgerechter Bilanzaufstellung zu beurteilen sind. Demzufolge sind
zwar keine neuen, erst nach dem Bilanzstichtag eintretenden Tatsachen, wohl aber aufhellende Umstände, die bereits
zum Bilanzstichtag objektiv vorlagen, aber erst nachträglich --d.h. zwischen Bilanzstichtag und -aufstellung-- bekannt
werden, bilanziell zu berücksichtigen (vgl. statt vieler BFH-Urteil vom 16. Dezember 2014 VIII R 45/12, BFHE 249, 83,
BStBl II 2015, 759, Rz 24, 25, m.w.N.; Schmidt/Weber-Grellet, EStG, 37. Aufl., § 5 Rz 81).


30 bb) Die von den Klägern aufgeworfenen Fragen sind nicht geeignet, in einem künftigen Revisionsverfahren
allgemeingültige, die Bildung von Rückstellungen betreffende Rechtssätze weiterzuentwickeln. Vielmehr erschöpft
sich der Vortrag, wie sich insbesondere aus der Formulierung der ersten Rechtsfrage ergibt, in einer
Einzelfallbeurteilung des vorliegenden Streitfalls.


31 Nach den vorgenannten Grundsätzen ist insbesondere geklärt, dass auch zum Bilanzstichtag noch nicht erhobene
Mängelrügen bei wertaufhellender Betrachtung den Ansatz einer Verbindlichkeitsrückstellung rechtfertigen können.
Objektiver Anknüpfungspunkt hierfür ist zum einen --wie die Kläger selbst formulieren-- ein bereits zum Bilanzstichtag
vorliegender Mangel. Zum anderen muss --wie durch die Rechtsprechung bereits geklärt (BFH-Urteil in BFHE 170,
397, BStBl II 1993, 437, unter 2.a)-- bei noch nicht gerügten Mängeln mit einer Inanspruchnahme des
Steuerpflichtigen (ernsthaft) zu rechnen sein. Keiner weiteren Klärung bedarf es indes, welche Umstände im
jeweiligen Einzelfall einschlägig sein müssen, um die vorgenannten objektiven Anhaltspunkte auszufüllen.
Insbesondere gehört es --wie vom FG auch vorgenommen-- zur Einzelfallwürdigung, ob ein zwar schon angelegter
Werkmangel, der aufgrund der Betriebsabläufe des Auftraggebers jedoch am Bilanzstichtag noch nicht in Erscheinung
getreten ist ("noch nicht aufgetreten ist") und daher auch noch gar nicht gerügt werden konnte, ausreichend erscheint,
um bei wertaufhellender Beurteilung die Ernsthaftigkeit der Inanspruchnahme des Werkunternehmers annehmen zu
wollen.


32 Auch die Rechtsfrage, ob eine Gefahr der Inanspruchnahme des Werkunternehmers auch dann überwiege, wenn den
(d.h. beiden) Vertragsparteien der Mangel zum Bilanzstichtag noch nicht bekannt war, lässt sich am Maßstab der
bislang aufgestellten Grundsätze für den jeweiligen Einzelfall beantworten und bedarf daher keiner Klärung durch ein
Revisionsverfahren. Jedenfalls dann, wenn die beiderseitige Unkenntnis maßgeblich auf dem Umstand beruht, dass
der Mangel am Bilanzstichtag noch keine betriebsbeeinträchtigende Wirkung entfaltete und daher gar nicht erkennbar
erschien, liegt es nahe, die Gefahr der Inanspruchnahme des Werkunternehmers am Bilanzstichtag noch nicht als
überwiegend anzusehen.


33 3. Von einer weiteren Begründung sieht der Senat gemäß § 116 Abs. 5 Satz 2 FGO ab.


34 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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BETREFF  Wirtschaftliche Gründe, die den Abschluss eines Geschäfts unter nicht  


„fremdüblichen Bedingungen“ rechtfertigen - EuGH-Urteil vom 31. Mai 2018  
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 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt für die Anwendung des § 1 AStG Folgendes: 
 
Der EuGH hat mit Urteil vom 31. Mai 2018 in der Rechtssache C-382/16 „Hornbach-
Baumarkt“ entschieden, dass eine Regelung wie die des § 1 AStG dem gebietsansässigen 
Steuerpflichtigen die Möglichkeit des Nachweises einräumen müsse, dass Bedingungen aus 
wirtschaftlichen Gründen vereinbart wurden, die sich aus seiner Stellung als Gesellschafter 
der gebietsfremden Gesellschaft ergeben. Im vorliegenden Fall war eine Tochtergesellschaft 
für die Erweiterung ihres Geschäftsbetriebs auf die Zuführung von Kapital angewiesen. In 
einem solchen Fall könnten wirtschaftliche Gründe die Überlassung von Kapital durch die 
Muttergesellschaft unter nicht fremdüblichen Bedingungen rechtfertigen (Rn. 54). 
 
Demzufolge hat eine Korrektur nach § 1 Absatz 1 Satz 1 AStG zu unterbleiben, soweit der 
Steuerpflichtige sachbezogene, wirtschaftliche Gründe nachweisen kann, die eine vom 
Fremdvergleichsgrundsatz abweichende Vereinbarung erfordern, um die sonst bedrohte 







 
Seite 2  wirtschaftliche Existenz der Unternehmensgruppe als solcher oder der dem Steuerpflichtigen 


nahestehenden Person zu sichern (sanierungsbedingte Maßnahme). Sanierungsbedingte 
Maßnahmen zielen darauf ab, die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden und 
den Fortbestand der nahestehenden Person bzw. der Unternehmensgruppe zu sichern. Das 
Erfordernis einer sanierungsbedingten Maßnahme, insbesondere Sanierungsbedürftigkeit und 
Sanierungsfähigkeit der nahestehenden Person oder der Unternehmensgruppe, ist vom 
Steuerpflichtigen nachzuweisen. 
 
Der EuGH bezieht sich dabei auf die Niederlassungsfreiheit (Rn. 26 ff.), weshalb die 
Entscheidung nicht auf Drittstaatenfälle anwendbar ist. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort auf den 
Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen zum Herunterladen bereit. 
 
Im Auftrag 








URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zweite Kammer)


31. Mai 2018(*)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Niederlassungsfreiheit – Körperschaftsteuer – Regelung eines
Mitgliedstaats – Feststellung des steuerpflichtigen Einkommens der Gesellschaften – Vorteil, den


eine gebietsansässige Gesellschaft einer mit ihr verflochtenen nicht gebietsansässigen Gesellschaft
unentgeltlich gewährt – Berichtigung der steuerpflichtigen Einkünfte der gebietsansässigen


Gesellschaft – Nichtberichtigung der steuerpflichtigen Einkünfte im Fall eines identischen Vorteils,
den eine gebietsansässige Gesellschaft einer anderen gebietsansässigen mit ihr verflochtenen


Gesellschaft gewährt – Beschränkung der Niederlassungsfreiheit – Rechtfertigung“


In der Rechtssache C�382/16


betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Finanzgericht
Rheinland-Pfalz  (Deutschland)  mit  Entscheidung  vom  28.  Juni  2016,  beim  Gerichtshof
eingegangen am 11. Juli 2016, in dem Verfahren


Hornbach-Baumarkt AG


gegen


Finanzamt Landau


erlässt


DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)


unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten M. Ilešič, des Richters A. Rosas (Berichterstatter), der
Richterinnen C. Toader und A. Prechal sowie des Richters E. Jarašiūnas,


Generalanwalt: M. Bobek,


Kanzler: K. Malacek, Verwaltungsrat,


aufgrund  des  schriftlichen  Verfahrens  und  auf  die  mündliche  Verhandlung vom 27.  September
2017,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        der Hornbach-Baumarkt AG, vertreten durch J. Uterhark und J. Nagler, Rechtsanwälte,


–        der deutschen Regierung, vertreten durch T. Henze und R. Kanitz als Bevollmächtigte,


–        der schwedischen Regierung, vertreten durch A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, U. Persson,
N. Otte Widgren, F. Bergius und L. Swedenborg als Bevollmächtigte,


–         der  Europäischen  Kommission,  vertreten  durch  W.  Roels  und  M.  Wasmeier  als
Bevollmächtigte,
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nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 14. Dezember 2017


folgendes


Urteil


1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 43 EG (jetzt Art. 49 AEUV) in
Verbindung mit Art. 48 EG (jetzt Art. 54 AEUV).


2         Es  ergeht  im  Rahmen  eines  Rechtsstreits  zwischen  der  Hornbach-Baumarkt  AG  und  dem
Finanzamt  Landau  (Deutschland)  (im  Folgenden:  Finanzamt)  wegen  der  von  diesem
vorgenommenen  Festlegung  der  Körperschaftsteuer  und  des  Gewerbesteuermessbetrags  dieser
Gesellschaft für das Jahr 2003.


Rechtlicher Rahmen


3        Das Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (Außensteuergesetz) in der Fassung
des Gesetzes zum Abbau von Steuervergünstigungen und Ausnahmeregelungen vom 16. Mai 2003
(BGBl. 2003 I, S. 660) (im Folgenden: AStG) bestimmt in § 1 („Berichtigung von Einkünften“):


„(1)       Werden  Einkünfte  eines  Steuerpflichtigen  aus  Geschäftsbeziehungen  mit  einer  ihm
nahestehenden Person dadurch gemindert, dass er im Rahmen solcher Geschäftsbeziehungen zum
Ausland Bedingungen vereinbart, die von denen abweichen, die voneinander unabhängige Dritte
unter gleichen oder ähnlichen Verhältnissen vereinbart hätten, so sind seine Einkünfte unbeschadet
anderer Vorschriften so anzusetzen, wie sie unter den zwischen unabhängigen Dritten vereinbarten
Bedingungen angefallen wären.


(2)      Dem Steuerpflichtigen ist eine Person nahestehend, wenn


1.      die Person an dem Steuerpflichtigen mindestens zu einem Viertel unmittelbar oder mittelbar
beteiligt (wesentlich beteiligt) ist oder auf den Steuerpflichtigen unmittelbar oder mittelbar
einen  beherrschenden  Einfluss  ausüben  kann  oder  umgekehrt  der  Steuerpflichtige  an  der
Person  wesentlich  beteiligt  ist  oder  auf  diese  Person  unmittelbar  oder  mittelbar  einen
beherrschenden Einfluss ausüben kann oder


2.      eine dritte Person sowohl an der Person als auch an dem Steuerpflichtigen wesentlich beteiligt
ist  oder auf beide unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann
oder


3.      die Person oder der Steuerpflichtige imstande ist, bei der Vereinbarung der Bedingungen einer
Geschäftsbeziehung  auf  den  Steuerpflichtigen  oder  die  Person  einen  außerhalb  dieser
Geschäftsbeziehung  begründeten  Einfluss  auszuüben[,]  oder  wenn  einer  von  ihnen  ein
eigenes Interesse an der Erzielung der Einkünfte des anderen hat.


(3)      Ist bei in Absatz 1 genannten Einkünften eine Schätzung nach § 162 der Abgabenordnung
vorzunehmen, so ist mangels anderer geeigneter Anhaltspunkte bei der Schätzung als Anhaltspunkt
von  einer  Verzinsung  für  das  im  Unternehmen  eingesetzte  Kapital  oder  einer  Umsatzrendite
auszugehen, die nach Erfahrung und Üblichkeit unter normalen Umständen zu erwarten ist.


(4)      Geschäftsbeziehung im Sinne der Absätze 1 und 2 ist jede den Einkünften zugrunde liegende
schuldrechtliche Beziehung, die keine gesellschaftsvertragliche Vereinbarung ist und entweder beim
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Steuerpflichtigen oder bei der nahestehenden Person Teil einer Tätigkeit ist, auf die die §§ 13, 15,
18  oder  21  des  Einkommensteuergesetzes  anzuwenden  sind  oder  im  Fall  eines  ausländischen
Nahestehenden anzuwenden wären, wenn die Tätigkeit im Inland vorgenommen würde.“


Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage


4        Die Hornbach-Baumarkt AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Deutschland, die in diesem
Mitgliedstaat und in anderen Mitgliedstaaten Baumärkte betreibt.


5         Im  Jahr  2003  war  die  Hornbach-Baumarkt  AG  über  ihre  Tochtergesellschaft  Hornbach
International GmbH und deren niederländische Tochtergesellschaft Hornbach Holding BV mittelbar
zu 100 % am Kapital  der Hornbach Real Estate Groningen BV und der  Hornbach Real Estate
Wateringen BV, zweier Gesellschaften mit Sitz in den Niederlanden (im Folgenden: ausländische
Konzerngesellschaften), beteiligt.


6        Die ausländischen Konzerngesellschaften hatten ein negatives Eigenkapital und waren für die
Fortführung ihres Geschäftsbetriebs sowie für die Finanzierung der beabsichtigten Errichtung eines
Bau- und Gartenmarkts auf Bankkredite in Höhe von 10 057 000 Euro in Bezug auf die Hornbach
Real Estate Groningen BV und in Höhe von 14 800 000 Euro in Bezug auf die Hornbach Real
Estate Wateringen BV angewiesen.


7        Die diese Gesellschaften finanzierende Bank hatte die Gewährung der Kredite von der Gestellung
von Garantie- und Patronatserklärungen durch die Hornbach-Baumarkt AG abhängig gemacht.


8        Am 25. September 2002 gab die Hornbach-Baumarkt AG diese Patronatserklärungen ab, ohne
hierfür ein Entgelt einzufordern.


9         In  den  Patronatserklärungen  verpflichtete  sich  die  Hornbach-Baumarkt  AG  gegenüber  der
finanzierenden Bank, ihre Beteiligung an der Hornbach Holding BV nicht zu veräußern oder zu
verändern und ferner darauf hinzuwirken, dass die Hornbach Holding BV ihre Beteiligung an den
ausländischen  Konzerngesellschaften ebenfalls  nicht  veräußern oder  verändern  werde,  ohne der
Bank darüber mindestens drei Wochen vor einer Veräußerung oder Veränderung eine schriftliche
Mitteilung zu machen.


10       Außerdem verpflichtete  sich  die  Hornbach-Baumarkt  AG unwiderruflich  und  unbedingt,  die
ausländischen Konzerngesellschaften finanziell so ausgestattet zu halten, dass sie in der Lage seien,
ihre sämtlichen Verbindlichkeiten zu erfüllen.  Deshalb werde sie, sollte dies notwendig werden,
diesen Gesellschaften die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, um ihnen zu ermöglichen, ihre
Verbindlichkeiten  gegenüber  der  finanzierenden  Bank  zu  erfüllen.  Darüber  hinaus  werde  die
Hornbach-Baumarkt AG dafür Sorge tragen, dass diese finanziellen Mittel  zur  Begleichung der
Verbindlichkeit gegenüber der Bank eingesetzt würden.


11       Da  das  Finanzamt  davon ausging,  dass  voneinander  unabhängige  Dritte  unter  gleichen  oder
ähnlichen Umständen eine Haftungsvergütung vereinbart hätten, entschied es, dass die Einkünfte
der  Hornbach-Baumarkt  AG gemäß  §  1  Abs.  1  und  4  AStG um einen  Betrag  erhöht  werden
müssten,  der  der  angenommenen  Haftungsvergütung  entspreche,  und  es  änderte  die
Körperschaftsteuer und den Gewerbesteuermessbetrag dieser Gesellschaft für das Jahr 2003. Dabei
nahm das Finanzamt Einkünftekorrekturen um 15 253 Euro und um 22 447 Euro aufgrund der für
die  Hornbach  Real  Estate  Groningen  BV  bzw.  für  die  Hornbach  Real  Estate  Wateringen  BV
abgegebenen Garantien vor.


12       Da  das  Finanzamt  die  gegen  diese  berichtigenden  Bescheide  eingelegten  Einsprüche  als
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unbegründet  zurückgewiesen  hatte,  erhob  die  Hornbach-Baumarkt  AG  gegen  diese  Bescheide
Klage beim Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Deutschland).


13      Im Rahmen dieses Klageverfahrens machte die Hornbach-Baumarkt AG geltend, § 1 AStG führe
zu einer Ungleichbehandlung von in- und ausländischem Sachverhalt, weil bei rein inländischen
Sachverhalten  keine  Berichtigung  der  Höhe  der  Einkünfte  erfolge,  um  die  angenommene
Haftungsvergütung für die den Tochtergesellschaften gewährten Garantien zu berücksichtigen.


14      In diesem Zusammenhang ergebe sich insbesondere aus dem Urteil vom 21. Januar 2010, SGI


(C�311/08, EU:C:2010:26), in Bezug auf eine Bestimmung des belgischen Steuerrechts, die § 1
AStG entspreche, dass diese Bestimmung als Beschränkung der Niederlassungsfreiheit anzusehen
sei, die aufgrund ihrer Unverhältnismäßigkeit nicht gerechtfertigt sei. Entgegen den sich aus diesem
Urteil  ergebenden  Anforderungen  enthalte  §  1  AStG  nämlich  keine  Bestimmung,  die  die
Möglichkeit  einräume,  wirtschaftliche  Gründe  zur  Rechtfertigung  eines  nicht  fremdüblichen
Geschäfts beizubringen. Vorliegend rechtfertigten wirtschaftliche Gründe die Tatsache, dass für die
im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Patronatserklärungen kein Entgelt vorgesehen gewesen
sei. Es handele sich um eigenkapitalersetzende Stützungsmaßnahmen zugunsten der ausländischen
Konzerngesellschaften.


15      Das  Finanzamt wendet  hierzu ein,  wenn auch § 1 AStG keine eigenständige  Regelung zum
Vorbringen  von  Beweisen für  etwaige  wirtschaftliche  Gründe für  den  Abschluss  des  Geschäfts
enthalte, so habe der Steuerpflichtige jedoch die Möglichkeit, Beweise für die Angemessenheit des
abgeschlossenen Geschäfts vorzubringen.


16       Dem vorlegenden  Gericht  zufolge  ist  das  Finanzamt  zu  Recht  davon ausgegangen,  dass  die
zwischen der Hornbach-Baumarkt AG und den ausländischen Konzerngesellschaften vereinbarten
Bedingungen von denjenigen Bedingungen abwichen, die voneinander unabhängige Dritte  unter
gleichen oder ähnlichen Verhältnissen vereinbart hätten. Voneinander unabhängige Geschäftspartner
würden für die Abgabe einer Garantie- und Patronatserklärung wegen des für den Patron hiermit
verbundenen  Haftungsrisikos  nämlich  ein  Entgelt  vereinbaren.  Die  tatbestandlichen
Voraussetzungen  von  §  1  Abs.  1  in  Verbindung  mit  Abs.  2  Nr.  1  3.  Alt.  AStG  für  eine
Einkünftekorrektur bei der Hornbach-Baumarkt AG seien damit erfüllt.


17      Das vorlegende Gericht  hat  jedoch Zweifel  an der  Vereinbarkeit  einer  Regelung wie der  des
Ausgangsverfahrens mit der Niederlassungsfreiheit.


18      In dieser Hinsicht weist es darauf hin, dass gemäß § 1 Abs. 1 AStG die durch die Vereinbarung von
nicht fremdüblichen Bedingungen geminderten Einkünfte eines gebietsansässigen Steuerpflichtigen
des betreffenden Mitgliedstaats nur dann in dieser Weise berichtigt würden, wenn die nahestehende
Person in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen sei. Handele es sich bei dieser nahestehenden
Person  hingegen  um  eine  Tochtergesellschaft  des  Steuerpflichtigen,  die  im  Gebiet  des
Mitgliedstaats niedergelassen sei, in dem der Steuerpflichtige ansässig sei, so erfolge weder nach
§ 1 Abs. 1 AStG noch nach einer anderen nationalen Regelung eine Einkünftekorrektur.


19      Daraus ergebe sich, dass ein im betreffenden Mitgliedstaat ansässiger Steuerpflichtiger im Fall
einer Beteiligung an einer in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Gesellschaft weniger
günstig behandelt  wird als im Fall der Beteiligung an einer gebietsansässigen Gesellschaft. Das
vorlegende  Gericht  geht  daher  davon  aus,  dass  §  1  Abs.  1  AStG  eine  Beschränkung  der
Niederlassungsfreiheit  des  gebietsansässigen  Steuerpflichtigen  bewirke,  die  gemäß  Art.  43  EG
(jetzt Art. 49 AEUV) verboten sei.


20      In dieser Hinsicht gehe aus dem Urteil vom 21. Januar 2010, SGI (C�311/08, EU:C:2010:26),
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hervor, dass die Regelung eines Mitgliedstaats, die Unterschiede in der steuerlichen Behandlung
von  gebietsansässigen  Gesellschaften  schaffe,  je  nachdem,  ob  die  Gesellschaften,  denen  sie
außergewöhnliche und unentgeltliche Vorteile gewährt hätten und mit denen sie verflochten seien,
in  diesem  Mitgliedstaat  niedergelassen  seien  oder  nicht,  grundsätzlich  eine  Beschränkung  der
Niederlassungsfreiheit  darstelle,  dass  sie  aber  die  berechtigten  Ziele  der  Notwendigkeit  der
Wahrung einer ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten
und der Notwendigkeit der Verhinderung einer Steuerumgehung verfolge.


21      Das vorlegende Gericht fragt sich allerdings, ob eine Regelung wie § 1 Abs. 1 AStG mit dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar ist.


22      Wenn nicht ausgeschlossen werden könne, dass ein Geschäft nicht einem geschäftlichen Vorgang
unter Marktbedingungen entspreche, sei es im Sinne von Rn. 71 des Urteils vom 21. Januar 2010,


SGI  (C�311/08,  EU:C:2010:26),  zur  Einhaltung  des  Grundsatzes  der  Verhältnismäßigkeit
erforderlich,  dass  dem  Steuerpflichtigen,  ohne  ihn  übermäßigen  Verwaltungszwängen  zu
unterwerfen, die Möglichkeit eingeräumt werde, Beweise für etwaige wirtschaftliche Gründe für
den Abschluss dieses Geschäfts beizubringen.


23      Das vorlegende Gericht fragt sich aber, ob die wirtschaftlichen Gründe, die für den Abschluss eines
Geschäfts zu nicht fremdüblichen Bedingungen vorgebracht werden könnten, mit der Beteiligung
der  Hornbach-Baumarkt  AG  an  den  ausländischen  Konzerngesellschaften  zusammenhängen
könnten,  insbesondere  in  den  Fällen,  in  denen  der  Tochtergesellschaft  durch  eine  Bank
Fremdkapital für eine Kapitalerhöhung zugeführt werde. Die Muttergesellschaft habe nämlich ein
wirtschaftliches Eigeninteresse am geschäftlichen Erfolg ihrer Tochtergesellschaft, und sie trage im
Übrigen  gegebenenfalls  eine  Verantwortung  hinsichtlich  der  Finanzierung  dieser
Tochtergesellschaft.


24      Zwar habe der Steuerpflichtige nach deutschem Recht die Möglichkeit, Gründe dafür darzulegen
und  nachzuweisen,  dass  die  mit  der  ausländischen  Gesellschaft  vereinbarten  Bedingungen  den
Bedingungen entsprächen, die auch voneinander unabhängige Dritte unter gleichen oder ähnlichen
Verhältnissen vereinbart hätten. § 1 Abs. 1 AStG sehe jedoch für den Steuerpflichtigen nicht die
Möglichkeit vor, wirtschaftliche Gründe für den Abschluss eines Geschäfts zu nicht fremdüblichen
Bedingungen  geltend  zu  machen,  wenn  diese  Gründe  auf  den  Verflechtungen  zwischen  den
betreffenden Personen beruhten.


25      Das vorlegende Gericht hält es daher für klärungsbedürftig, ob eine Rechtsvorschrift  wie § 1
Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 1 3. Alt. AStG den unionsrechtlichen Anforderungen an die
Möglichkeit  des  Vorbringens  von  wirtschaftlichen  Gründen  für  das  Abweichen  einer  zwischen
verflochtenen Personen begründeten Geschäftsbeziehung vom Fremdüblichen genügt.


26      Unter diesen Umständen hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Deutschland) beschlossen, das
Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:


Steht Art. 49 AEUV (früher Art. 43 EG) in Verbindung mit Art. 54 AEUV (früher Art. 48 EG) der
Regelung  eines  Mitgliedstaats  entgegen,  nach  welcher  Einkünfte  eines  gebietsansässigen
Steuerpflichtigen aus Geschäftsbeziehungen mit einer in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen
Gesellschaft, an der er mindestens zu einem Viertel unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist und mit
der er Bedingungen vereinbart hat, die von denen abweichen, die voneinander unabhängige Dritte
unter gleichen oder ähnlichen Verhältnissen vereinbart hätten, so anzusetzen sind, wie sie unter den
zwischen  unabhängigen  Dritten  vereinbarten  Bedingungen  angefallen  wären,  wenn  eine  solche
Korrektur  in  Bezug  auf  Einkünfte  aus  Geschäftsbeziehungen  mit  einer  gebietsansässigen
Gesellschaft  nicht  erfolgt  und  die  Regelung  dem gebietsansässigen  Steuerpflichtigen  nicht  die
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Möglichkeit  des Nachweises einräumt,  dass die Bedingungen aus wirtschaftlichen Gründen, die
sich aus seiner Stellung als Gesellschafter der in dem anderen Mitgliedstaat ansässigen Gesellschaft
ergeben, vereinbart wurden?


Zur Vorlagefrage


27      Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 43 EG (jetzt Art. 49 AEUV) in
Verbindung mit Art. 48 EG (jetzt Art. 54 AEUV) dahin auszulegen ist, dass er einer nationalen
Regelung wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden entgegensteht, nach der die Einkünfte
einer  in  einem Mitgliedstaat  ansässigen  Gesellschaft,  die  einer  in  einem anderen  Mitgliedstaat
niedergelassenen mit ihr verflochtenen Gesellschaft unter Bedingungen Vorteile gewährt hat, die
von  denen  abweichen,  die  voneinander  unabhängige  Dritte  unter  gleichen  oder  ähnlichen
Verhältnissen vereinbart hätten, so anzusetzen sind, wie sie angefallen wären, wenn die zwischen
solchen Dritten  vereinbarten Bedingungen anwendbar gewesen wären,  und zu berichtigen sind,
während  eine  solche  Berichtigung  der  steuerpflichtigen  Einkünfte  nicht  erfolgt,  wenn  eine
gebietsansässige Gesellschaft einer anderen gebietsansässigen mit ihr verflochtenen Gesellschaft
dieselben Vorteile gewährt hat, und diese Regelung dem gebietsansässigen Steuerpflichtigen nicht
die  Möglichkeit  des  Nachweises  einräumt,  dass  die  Bedingungen aus  wirtschaftlichen  Gründen
vereinbart wurden, die sich aus seiner Stellung als Gesellschafter der gebietsfremden Gesellschaft
ergeben.


28       Nach  ständiger  Rechtsprechung  des  Gerichtshofs  fällt  eine  nationale  Regelung,  die  nur  auf
Beteiligungen anwendbar ist, die es ermöglichen, einen sicheren Einfluss auf die Entscheidungen
einer Gesellschaft auszuüben und deren Tätigkeiten zu bestimmen, in den Anwendungsbereich der
Niederlassungsfreiheit  (Urteile  vom  13.  November  2012,  Test  Claimants  in  the  FII  Group


Litigation,  C�35/11,  EU:C:2012:707,  Rn.  91,  vom  5.  Februar  2014,  Hervis  Sport-  és


Divatkereskedelmi,  C�385/12,  EU:C:2014:47,  Rn.  22,  und  vom  10.  Juni  2015,  X,  C�686/13,
EU:C:2015:375, Rn. 18).


29      Die dritte Alternative des § 1 Abs. 2 Nr. 1 AStG betrifft den Fall, dass ein gebietsansässiger
Steuerpflichtiger eine Beteiligung von mindestens 25 % des Kapitals einer Gesellschaft hält, die in
einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist als dem, in dem der Steuerpflichtige ansässig ist,
und zwar eine Beteiligung, die es dem Steuerpflichtigen ermöglicht, einen sicheren Einfluss auf die
betreffende Gesellschaft auszuüben.


30       Wie  das  vorlegende  Gericht  hervorgehoben  hat,  hielt  im  Ausgangsverfahren  die  Hornbach-
Baumarkt  AG  mittelbar  eine  Beteiligung  von  100  %  des  Kapitals  der  ausländischen
Konzerngesellschaften und konnte daher  einen sicheren Einfluss auf  deren Entscheidungen und
Tätigkeiten ausüben.


31       Die  im  Ausgangsverfahren  in  Rede  stehende  nationale  Regelung  ist  daher  im  Licht  der
Bestimmungen des EG-Vertrags über die Niederlassungsfreiheit zu prüfen.


32       Nach  ständiger  Rechtsprechung  verbieten  es  die  Vertragsbestimmungen  über  die
Niederlassungsfreiheit, dass der Herkunftsmitgliedstaat die Niederlassung einer nach seinem Recht
gegründeten  Gesellschaft  –  insbesondere  durch  eine  Tochtergesellschaft  –  in  einem  anderen
Mitgliedstaat behindert. Die Niederlassungsfreiheit wird behindert, wenn nach der Steuerregelung
eines  Mitgliedstaats  eine  gebietsansässige  Gesellschaft,  die  eine  Tochtergesellschaft  in  einem
anderen Mitgliedstaat  unterhält,  steuerlich ungünstiger  behandelt  wird  als  eine  gebietsansässige
Gesellschaft  mit  einer  Tochtergesellschaft  im  erstgenannten  Mitgliedstaat  (Urteil  vom


21. Dezember 2016, Masco Denmark und Damixa, C�593/14, EU:C:2016:984, Rn. 24 und 25)


CURIA - Dokumente http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=2024...


6 von 12 14.12.2018, 15:51







33      Vorliegend erfolgt nach Angaben des vorlegenden Gerichts eine Berichtigung der Einkünfte eines
Steuerpflichtigen  gemäß  §  1  Abs.  1  AStG  nur  im  Rahmen  von  Geschäftsbeziehungen  dieses
Steuerpflichtigen mit dem Ausland. Die Einkünfte eines gebietsansässigen Steuerpflichtigen, die
durch  die  Vereinbarung von nicht  fremdüblichen  Bedingungen mit  einer  nahestehenden  Person
gemindert  wurden,  werden  daher  nur  berichtigt,  wenn  diese  Person  außerhalb  des  nationalen
Hoheitsgebiets niedergelassen ist. Handelt es sich bei der nahestehenden Person hingegen um eine
im  nationalen  Hoheitsgebiet  niedergelassene  Tochtergesellschaft  des  Steuerpflichtigen,  erfolgt
weder nach § 1 Abs. 1 AStG noch nach einer anderen nationalen Regelung eine Einkünftekorrektur.


34      Folglich wird eine im betreffenden Mitgliedstaat ansässige Muttergesellschaft, die eine Beteiligung
an einer in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Gesellschaft hält, ungünstiger behandelt,
als wenn sie eine Beteiligung an einer gebietsansässigen Gesellschaft hielte.


35      Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs können derartige Unterschiede in der  steuerlichen
Behandlung von Steuerpflichtigen, je nach dem Ort des Sitzes der Gesellschaften, mit denen die
nicht fremdüblichen Bedingungen vereinbart wurden, eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit
im Sinne von Art.  43 EG darstellen.  Der  Steuerpflichtige könnte  sich  nämlich dazu  veranlasst
sehen,  von dem Erwerb,  der  Gründung oder  der  Aufrechterhaltung einer  Tochtergesellschaft  in
einem  anderen  Mitgliedstaat  als  dem  seiner  Niederlassung  oder  von  dem  Erwerb  oder  der
Aufrechterhaltung  einer  wesentlichen  Beteiligung  an  einer  in  diesem  anderen  Mitgliedstaat
niedergelassenen  Gesellschaft  aufgrund  der  steuerlichen  Belastung  abzusehen,  die  in  einer
grenzüberschreitenden  Situation  mit  der  Gewährung  von  nicht  fremdüblichen  Bedingungen


verbunden ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 21. Januar 2010, SGI, C�311/08, EU:C:2010:26,
Rn. 44).


36      Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ist eine steuerliche Maßnahme, die geeignet ist,
die  in  Art.  43  EG  verankerte  Niederlassungsfreiheit  zu  beschränken,  nur  statthaft,  wenn  sie
Situationen betrifft,  die  nicht  objektiv  miteinander vergleichbar  sind, oder  wenn sie  durch vom
Unionsrecht anerkannte zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt  ist.  In diesem
Fall muss die Beschränkung aber außerdem geeignet sein, die Erreichung des fraglichen Ziels zu
gewährleisten, und darf nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist


(vgl.  in  diesem  Sinne  Urteile  vom  29.  November  2011,  National  Grid  Indus,  C�371/10,


EU:C:2011:785,  Rn.  42,  vom  17.  Dezember  2015,  Timac  Agro  Deutschland,  C�388/14,


EU:C:2015:829, Rn. 26 und 29, vom 21. Dezember 2016, Masco Denmark und Damixa, C�593/14,


EU:C:2016:984, Rn. 28, sowie vom 23. November 2017, A, C�292/16, EU:C:2017:888, Rn. 28).


37       Gemäß  der  im  Ausgangsverfahren  in  Rede  stehenden  nationalen  Regelung  wird  eine
gebietsansässige  Gesellschaft  besteuert,  wenn  sie  einer  mit  ihr  verbundenen  gebietsfremden
Gesellschaft Vorteile zu Bedingungen einräumt, die nicht den Marktbedingungen entsprechen, so
dass  das  im  betreffenden  Mitgliedstaat  steuerpflichtige  Einkommen  der  gebietsansässigen
Gesellschaft gemindert sein kann.


38       Der  deutschen  Regierung  zufolge  unterscheidet  sich  die  steuerliche  Situation  einer
gebietsansässigen  Muttergesellschaft,  je  nachdem,  ob  sie  Geschäftsbeziehungen  mit  einer
gebietsfremden  oder  mit  einer  gebietsansässigen  Tochtergesellschaft  unterhalte.  Die
Bundesrepublik Deutschland verfüge nämlich über keine Besteuerungsbefugnis über die Einkünfte
von in anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen Tochtergesellschaften.


39       Der  Verzicht  auf  eine  Korrektur  bei  einer  Muttergesellschaft  in  Bezug  auf  Einkünfte  aus
Geschäftsbeziehungen mit reinem Inhaltssachverhalt liege in dem Umstand begründet, dass der von
dieser  Muttergesellschaft  unentgeltlich  gewährte  Vorteil  die  Einkünfte  ihrer  Tochtergesellschaft


CURIA - Dokumente http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=2024...


7 von 12 14.12.2018, 15:51







erhöhe und die Bundesrepublik Deutschland sowohl die Einkünfte der Muttergesellschaft als auch
den Gewinn der  in  ihrem Hoheitsgebiet  niedergelassenen Tochtergesellschaft  besteuere.  Anders
verhalte es sich bei den in den Niederlanden niedergelassenen Tochtergesellschaften der Hornbach-
Baumarkt AG, da die Bundesrepublik Deutschland deren Gewinne nicht besteuern könne.


40      Dazu ist festzustellen, dass es sich bei diesen Argumenten nicht um die Frage der Vergleichbarkeit
der Situationen handelt,  sondern um Rechtfertigungen, die auf  den Grundsatz der  Territorialität
gestützt sind, dem zufolge die Mitgliedstaaten berechtigt sind, die in ihrem Hoheitsgebiet erzielten
Einkünfte zu besteuern, oder um Rechtfertigungen, die mit der Notwendigkeit der Wahrung der
Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten verbunden sind, bei der es sich
um ein vom Gerichtshof  anerkanntes  legitimes Ziel  handelt  (vgl.  in  diesem Sinne Urteile  vom


17. Juli 2014, Nordea Bank Danmark, C�48/13, EU:C:2014:2087, Rn. 27, und vom 23. November


2017, A, C�292/16, EU:C:2017:888, Rn. 30).


41      In dieser Hinsicht machen sowohl die deutsche als auch die schwedische Regierung geltend, dass
eine Regelung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende durch den in der Wahrung einer
ausgewogenen  Aufteilung  der  Besteuerungsbefugnis  zwischen  den  Mitgliedstaaten  liegenden
zwingenden Grund des Allgemeininteresses gerechtfertigt sei, und berufen sich in dieser Hinsicht


auf das Urteil vom 21. Januar 2010, SGI (C�311/08, EU:C:2010:26, Rn. 69).


42      Die schwedische Regierung hebt darüber hinaus hervor, dass die Bestimmungen des deutschen


Rechts,  in  denen  das  sogenannte  Arm’s�length-Prinzip  zum Ausdruck  komme,  eine  natürliche
Folge des Grundsatzes der Territorialität seien und dass sie erforderlich dafür seien, dass dieses
Prinzip und eine ausgewogene Aufteilung der Besteuerungsbefugnis gewährleistet werden könnten.


43       Nach  ständiger  Rechtsprechung  kann  die  Notwendigkeit,  eine  ausgewogene  Aufteilung  der
Besteuerungsbefugnis  zwischen  den  Mitgliedstaaten  zu  wahren,  eine  Ungleichbehandlung dann
rechtfertigen, wenn mit der untersuchten Regelung Verhaltensweisen verhindert werden sollen, die
geeignet sind, das Recht eines Mitgliedstaats auf Ausübung seiner Besteuerungszuständigkeit für
die in seinem Hoheitsgebiet durchgeführten Tätigkeiten zu gefährden (Urteile vom 29. März 2007,


Rewe Zentralfinanz, C�347/04, EU:C:2007:194, Rn. 42, vom 18. Juli 2007, Oy AA, C�231/05,


EU:C:2007:439, Rn. 54, vom 21. Februar 2013, A, C�123/11, EU:C:2013:84, Rn. 41, sowie vom


21. Dezember 2016, Masco Denmark und Damixa, C�593/14, EU:C:2016:984, Rn. 35).


44      Der Gerichtshof hat festgestellt, dass es zu einer Beeinträchtigung der ausgewogenen Aufteilung
der  Besteuerungsbefugnis  zwischen  den  Mitgliedstaaten  kommen  kann,  wenn  den
gebietsansässigen Gesellschaften eines Mitgliedstaats erlaubt würde, ihre Gewinne in Form von
außergewöhnlichen oder unentgeltlichen Vorteilen auf mit ihnen verflochtene Gesellschaften, die in
anderen  Mitgliedstaaten  niedergelassen  sind,  zu  übertragen,  und  dass  die  Regelung  eines
Mitgliedstaats, die die Besteuerung solcher Vorteile bei der gebietsansässigen Gesellschaft vorsieht,
die  diese  einer  in  einem anderen Mitgliedstaat  niedergelassenen  Gesellschaft  gewährt  hat,  dem
ersten Mitgliedstaat ermöglicht, seine Steuerhoheit für die in seinem Hoheitsgebiet durchgeführten
Tätigkeiten auszuüben. Zudem verfolgt eine solche nationale Regelung berechtigte und mit dem
Vertrag zu vereinbarende Ziele, die zwingenden Gründen des Allgemeininteresses entsprechen, und
ist zur Erreichung dieser Ziele geeignet (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 21. Januar 2010, SGI,


C�311/08, EU:C:2010:26, Rn. 63, 64 und 69).


45      Dies  gilt  auch für  die im Ausgangsverfahren in  Rede stehende nationale  Regelung.  Gewährt
nämlich  eine  gebietsansässige  Gesellschaft  einer  mit  ihr  verflochtenen  in  einem  anderen
Mitgliedstaat  niedergelassenen  Gesellschaft  Vorteile  unter  Bedingungen,  die  nicht  auf
Marktbedingungen  beruhen,  könnte  der  gebietsansässigen  Gesellschaft  die  Übertragung  der
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Gewinne  in  Form  von  Vorteilen  an  ihre  gebietsfremde  Tochtergesellschaft  ermöglicht  und  die
ausgewogene  Aufteilung  der  Besteuerungsbefugnis  zwischen  den  Mitgliedstaaten  beeinträchtigt
werden.


46      Indem die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Regelung die Besteuerung der im betreffenden
Mitgliedstaat ansässigen Gesellschaft in Höhe des angenommenen Entgelts für den Vorteil vorsieht,
den diese Gesellschaft einer mit ihr verflochtenen, in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen
Gesellschaft  ohne  Gegenleistung  gewährt  hat,  um  den  Betrag  zu  berücksichtigen,  den  die
Muttergesellschaft  als  Teil  ihrer  Gewinne  hätte  angeben  müssen,  wäre  das  Geschäft  unter
Marktbedingungen  abgeschlossen  worden,  ermöglicht  sie  dem  erstgenannten  Mitgliedstaat  die
Ausübung seiner Steuerhoheit für die in seinem Hoheitsgebiet durchgeführten Tätigkeiten.


47      Eine nationale Regelung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende, die verhindern soll, dass
in  dem  betreffenden  Mitgliedstaat  erzielte  Gewinne  im  Wege  von  Geschäften,  die  nicht  auf
Marktbedingungen  beruhen,  unversteuert  aus  dem  Steuerhoheitsgebiet  dieses  Staates  hinaus
transferiert werden, ist daher geeignet, die Wahrung der Aufteilung der Steuerhoheit zwischen den
Mitgliedstaaten sicherzustellen.


48      Schließlich ist zu prüfen, ob eine solche nationale Regelung nicht über das hinausgeht, was zur
Erreichung des verfolgten Ziels erforderlich ist.


49      In dieser Hinsicht hat der Gerichtshof festgestellt, dass eine nationale Regelung, die eine Prüfung
objektiver  und  nachprüfbarer  Umstände  vorsieht,  damit  festgestellt  werden  kann,  ob  ein
geschäftlicher Vorgang eine rein künstliche Konstruktion zu steuerlichen Zwecken darstellt, nicht
über das hinausgeht,  was zur Erreichung der Ziele der Notwendigkeit,  die Ausgewogenheit der
Aufteilung  der  Besteuerungsbefugnis  zwischen  den  Mitgliedstaaten  zu  wahren,  und  der
Notwendigkeit, Steuerumgehungen zu verhindern, erforderlich ist, wenn erstens in jedem Fall, in
dem  der  Verdacht  besteht,  dass  ein  geschäftlicher  Vorgang  über  das  hinausgeht,  was  die
betreffenden  Gesellschaften  unter  Marktbedingungen  vereinbart  hätten,  dem  Steuerpflichtigen,
ohne  ihn  übermäßigen  Verwaltungszwängen  zu  unterwerfen,  die  Möglichkeit  eingeräumt  wird,
Beweise  für  etwaige  wirtschaftliche  Gründe  für  den  Abschluss  dieses  Geschäfts  beizubringen.
Zweitens muss sich die steuerliche Berichtigung gegebenenfalls auf den Teil beschränken, der über
das  hinausgeht,  was  die  betreffenden  Gesellschaften  unter  Marktbedingungen  vereinbart  hätten


(Urteil vom 21. Januar 2010, SGI, C�311/08, EU:C:2010:26, Rn. 71 und 72).


50       Was  zunächst  die  Berechnung  des  Betrags  der  Berichtigung  der  Einkünfte  des  betreffenden
Steuerpflichtigen angeht, ist hervorzuheben, dass diese Frage von der Hornbach-Baumarkt AG und
dem Finanzamt vor dem Gerichtshof nicht erörtert wurde. Allerdings hat die deutsche Regierung
unwidersprochen geltend gemacht, dass sich die Berichtigungen, die die deutschen Steuerbehörden
in Fällen wie denen des Ausgangsverfahrens vornähmen, auf den Teil beschränkten, der über das
hinausgehe,  was  ohne  die  gegenseitige  Verflechtung  zwischen  den  betreffenden  Gesellschaften
vereinbart worden wäre.


51      Was sodann die Möglichkeit angeht – die dem Steuerpflichtigen offenstehen muss –, Nachweise zu
möglichen  wirtschaftlichen  Gründen zu  führen,  um den  Abschluss  von  Geschäften  unter  nicht
fremdüblichen  Bedingungen  zu  rechtfertigen,  geht  es  bei  der  Frage  des  vorlegenden  Gerichts
insbesondere darum, ob diese wirtschaftlichen Gründe solche umfassen können, die sich aus dem
alleinigen Vorliegen von Verflechtungen zwischen  der  im betreffenden Mitgliedstaat  ansässigen
Muttergesellschaft  und  ihren  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  ansässigen  Tochtergesellschaften
ergeben.


52      Der deutschen Regierung zufolge ist der Begriff „wirtschaftliche Gründe“ nach Rn. 71 des Urteils
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vom 21. Januar 2010, SGI (C�311/08, EU:C:2010:26), unter Berücksichtigung des Grundsatzes des
freien Wettbewerbs auszulegen, der naturgemäß die Statthaftigkeit von wirtschaftlichen Gründen
ausschließe,  die  sich  aus  der  Stellung  als  Gesellschafter  ergäben.  Zur  Beurteilung  der
Verhältnismäßigkeit einer Regelung wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden sei außerdem
zwischen der Möglichkeit, die Gründe für die Gewährung von unentgeltlichen Vorteilen zwischen
Gesellschaften derselben Gruppe vorzubringen, und der Prüfung der Begründetheit dieser Gründe
zu unterscheiden. Die Hornbach-Baumarkt AG habe die Gelegenheit gehabt, die Gründe für ihre
Entscheidung  darzulegen.  Sie  habe  jedoch  nicht  nachzuweisen  vermocht,  dass  diese
wirtschaftlichen Gründen entsprächen.


53       In  der  vorliegenden  Rechtssache  geht  aber  aus  der  Vorlageentscheidung  hervor,  dass  die
ausländischen  Konzerngesellschaften  über  ein  negatives  Eigenkapital  verfügten  und  dass  die
finanzierende Bank die Gewährung der für die Fortführung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs
dieser Gesellschaften erforderlichen Kredite von der Gestellung einer Patronatserklärung durch die
Hornbach-Baumarkt AG abhängig gemacht hatte.


54      Ist  die Tochtergesellschaft  für die Erweiterung ihres Geschäftsbetriebs auf die Zuführung von
Kapital  angewiesen,  weil  sie  über  kein  ausreichendes  Eigenkapital  verfügt,  so  können
wirtschaftliche  Gründe  die  Überlassung  von  Kapital  durch  die  Muttergesellschaft  unter  nicht
fremdüblichen Bedingungen rechtfertigen.


55      Im Übrigen wurde in der vorliegenden Rechtssache keine Gefahr einer Steuerumgehung geltend
gemacht. Die deutsche Regierung hat weder das Vorliegen einer rein künstlichen Gestaltung im
Sinne  der  Rechtsprechung  des  Gerichtshofs  angeführt,  noch  die  Absicht  der  Klägerin  des
Ausgangsverfahrens, ihre in Deutschland steuerpflichtigen Gewinne zu mindern.


56       Unter  diesen  Umständen  könnten  mit  der  von  der  Hornbach-Baumarkt  AG eingenommenen
Stellung  als  Gesellschafterin  der  ausländischen  Konzerngesellschaften  zusammenhängende
wirtschaftliche  Gründe den  Abschluss  des  im Ausgangsverfahren  in  Rede  stehenden  Geschäfts
unter nicht fremdüblichen Bedingungen rechtfertigen. Da nämlich die Fortführung oder Ausweitung
des  Geschäftsbetriebs  dieser  ausländischen  Gesellschaften  mangels  ausreichendem Eigenkapital
von einer Zuführung von Kapital abhing, ließe sich die unentgeltliche Abgabe von Garantie- und
Patronatserklärungen – obgleich voneinander unabhängige Gesellschaften eine Haftungsvergütung
für solche Garantien vereinbart hätten – durch das wirtschaftliche Eigeninteresse der Hornbach-
Baumarkt AG am geschäftlichen Erfolg der ausländischen Konzerngesellschaften erklären, an dem
sie über Gewinnausschüttungen partizipiert, sowie durch eine gewisse Verantwortung der Klägerin
des Ausgangsverfahrens als Gesellschafterin bei der Finanzierung dieser Gesellschaften.


57      Im vorliegenden Fall ist es Sache des vorlegenden Gerichts, zu überprüfen, ob der Hornbach-
Baumarkt  AG,  ohne  sie  übermäßigen  Verwaltungszwängen  zu  unterwerfen,  die  Möglichkeit
eingeräumt  wurde,  Beweise  für  etwaige  wirtschaftliche  Gründe  für  den  Abschluss  der  im
Ausgangsverfahren in  Rede stehenden Geschäfte beizubringen, ohne dabei auszuschließen, dass
wirtschaftliche  Gründe,  die  sich  aus  ihrer  Stellung  als  Gesellschafterin  der  gebietsfremden
Gesellschaft ergeben, berücksichtigt werden können.


58      Daher geht eine Regelung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende nicht über das hinaus,
was zur Erreichung des von ihr verfolgten Ziels erforderlich ist,  sofern die mit der Anwendung
dieser Regelung betrauten Behörden dem ansässigen Steuerpflichtigen die Möglichkeit einräumen,
zu beweisen, dass die Bedingungen aus wirtschaftlichen Gründen vereinbart wurden, die sich aus
seiner Stellung als Gesellschafter der gebietsfremden Gesellschaft ergeben können; dies zu prüfen,
ist Sache des vorlegenden Gerichts.
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59      Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 43 EG in Verbindung mit Art. 48 EG
dahin auszulegen ist,  dass er einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren in Rede
stehenden grundsätzlich nicht entgegensteht, nach der die Einkünfte einer in einem Mitgliedstaat
ansässigen  Gesellschaft,  die  einer  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  niedergelassenen  mit  ihr
verflochtenen Gesellschaft unter Bedingungen Vorteile gewährt hat, die von denen abweichen, die
voneinander unabhängige Dritte unter gleichen oder ähnlichen Verhältnissen vereinbart hätten, so
anzusetzen  sind,  wie  sie  angefallen  wären,  wenn  die  zwischen  solchen  Dritten  vereinbarten
Bedingungen  anwendbar  gewesen  wären,  und  zu  berichtigen  sind,  während  eine  solche
Berichtigung der steuerpflichtigen Einkünfte nicht erfolgt, wenn eine gebietsansässige Gesellschaft
einer anderen gebietsansässigen mit ihr verflochtenen Gesellschaft dieselben Vorteile gewährt hat.
Es ist jedoch Sache des nationalen Gerichts, zu prüfen, ob diese Regelung dem gebietsansässigen
Steuerpflichtigen  die  Möglichkeit  des  Nachweises  einräumt,  dass  die  Bedingungen  aus
wirtschaftlichen Gründen vereinbart  wurden,  die sich aus  seiner  Stellung als  Gesellschafter  der
gebietsfremden Gesellschaft ergeben.


Kosten


60      Für  die  Parteien  des  Ausgangsverfahrens  ist  das  Verfahren  ein  Zwischenstreit  in  dem beim
vorlegenden  Gericht  anhängigen  Rechtsstreit;  die  Kostenentscheidung  ist  daher  Sache  dieses
Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof
sind nicht erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zweite Kammer) für Recht erkannt:


Art. 43 EG (jetzt Art. 49 AEUV) in Verbindung mit Art. 48 EG (jetzt Art. 54 AEUV) ist dahin


auszulegen,  dass  er  einer  nationalen  Regelung  wie  der  im  Ausgangsverfahren  in  Rede


stehenden  grundsätzlich  nicht  entgegensteht,  nach  der  die  Einkünfte  einer  in  einem


Mitgliedstaat  ansässigen  Gesellschaft,  die  einer  in  einem  anderen  Mitgliedstaat


niedergelassenen mit ihr verflochtenen Gesellschaft unter Bedingungen Vorteile gewährt hat,


die von denen abweichen, die voneinander unabhängige Dritte unter gleichen oder ähnlichen


Verhältnissen  vereinbart  hätten,  so  anzusetzen  sind,  wie  sie  angefallen  wären,  wenn  die


zwischen  solchen  Dritten  vereinbarten  Bedingungen  anwendbar  gewesen  wären,  und  zu


berichtigen  sind,  während  eine  solche  Berichtigung  der  steuerpflichtigen  Einkünfte  nicht


erfolgt,  wenn  eine  gebietsansässige  Gesellschaft  einer  anderen  gebietsansässigen  mit  ihr


verflochtenen Gesellschaft dieselben Vorteile gewährt hat. Es ist jedoch Sache des nationalen


Gerichts,  zu  prüfen,  ob  diese  Regelung  dem  gebietsansässigen  Steuerpflichtigen  die


Möglichkeit des Nachweises einräumt, dass die Bedingungen aus wirtschaftlichen Gründen


vereinbart  wurden,  die  sich  aus  seiner  Stellung  als  Gesellschafter  der  gebietsfremden


Gesellschaft ergeben.


Ilešič Rosas Toader


Prechal Jarašiūnas


Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 31. Mai 2018.


Der Kanzler Der Präsident der Zweiten
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Kammer


A. Calot Escobar M. Ilešič


*      Verfahrenssprache: Deutsch.
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BETREFF  Aussetzung der Vollziehung wegen ernstlicher Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit 
der Höhe der Verzinsung nach § 233 AO in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO 
für Verzinsungszeiträume ab dem 1. April 2012 


   
   BEZUG  BFH-Beschlüsse vom 25. April 2018 - IX B 21/18 - und 


vom 3. September 2018 - VIII B 15/18 - 
   GZ  IV A 3 - S 0465/18/10005-01 


DOK  2018/1019336 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Der IX. Senat des Bundesfinanzhofs hat am 25. April 2018, IX B 21/18, BStBl II S. 415, in 
einem Verfahren zum vorläufigen Rechtsschutz Zweifel an der Verfassungskonformität des 
Zinssatzes nach § 238 Absatz 1 Satz 1 AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. April 2015 
geäußert und deshalb die Vollziehung eines Bescheides über Nachforderungszinsen nach 
§ 233a AO gemäß § 69 Absatz 3 Satz 1, Absatz 2 Satz 2 FGO ausgesetzt.  
 
Nach Auffassung des IX. Senats des Bundesfinanzhofs begegnet die Zinshöhe in § 233a AO 
in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO durch ihre realitätsferne Bemessung im Hin-
blick auf den allgemeinen Gleichheitssatz und das Übermaßverbot für Verzinsungszeiträume 
ab dem 1. April 2015 schwerwiegenden verfassungsrechtlichen Zweifeln. Der gesetzlich 
festgelegte Zinssatz gemäß § 238 Absatz 1 Satz 1 AO überschreite angesichts einer zu dieser 
Zeit bereits eingetretenen strukturellen und nachhaltigen Verfestigung des niedrigen Markt-
zinsniveaus den angemessenen Rahmen der wirtschaftlichen Realität in erheblichem Maße.  
  







 
Seite 2  Dem könne nicht entgegen gehalten werden, dass bei Kreditkartenkrediten für private 


Haushalte Zinssätze von rund 14 Prozent oder bei Girokontenüberziehungen Zinssätze von 
rund 9 Prozent anfallen würden. Hierbei handele es sich um Sonderfaktoren, die nicht als 
Referenzwerte für ein realitätsgerechtes Leitbild geeignet seien und damit einem typisierten 
Zinssatz nicht zu Grunde gelegt werden dürften. 
 
In seiner Entscheidung vom 3. September 2018, VIII B 15/18, BFH/NV S. 1279, hat sich der 
VIII. Senat des BFH diesen Erwägungen angeschlossen. Die Aussetzung der Vollziehung 
müsse sich auf der Grundlage der Entscheidung vom 25. April 2018, a. a. O., auch auf die 
vorangehenden streitigen Verzinsungszeiträume ab November 2012 erstrecken, da die Frage 
der Verfassungsmäßigkeit des Zinssatzes für Verzinsungszeiträume nach 2009 bereits Gegen-
stand zweier Beschwerdeverfahren vor dem BVerfG sei (1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17). 
Daher sei unbeachtlich, dass ein anderer Senat des BFH noch mit Urteil vom 9. November 
2017 (III R 10/16, BStBl II 2018 S. 255) die Verfassungsmäßigkeit des Zinssatzes für in das 
Kalenderjahr 2013 fallende Verzinsungszeiträume bestätigt hatte. 


 
Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt Folgendes: 
 


I. 
Die BFH-Beschlüsse vom 25. April 2018, a. a. O. und vom 3. September 2018, a. a. O. sind 
für Verzinsungszeiträume ab dem 1. April 2012 (nur) auf Antrag des Zinsschuldners in allen 
Fällen anzuwenden, in denen gegen eine vollziehbare Zinsfestsetzung, in der der Zinssatz 
nach § 238 Absatz 1 Satz 1 AO zugrunde gelegt wird, Einspruch eingelegt wurde. Unerheb-
lich ist dabei, zu welcher Steuerart und für welchen Besteuerungszeitraum die Zinsen fest-
gesetzt wurden. 
 
Die Vollziehung eines angefochtenen Verwaltungsaktes soll nach § 361 Absatz 2 Satz 2 AO 
grundsätzlich ausgesetzt werden, wenn ernstliche Zweifel an dessen Rechtmäßigkeit bestehen 
oder wenn die Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige, nicht durch überwiegende 
öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte.  
 
Die angeordnete Gewährung der Aussetzung der Vollziehung für Verzinsungszeiträume ab 
dem 1. April 2012 ist nicht dahingehend zu verstehen, dass die obersten Finanzbehörden des 
Bundes und der Länder die Verfassungsmäßigkeit des § 238 Absatz 1 Satz 1 AO bezweifeln. 
Angesichts der bisherigen Nichtannahmebeschlüsse des Bundesverfassungsgerichts zur 
Verzinsungsregelung (vgl. Beschlüsse vom 3. September 2009, 1 BvR 2539/07, BFH/NV 
S. 2115 sowie 1 BvR 1098/08, HFR 2010 S. 66) ist ungewiss, ob das Bundesverfassungs-
gericht in den Verfahren 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 den Zinssatz von 0,5 Prozent pro 
Monat bei einer neuerlichen Prüfung unter Berücksichtigung der weiteren Marktzins-
entwicklung in den letzten Jahren nun als verfassungswidrig einstufen wird. 







 
Seite 3  II. 


Für Verzinsungszeiträume vor dem 1. April 2012 ist Aussetzung der Vollziehung nach § 361 
Absatz 2 Satz 2 AO nur zu gewähren, wenn die Vollziehung für den Betroffenen eine unbil-
lige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte und im 
Einzelfall ein besonderes berechtigtes Interesse des Antragstellers zu bejahen ist.  
 
Bei der Prüfung, ob ein solches berechtigtes Interesse des Steuerpflichtigen besteht, ist dieses 
mit den gegen die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes sprechenden öffentlichen Belangen 
abzuwägen. Dabei kommt es maßgeblich einerseits auf die Bedeutung und die Schwere des 
durch die Vollziehung des angefochtenen Zinsbescheids eintretenden Eingriffs beim Zins-
schuldner und andererseits auf die Auswirkungen einer Aussetzung bzw. Aufhebung der Voll-
ziehung hinsichtlich des Gesetzesvollzugs und des öffentlichen Interesses an einer geordneten 
Haushaltsführung an (vgl. BFH-Beschlüsse vom 21. November 2013, II B 46/13, BStBl 2014 
II S. 263; vom 27. August 2002, XI B 94/02, BStBl 2003 II S. 18; vom 20. Juli 1990, 
III B 144/89, BStBl 1991 II S. 104, und vom 20. Mai 1992, III B 100/91, BStBl II S. 729). 
 
Dem bis zu einer gegenteiligen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bestehenden 
Geltungsanspruch der formell verfassungsmäßig zustande gekommenen Zinsvorschriften ist 
für Verzinsungszeiträume vor dem 1. April 2012 der Vorrang einzuräumen. Denn die Aus-
setzung bzw. Aufhebung der Vollziehung würde im Ergebnis zur vorläufigen Nicht-
anwendung dieser Zinsvorschriften führen, die Bedeutung und die Schwere des durch die 
Vollziehung des angefochtenen Bescheids im Einzelfall eintretenden Eingriffs beim Steuer-
pflichtigen sind als eher gering einzustufen und der Eingriff hat keine dauerhaften nach-
teiligen Wirkungen (vgl. BFH-Beschluss vom 1. April 2010, II B 168/09, BStBl II S. 558). 
 


III. 
Dieses Schreiben tritt mit sofortiger Wirkung an die Stelle des BMF-Schreibens vom 14. Juni 
2018 - IV A 3 - S 0465/18/10005-01 - (BStBl I S. 722). 
 
Es wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine Übergangszeit 
auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(www.bundesfinanzministerium.de) bereit. 
 
Im Auftrag 



http://www.bundesfinanzministerium.de/






BUNDESFINANZHOF Beschluss vom 3.9.2018, VIII B 15/18


ECLI:DE:BFH:2018:BA.030918.VIIIB15.18.0


AdV eines Bescheids über die Festsetzung von Aussetzungszinsen für den Zeitraum ab 2012


Leitsätze


1. NV: Auf der Grundlage der im Beschluss des BFH vom 25. April 2018 IX B 21/18 (BFHE 260, 431, BStBl II 2018, 415)
bezeichneten erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Höhe des Zinssatzes in § 238 Abs. 1 AO für ab 2015
festgesetzte Nachzahlungszinsen ist dem Antrag auf AdV von Bescheiden auch für Festsetzungen von Zinsen für
vorangegangene Streitzeiträume ab 2012 zu entsprechen.
2. NV: Die Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Zinsfestsetzungen gemäß § 233a AO beziehen sich auf den in § 238
Abs. 1 AO festgelegten Zinssatz und damit auch auf die nach dieser Vorschrift vorzunehmende Festsetzung von
Aussetzungszinsen.


Tenor


Auf die Beschwerde der Antragsteller wird der Beschluss des Finanzgerichts Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg,
vom 16. Januar 2018 2 V 3389/16 aufgehoben und die Vollziehung des Bescheids des Antragsgegners über
Aussetzungszinsen vom 23. September 2016 bis zum Eintritt der Bestandskraft dieses Bescheids ausgesetzt.
Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Antragsgegner zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Antragsteller und Beschwerdeführer (Antragsteller) begehren die Aussetzung der Vollziehung (AdV) des gegen sie
ergangenen Bescheids des Antragsgegners und Beschwerdegegners (Finanzamt --FA--) über die Festsetzung von
Aussetzungszinsen vom 23. September 2016 im Zusammenhang mit der AdV angefochtener
Einkommensteueränderungsbescheide für die Jahre 2007, 2008 und 2010, nachdem das FA den Antrag auf
Aussetzung des Zinsfestsetzungsbescheids abgelehnt und den dagegen eingelegten Einspruch zurückgewiesen hat.
Die Zinsfestsetzung betrifft den Zeitraum November 2012 bis September 2016.


2 Das Finanzgericht (FG) hat den Antrag der Antragsteller auf AdV des Zinsfestsetzungsbescheids durch Beschluss vom
16. Januar 2018  2 V 3389/16 abgelehnt. Mit der dagegen eingelegten --vom FG zugelassenen-- Beschwerde
begehren die Antragsteller, unter Aufhebung des FG-Beschlusses die Vollziehung des Bescheids des FA über die
Festsetzung von Aussetzungszinsen vom 23. September 2016 wegen ernstlicher Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit
der Zinsfestsetzung insbesondere mit Blick auf die gesetzliche Zinshöhe von monatlich 0,5 % auszusetzen.


3 Das FA beantragt unter Hinweis auf das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 9. November 2017 III R 10/16 (BFHE
260, 9, BStBl II 2018, 255) zur (bejahten) Verfassungsmäßigkeit der Zinshöhe bei der Festsetzung von
Nachzahlungszinsen für Zeiträume bis 2013, die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


4 Die gemäß § 128 Abs. 3 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zulässige Beschwerde der Antragsteller ist begründet. Sie
führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Vollziehungsaussetzung des angefochtenen Bescheids
im beantragten Umfang.


5 1. Nach § 128 Abs. 3 i.V.m. § 69 Abs. 3 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 FGO ist die Vollziehung eines angefochtenen
Verwaltungsaktes ganz oder teilweise auszusetzen, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses
Verwaltungsaktes bestehen.


6 a) Ernstliche Zweifel i.S. von § 69 Abs. 2 Satz 2 FGO liegen dann vor, wenn bei summarischer Prüfung des
angefochtenen Bescheids neben für seine Rechtmäßigkeit sprechenden Umständen gewichtige Gründe zutage
treten, die Unentschiedenheit oder Unsicherheit in der Beurteilung von Rechtsfragen oder Unklarheit in der
Beurteilung entscheidungserheblicher Tatfragen bewirken (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Beschlüsse vom
10. Februar 1967 III B 9/66, BFHE 87, 447, BStBl III 1967, 182, und vom 28. Mai 2015 V B 15/15, BFH/NV 2015,
1117, Rz 11, m.w.N.). Die Entscheidung hierüber ergeht bei der im AdV-Verfahren gebotenen summarischen Prüfung
aufgrund des Sachverhalts, der sich aus dem Vortrag der Beteiligten und der Aktenlage ergibt (BFH-Beschluss in
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BFH/NV 2015, 1117, Rz 11, m.w.N.). Zur Gewährung der AdV ist es nicht erforderlich, dass die für die
Rechtswidrigkeit sprechenden Gründe im Sinne einer Erfolgswahrscheinlichkeit überwiegen (ständige
Rechtsprechung, z.B. BFH-Beschlüsse vom 20. Juli 2012 V B 82/11, BFHE 237, 545, BStBl II 2012, 809, Rz 9,
m.w.N., und in BFH/NV 2015, 1117, Rz 11; vom 27. Januar 2016 V B 87/15, BFHE 252, 187 m.w.N.).


7 b) Ernstliche Zweifel können auch verfassungsrechtliche Zweifel hinsichtlich einer dem angefochtenen Verwaltungsakt
zugrunde liegenden Norm sein (ständige Rechtsprechung, z.B. Bundesverfassungsgericht --BVerfG--, Urteil vom
21. Februar 1961  1 BvR 314/60, BVerfGE 12, 180, BStBl I 1961, 63, unter B.II.; BFH-Beschlüsse vom 5. März 2001
IX B 90/00, BFHE 195, 205, BStBl II 2001, 405; vom 22. Dezember 2003 IX B 177/02, BFHE 204, 39, BStBl II 2004,
367; vom 25. April 2018 IX B 21/18, BFHE 260, 431, BStBl II 2018, 415).


8 aa) Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Wirksamkeit es bei der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, so
hat es allerdings gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) das Verfahren auszusetzen und die
Entscheidung des BVerfG einzuholen. Das dem BVerfG vorbehaltene Verwerfungsmonopol hat zur Folge, dass das
Fachgericht Folgerungen aus der (von ihm angenommenen) Verfassungswidrigkeit eines formellen Gesetzes im
Hauptsacheverfahren erst nach deren Feststellung durch das BVerfG ziehen darf.


9 bb) Die Fachgerichte sind jedoch durch Art. 100 Abs. 1 GG nicht gehindert, schon vor der im Hauptsacheverfahren
einzuholenden Entscheidung des BVerfG auf der Grundlage ihrer Rechtsauffassung vorläufigen Rechtsschutz zu
gewähren, wenn dies im Interesse eines effektiven Rechtsschutzes geboten erscheint und die
Hauptsacheentscheidung dadurch nicht vorweggenommen wird (vgl. BVerfG-Beschluss vom 24. Juni
1992  1 BvR 1028/91, BVerfGE 86, 382, unter B.II.2.b; BFH-Beschluss in BFHE 204, 39, BStBl II 2004, 367).


10 cc) Einwendungen gegen die Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Zinshöhe betreffen die Rechtmäßigkeit der
Zinsfestsetzung und sind damit verfahrensrechtlich gegen diese geltend zu machen (z.B. BFH-Beschluss vom 31. Mai
2017 I R 77/15, BFH/NV 2017, 1409, unter II.2.b, m.w.N.).


11 2. Nach diesen Maßstäben sind im Streitfall entgegen der Auffassung des FG und des FA die Voraussetzungen für
eine AdV des angefochtenen Bescheids über die Festsetzung von Aussetzungszinsen nach Maßgabe des § 69 Abs. 3
Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 FGO als gegeben anzusehen.


12 a) Die geltend gemachten ernstlichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der angefochtenen Festsetzung von
Aussetzungszinsen nach § 237 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) gründen sich auf die Höhe des hierfür in
§ 238 Abs. 1 Satz 1 AO gesetzlich festgelegten Zinssatzes von monatlich 0,5 %.


13 Gegen diesen Zinssatz bestehen nach dem --zur Festsetzung von Nachzahlungszinsen gemäß § 233a AO
ergangenen-- BFH-Beschluss in BFHE 260, 431, BStBl II 2018, 415 "jedenfalls ab dem Verzinsungszeitraum 2015"
erhebliche verfassungsrechtliche und deshalb eine Aussetzung nach § 69 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 FGO
rechtfertigende Bedenken, weil


14 •  der gesetzlich festgelegte Zinssatz gemäß § 238 Abs. 1 Satz 1 AO für den Zeitraum vom 1. April 2015 bis
16. November 2017 angesichts der zu dieser Zeit bereits eingetretenen strukturellen und nachhaltigen
Verfestigung des niedrigen Marktzinsniveaus den angemessenen Rahmen der wirtschaftlichen Realität in
erheblichem Maße überschreite und damit mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar sei,


15
•  die Typisierung des Zinssatzes für den Zeitraum vom 1. April 2015 bis 16. November 2017 nicht mehr mit dem


Interesse an Praktikabilität und Verwaltungsvereinfachung angesichts des gänzlich veränderten technischen
Umfelds und des Einsatzes moderner Datenverarbeitungstechnik bei einer Anpassung der Zinshöhe an den
jeweiligen Marktzinssatz oder an den Basiszinssatz i.S. des § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gerechtfertigt
werden könne,


16 •  es für die Höhe des Zinssatzes in § 238 Abs. 1 Satz 1 AO an einer nachvollziehbaren Begründung fehle,


17
•  der Telos der Verzinsung --Abschöpfung des Nutzungsvorteils-- die gesetzliche Zinshöhe nicht rechtfertige, weil


für den Steuerpflichtigen die Möglichkeit, die zu zahlenden Zinsen durch Anlage der nicht gezahlten
Steuerbeträge oder durch die Ersparnis von Aufwendungen auch tatsächlich zu erzielen, wegen der strukturellen
Niedrigzinsphase im typischen Fall für den in Rede stehenden Zeitraum nahezu ausgeschlossen gewesen sei,


18
•  ein potentieller Zinsnachteil des Fiskus, der den nicht gezahlten Steuerbetrag nicht anderweitig nutzen könne,


angesichts des sehr niedrigen und teilweise sogar negative Zinssätze ausweisenden Refinanzierungsniveaus am
Kapitalmarkt nahezu ausgeschlossen sei,


19
•  die Kammerentscheidung des BVerfG (Beschluss vom 3. September 2009  1 BvR 2539/07, BFH/NV 2009, 2115)


keine abweichende Beurteilung rechtfertige, weil sie Zinszahlungszeiträume von 2003 bis 2006 ohne ein
strukturell verfestigtes Niedrigzinsniveau betreffe,


20
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•  schwerwiegende verfassungsrechtliche Zweifel bestünden, ob der Zinssatz dem aus dem Rechtsstaatsprinzip
folgenden Übermaßverbot entspreche, zumal die realitätsferne Bemessung der Zinshöhe in Zeiten eines
strukturellen Niedrigzinsniveaus wie ein sanktionierender, rechtsgrundloser Zuschlag auf die Steuerfestsetzung
wirke.


21 b) Diese Zweifel des BFH zur Verfassungsmäßigkeit der Festsetzung von Nachzahlungszinsen gemäß § 233a AO
beziehen sich ausschließlich auf den in § 238 Abs. 1 AO festgelegten Zinssatz und können folglich nicht anders für
die Festsetzung von hier streitigen Aussetzungszinsen beurteilt werden, weil diese gleichermaßen nach Maßgabe des
Zinssatzes in § 238 Abs. 1 AO festzusetzen sind (vgl. Heuermann in Hübschmann/Hepp/ Spitaler, § 238 AO Rz 2).


22 c) Auf der Grundlage der in der BFH-Entscheidung in BFHE 260, 431, BStBl II 2018, 415 bezeichneten erheblichen
verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Höhe des Zinssatzes in § 238 Abs. 1 AO ist die begehrte AdV nicht nur
auf die von dem angefochtenen Bescheid erfassten Zinsen im Streitzeitraum ab 2015, sondern auch auf die
vorangegangenen Streitzeiträume ab 2012 zu erstrecken, weil


23
•  die Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift für frühere Zeiträume bereits Gegenstand zweier


Verfassungsbeschwerdeverfahren (Az. 1 BvR 2237/14 --betreffend Zeiträume nach 2009-- und 1 BvR 2422/17
--betreffend Zeiträume nach 2011--) vor dem BVerfG ist und


24
•  die gegenteilige Auffassung des III. Senats des BFH in seinem Urteil in BFHE 260, 9, BStBl II 2018, 255 zur


Verfassungsmäßigkeit des § 238 Abs. 1 AO für jene früheren Zeiträume mithin ebenfalls zur
verfassungsgerichtlichen Überprüfung ansteht.


25 d) Aus den Gründen der BFH-Entscheidung in BFHE 260, 431, BStBl II 2018, 415 ist auch das berechtigte Interesse
der Antragsteller an der AdV des angefochtenen Zinsbescheids bei Abwägung ihrer Interessen einerseits und
derjenigen des Fiskus zu bejahen.


26 Zum einen gehen die schwerwiegenden Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der dem angefochtenen Verwaltungsakt
zugrunde liegenden gesetzlichen Regelung in § 238 Abs. 1 AO über das Maß an Zweifeln hinaus, welches
üblicherweise von der Rechtsprechung für die Gewährung der AdV für erforderlich angesehen wird. Zum anderen ist
weder dargelegt noch ersichtlich, dass eine AdV im Streitfall das öffentliche Interesse an einer geordneten
Haushaltsführung berühren könnte; vielmehr ist davon auszugehen, dass dem Gesetzgeber die Notwendigkeit einer
Anpassung der Zinshöhe bekannt ist. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gründe jener Entscheidung
verwiesen.


27 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


3 von 3 14.12.2018, 16:47








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 13.6.2018, XI R 20/14


ECLI:DE:BFH:2018:U.130618.XIR20.14.0


Zum Rechnungsmerkmal "vollständige Anschrift" bei der Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug


Leitsätze


1. Die Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug setzt nicht voraus, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten des leistenden
Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt werden, die in der dem Unternehmer erteilten Rechnung, für dessen
Unternehmen die Lieferungen oder sonstigen Leistungen ausgeführt worden sind, angegeben ist. Dies gilt jedenfalls dann,
wenn der leistende Unternehmer unter der von ihm angegebenen Rechnungsanschrift erreichbar ist (Änderung der
Rechtsprechung).
2. § 17a UStDV 2005 ist mit Unionsrecht vereinbar.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 14. März 2014  1 K 4566/10 U aufgehoben.
Die Sache wird an das Finanzgericht Düsseldorf zurückverwiesen.
Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine im Dezember 2007 gegründete GmbH, befand sich ab 2015 in
Liquidation und wurde am 28. Februar 2017 im Handelsregister wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen gemäß
§ 394 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit (FamFG) gelöscht. Die Klägerin handelte im Jahr 2008 (Streitjahr) mit Kfz. Ihr alleiniger Gesellschafter
und Geschäftsführer war A, der die Klägerin während der Liquidation auch als Liquidator vertrat.


2 Anlässlich einer die Voranmeldungszeiträume Januar bis Juni 2008 betreffenden Umsatzsteuer-Sonderprüfung stellte
die Prüferin fest, dass von der Klägerin als umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen nach Mallorca
behandelte Umsätze an die B steuerpflichtig seien, was zu Mehrsteuern in Höhe von ... EUR führe. Nach den
Feststellungen der Steuerfahndung seien die betroffenen Fahrzeuge tatsächlich nicht nach Spanien verbracht,
sondern im Inland weiter vermarktet worden. Zudem seien Vorsteuerbeträge aus Rechnungen der D in Höhe von
... EUR nicht abziehbar, weil es sich bei dieser Firma um eine Scheinfirma handele, die unter ihrer
Rechnungsanschrift keinen Sitz gehabt habe.


3 Im Rahmen einer weiteren, nunmehr die Voranmeldungszeiträume Juli bis Dezember 2008 betreffenden
Umsatzsteuer-Sonderprüfung stellte die Prüferin ferner fest, dass die Klägerin auch in diesem Zeitraum
Vorsteuerbeträge aus Rechnungen der D in Höhe von ... EUR geltend gemacht hat, die ebenfalls nicht abziehbar
seien.


4 In ihrer Umsatzsteuererklärung für das Streitjahr vom 29. Januar 2010 gab die Klägerin steuerpflichtige Lieferungen in
Höhe von ... EUR und steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe in Höhe von ... EUR sowie --entgegen den
vorgenannten Prüfungsfeststellungen-- steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen in Höhe von ... EUR an. Sie
machte Vorsteuerbeträge von insgesamt ... EUR geltend. Darin enthalten waren Vorsteuerbeträge in Höhe von
... EUR, die 122 von der D erworbene Fahrzeuge betrafen. Insgesamt ergab sich eine Erstattung in Höhe von ... EUR.


5 Das seinerzeit zuständige Finanzamt folgte den Angaben der Klägerin nicht und setzte die Umsatzsteuer für das
Streitjahr mit Bescheid vom 31. August 2010 entsprechend den Feststellungen der vorgenannten Umsatzsteuer-
Sonderprüfungen fest.


6 Der Einspruch blieb ohne Erfolg (Einspruchsentscheidung vom 19. November 2010).


7 Während des Klageverfahrens wurde aufgrund eines Organisationsaktes der Finanzverwaltung der Beklagte und
Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) mit Wirkung vom 1. April 2011 für die Besteuerung der Klägerin zuständig.


8 Das Finanzgericht (FG) gab der Klage nur insoweit statt, als die Lieferung eines Porsche 997 S Cabrio an B besteuert
worden war. Im Übrigen wies es die Klage als unbegründet ab.
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9 Hinsichtlich der im Streit stehenden Vorsteuerbeträge führte das FG aus, der Vorsteuerabzug aus den Rechnungen
der D sei zu versagen, weil diese nicht die nach § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 des Umsatzsteuergesetzes (UStG)
erforderliche zutreffende vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers enthalten hätten. Es stellte u.a. fest,
dass sich unter der von D in ihren Rechnungen angegebenen Anschrift zwar ihr statuarischer Sitz befunden habe, es
sich hierbei jedoch um einen "Briefkastensitz", dessen Angabe die Voraussetzungen des § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1
UStG nicht erfülle, handele. Unter der betreffenden Anschrift sei D lediglich postalisch erreichbar gewesen.


10 Das ursprünglich zuständige FA sei --mit Ausnahme der fraglichen Lieferung eines Porsche 997 S Cabrio, die das FG
nicht feststellen konnte-- auch zu Recht davon ausgegangen, dass es sich bei den in den Rechnungen an die B
abgerechneten Umsätzen um steuerpflichtige Lieferungen gehandelt habe. Die Klägerin habe die Voraussetzungen
einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung nicht nachgewiesen. Die Angaben in den
Verbringungserklärungen, das "Fahrzeug wird am ... von mir in das Zielland Spanien verbracht", seien insoweit nicht
ausreichend, weil der Bestimmungsort nicht genannt sei und nicht ohne weiteres mit der Unternehmensanschrift der B
gleichgesetzt werden könne. Zwar könne sich die erforderliche Angabe des Bestimmungsorts im Einzelfall unter
Berücksichtigung aller Umstände aus der Rechnungsanschrift des Abnehmers ergeben. Dies gelte jedoch im
Grundsatz nur, wenn davon auszugehen sei, dass --was nicht vorliege-- der Gegenstand der Lieferung auch zum
Unternehmenssitz des Abnehmers versendet oder befördert werde. An welchen Ort die streitgegenständlichen
Fahrzeuge tatsächlich verbracht worden seien, sei völlig unklar. Daher stehe auch nicht objektiv zweifelsfrei fest, dass
die Voraussetzungen der Steuerfreiheit erfüllt seien. Die Lieferungen seien schließlich auch nicht nach § 6a Abs. 4
Satz 1 UStG steuerfrei. Die Frage des Gutglaubensschutzes stelle sich nur, wenn der Unternehmer seinen
Nachweispflichten nachgekommen sei. Vorliegend fehle es an einem belegmäßigen Nachweis des Bestimmungsorts
der streitigen Lieferungen.


11 Die Vorentscheidung ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2014, 1526 veröffentlicht.


12 Die Klägerin wendet sich mit ihrer Revision gegen die Vorentscheidung und macht die Verletzung formellen und
materiellen Rechts geltend.


13 Sie hat den streitigen Vorsteuerabzug aus Rechnungen der D betreffend vorgebracht, die Anschrift i.S. von § 14
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG und i.S. von Art. 226 Nr. 5 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) diene der Identifikation des Rechnungsausstellers. Sie
setze (nur) postalische Erreichbarkeit voraus, die gegeben sei, wenn --wie hier-- Schriftstücke zugestellt werden
könnten. Das FG habe dagegen rechtsfehlerhaft auf geschäftliche Aktivitäten des leistenden Unternehmers unter der
von ihm in seinen Rechnungen angegebenen Anschrift abgestellt.


14 Hinsichtlich der Versagung der Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen hat die Klägerin im Kern
vorgetragen, dass sich der jeweilige Zielort bereits aus den in den Ausgangsrechnungen angegebenen Anschriften
ergebe, die Teile des Buch- und Belegnachweises seien.


15 Die Klägerin hat ferner geltend gemacht, dass das Urteil der Vorinstanz im Übrigen verfahrensfehlerhaft zustande
gekommen sei, weil das FG ihren Beweisanträgen nicht nachgegangen sei, was sie, die Klägerin, auch gerügt habe.


16 Der Senat hat mit Beschluss vom 6. April 2016 XI R 20/14 (BFHE 254, 152, Umsatzsteuer-Rundschau --UR-- 2016,
604) das Revisionsverfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) folgende Fragen zur
Vorabentscheidung vorgelegt:


17
"1. Enthält eine zur Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug nach Art. 168 Buchst. a i.V.m. Art. 178 Buchst. a
MwStSystRL erforderliche Rechnung die 'vollständige Anschrift' i.S. von Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL, wenn der
leistende Unternehmer in der von ihm über die Leistung ausgestellten Rechnung eine Anschrift angibt, unter
der er zwar postalisch zu erreichen ist, wo er jedoch keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt?


2. Steht Art. 168 Buchst. a i.V.m. Art. 178 Buchst. a MwStSystRL unter Beachtung des Effektivitätsgebots einer
nationalen Praxis entgegen, die einen guten Glauben des Leistungsempfängers an die Erfüllung der
Vorsteuerabzugsvoraussetzungen nur außerhalb des Steuerfestsetzungsverfahrens im Rahmen eines
gesonderten Billigkeitsverfahrens berücksichtigt? Ist Art. 168 Buchst. a i.V.m. Art. 178 Buchst. a MwStSystRL
insoweit berufbar?"


18 Hierauf und auf das gleichfalls die Anforderungen an eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung betreffende
Vorabentscheidungsersuchen des V. Senats des Bundesfinanzhofs (BFH) mit Beschluss vom 6. April 2016 V R 25/15
(BFHE 254, 139, UR 2016, 598) hat der EuGH mit seinem Urteil Geissel vom 15. November 2017 C-374/16 und
C-375/16 (EU:C:2017:867, UR 2017, 970) wie folgt geantwortet:


19 "1. Es ist für die Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug durch den Empfänger von Gegenständen oder
Dienstleistungen nicht erforderlich, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten des leistenden Unternehmers unter der
Anschrift ausgeübt werden, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist.


2. In Anbetracht dessen waren die zweite Frage in der Rechtssache C-374/16 und die dritte Frage in der
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Rechtssache C-375/16 nicht zu beantworten."


20 Im Nachgang zu diesem Urteil hatten die Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme.


21 Die Klägerin sieht sich durch das EuGH-Urteil Geissel (EU:C:2017:867, UR 2017, 970) in ihrer Auffassung bestätigt,
dass die Voraussetzungen für den streitigen Vorsteuerabzug vorliegen.


22 Betreffend die gleichfalls streitige Besteuerung der fraglichen Ausgangsumsätze hält die Klägerin ihre Revision
ebenso aufrecht und führt ergänzend dazu aus, dass der Belegnachweis nicht zwingend deshalb als nicht geführt zu
beurteilen sei, weil eine der in § 17a Abs. 2 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV) in der für den
Streitfall maßgeblichen Fassung vom 21. Februar 2005 genannten Voraussetzungen fehle.


23 Jedenfalls sei der Begriff "Bestimmungsort" i.S. von § 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV 2005 unionsrechtskonform
dahingehend auszulegen, dass die Angabe des Ziellandes ausreiche. Die Angabe einer Stadt oder Gemeinde bringe
gegenüber der des Ziellandes keinen weiteren Nutzen im Hinblick auf die in Art. 131 MwStSystRL abschließend
benannten Zwecke, insbesondere Steuerhinterziehung zu vermeiden. Außerdem sei die Angabe eines Städtenamens
häufig doppeldeutig, weil es Städte gleichen Namens auch in verschiedenen Staaten mehrfach gebe.


24 Das FG unterstelle rechtsfehlerhaft, dass die fraglichen Fahrzeuge nicht für den jeweils in der Adresse der
Ausgangsrechnungen genannten Ort bestimmt gewesen seien. Es sei nicht festgestellt, dass ihr, der Klägerin,
bekannt gewesen sei oder ihr auch nur Anhaltspunkte dafür vorgelegen hätten, dass der Abnehmer und dessen
Fahrer die Fahrzeuge entgegen der ausdrücklichen Erklärung nicht in das innergemeinschaftliche Ausland verbringen
werde.


25 Die Klägerin beantragt, die Vorentscheidung sowie die Einspruchsentscheidung vom 19. November 2010 aufzuheben
und den Umsatzsteuerbescheid 2008 vom 31. August 2010 dahingehend zu ändern, dass die Umsatzsteuer für das
Streitjahr auf ... EUR herabgesetzt wird, hilfsweise das Revisionsverfahren auszusetzen und dem EuGH die Frage zur
Vorabentscheidung vorzulegen, ob Art. 131 und Art. 138 MwStSystRL einer nationalen Regelung wie § 17a Abs. 2
Nr. 2 UStDV 2005 entgegensteht, wonach die Umsatzsteuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung die
Angabe des Bestimmungsorts bedingt, wenn das Gelangen in das übrige Gemeinschaftsgebiet nicht in anderer Weise
bewiesen ist.


26 Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen. Es tritt der Revision entgegen und bezieht sich im
Wesentlichen auf die Gründe des FG-Urteils.


27 Auf eine Stellungnahme im Nachgang zum EuGH-Urteil Geissel (EU:C:2017:867, UR 2017, 970) hat das FA
verzichtet.


Entscheidungsgründe


II.


28 Die Revision ist begründet; sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache
an das FG (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).


29 Das FG hat den Abzug der aus den Rechnungen der D geltend gemachten Vorsteuerbeträge zu Unrecht mit der
Begründung versagt, dass die fraglichen Rechnungen nicht die nach § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG erforderliche
zutreffende vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers enthielten. Die Feststellungen des FG lassen keine
Beurteilung zu, ob die materiellen Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG erfüllt sind. Es steht
nicht fest, ob sämtlichen Rechnungen der D tatsächlich Fahrzeuglieferungen zugrunde gelegen haben.


30 Im Übrigen hat das FG zu Recht entschieden, dass es sich bei den Lieferungen an B mit Ausnahme eines
Porsche 997 S Cabrio um steuerpflichtige Lieferungen gehandelt hat.


31 1. Der Senat ist nicht gehindert, über die Revision zu entscheiden.


32 a) Wurde --wie im Streitfall die Klägerin-- eine GmbH im Laufe des Revisionsverfahrens wegen Vermögenslosigkeit
von Amts wegen gemäß § 394 Abs. 1 FamFG gelöscht, kann in der Sache dennoch entschieden werden. In diesem
Fall ist die gelöschte GmbH noch beteiligungsfähig i.S. von § 57 Nr. 1 FGO. Steuerrechtlich wird eine gelöschte GmbH
nämlich als fortbestehend angesehen, solange sie noch steuerrechtliche Pflichten zu erfüllen hat oder --wie hier--
gegen sie ergangene Steuerbescheide oder Haftungsbescheide angreift (vgl. dazu z.B. BFH-Urteile vom 27. April
2000 I R 65/98, BFHE 191, 494, BStBl II 2000, 500, unter III.1., Rz 10; vom 8. Oktober 2008 V R 63/07, BFH/NV
2009, 1473, unter II., Rz 32; FG München, Urteil vom 4. September 2017  7 K 1379/17, nicht veröffentlicht --n.v.--,
juris, Rz 11; zur Parteifähigkeit i.S. von § 50 Abs. 1 der Zivilprozessordnung --ZPO-- ferner Beschluss des
Bundesgerichtshofs --BGH-- vom 8. Oktober 2013 II ZR 281/12, n.v., juris, Rz 2; jeweils m.w.N.).
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33 b) Allerdings hat die Löschung einer GmbH zur Folge, dass ihr bisheriger gesetzlicher Vertreter (Geschäftsführer bzw.
Liquidator) seine Vertretungsbefugnis (§ 35 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung --GmbHG-- bzw. § 70 Satz 1 GmbHG) verliert (vgl. dazu z.B. BFH-Urteil in BFHE 191, 494,
BStBl II 2000, 500, unter III.2., Rz 11, m.w.N.). Daher wird das gerichtliche Verfahren gemäß § 155 FGO i.V.m. § 241
Abs. 1 ZPO bis zur Bestellung eines --im Streitfall-- Nachtragsliquidators i.S. von § 66 Abs. 5 GmbHG grundsätzlich
unterbrochen.


34 Eine Unterbrechung des Verfahrens tritt gemäß § 155 FGO i.V.m. § 246 Abs. 1 ZPO jedoch nicht ein, wenn die
Gesellschaft durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten ist. Im Streitfall wird die Klägerin seit Beginn des
Klageverfahrens und darüber hinaus im Revisionsverfahren durch die Prozessbevollmächtigten vertreten. Die diesen
erteilte Prozessvollmacht dauert über den Zeitpunkt der Löschung der Klägerin und des Verlustes der gesetzlichen
Vertretungsmacht ihres Geschäftsführers bzw. Liquidators fort (§ 155 FGO i.V.m. § 86 ZPO). Eine Unterbrechung des
Verfahrens ist deshalb gemäß § 246 Abs. 1 ZPO nicht eingetreten (vgl. dazu BFH-Urteile in BFHE 191, 494, BStBl II
2000, 500, unter III.2., Rz 11; ferner vom 29. August 2017 VIII R 32/15, BFHE 260, 1, BStBl II 2018, 223).


35 2. Die Feststellungen des FG reichen nicht aus, um zu entscheiden, ob die Klägerin ein Recht zum Abzug der aus den
Rechnungen der D geltend gemachten Vorsteuerbeträge hat.


36 a) Der Unternehmer kann die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen, die von einem
anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind, als Vorsteuer abziehen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
Satz 1 UStG). Die Ausübung des Vorsteuerabzugs setzt nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG voraus, dass der
Unternehmer eine nach §§ 14, 14a UStG ausgestellte Rechnung besitzt. Fehlen die für den Vorsteuerabzug nach
§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 i.V.m. §§ 14, 14a UStG erforderlichen Rechnungsangaben oder sind sie unzutreffend,
besteht für den Leistungsempfänger kein Anspruch auf Vorsteuerabzug (vgl. dazu BFH-Urteile vom 2. September
2010 V R 55/09, BFHE 231, 332, BStBl II 2011, 235, Rz 12, m.w.N.; vom 17. Dezember 2008 XI R 62/07, BFHE 223,
535, BStBl II 2009, 432, unter II.2., Rz 21; vom 22. Juli 2015 V R 23/14, BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914, Rz 22).


37 b) Die Klägerin besitzt --entgegen der Auffassung der Vorinstanz-- nach §§ 14, 14a UStG ausgestellte Rechnungen
der D. Die Vorentscheidung ist deshalb aufzuheben.


38 aa) Eine nach den §§ 14, 14a UStG ausgestellte Rechnung erfordert, dass die Rechnung den Anforderungen des
§ 14 Abs. 4 UStG entspricht, was gemäß § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG die Angabe des vollständigen Namens und
der vollständigen Anschrift des leistenden Unternehmers sowie des Leistungsempfängers notwendig macht.


39 bb) Nach bisheriger Rechtsprechung des BFH wird das Merkmal "vollständige Anschrift" in § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1
UStG nur durch die Angabe der zutreffenden Anschrift des leistenden Unternehmers erfüllt, unter der er seine
wirtschaftlichen Aktivitäten entfaltet. Die Angabe eines "Briefkastensitzes" mit nur postalischer Erreichbarkeit, an dem
im Zeitpunkt der Rechnungsstellung keinerlei geschäftliche Aktivitäten stattfinden, reichte danach als zutreffende
Anschrift nicht aus (vgl. dazu BFH-Urteile vom 27. Juni 1996 V R 51/93, BFHE 181, 197, BStBl II 1996, 620, unter
II.1., Rz 15; vom 19. April 2007 V R 48/04, BFHE 217, 194, BStBl II 2009, 315, unter II.C.1.a, Rz 50; vom
6. Dezember 2007 V R 61/05, BFHE 221, 55, BStBl II 2008, 695, unter II.3.b, Rz 33; vom 30. April 2009 V R 15/07,
BFHE 225, 254, BStBl II 2009, 744, unter II.1.b bis d, Rz 32 ff.; vom 8. Juli 2009 XI R 51/07, BFH/NV 2010, 256, unter
II.1.c, Rz 16; in BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914, Rz 25).


40 cc) Hieran hält der Senat nach Ergehen des EuGH-Urteils Geissel (EU:C:2017:867, UR 2017, 970) nicht mehr fest.
§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG sind vielmehr richtlinienkonform dahingehend
auszulegen, dass der Vorsteuerabzug nicht den Besitz einer Rechnung mit der Anschrift des leistenden Unternehmers
voraussetzt, unter der er seine wirtschaftlichen Tätigkeiten ausübt. Vielmehr reicht jede Art von Anschrift einschließlich
einer Briefkastenanschrift aus, sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist.


41 dd) Im Streitfall sind diese Anforderungen an eine zur Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug berechtigenden
Rechnung erfüllt. Denn die D hat unter der von ihr angegebenen Rechnungsanschrift Post erhalten. Das FG hat dazu
u.a. unwidersprochen und für den Senat i.S. von § 118 Abs. 2 FGO bindend festgestellt, dass D unter der von ihr in
ihren Rechnungen angegebenen Anschrift postalisch erreichbar gewesen ist. Unter dieser Anschrift befand sich u.a.
der statuarische Sitz der D und ein Buchhaltungsbüro, das die Post für D entgegengenommen und für sie
Buchhaltungsarbeiten erledigt hat.


42 ee) Der Senat kann den Streitfall unter Zugrundelegung des EuGH-Urteils Geissel (EU:C:2017:867, UR 2017, 970)
abweichend von der Rechtsprechung des V. Senats des BFH (vgl. dazu vorstehend unter II.2.b bb) entscheiden, der
die zum Merkmal "vollständige Anschrift" bisher vertretene Rechtsansicht (noch) nicht aufgegeben hat. Es bedarf
dazu keiner Divergenzanfrage gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 FGO beim V. Senat des BFH.


43 (1) Wenn ein Senat des BFH in einer Rechtsfrage von der Entscheidung eines anderen Senats abweichen will,
entscheidet darüber nach § 11 Abs. 2 FGO der Große Senat des BFH. Eine Vorlage an den Großen Senat des BFH
ist nur zulässig, wenn der Senat, von dessen Entscheidung abgewichen werden soll, auf Anfrage des erkennenden
Senats erklärt hat, dass er an seiner Rechtsauffassung festhält (§ 11 Abs. 3 Satz 1 FGO).
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44 (2) Ein solches Verfahren ist im Streitfall jedoch nicht erforderlich, denn nach ständiger Rechtsprechung des EuGH
bindet ein Urteil des Gerichtshofs im Vorabentscheidungsverfahren das nationale Gericht bei seiner Entscheidung des
Ausgangsrechtsstreits (vgl. dazu BFH-Urteil vom 28. Mai 2013 XI R 11/09, BFHE 242, 84, UR 2013, 756, Rz 66,
m.w.N. zur Rechtsprechung des EuGH).


45 Die Auslegung der MwStSystRL ist nach Art. 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
abschließend dem EuGH vorbehalten. Der erkennende Senat ist deshalb nicht befugt, die Frage, welchen Inhalt das
durch die MwStSystRL geregelte Unionsrecht hat, abweichend vom EuGH zu entscheiden oder diese Entscheidung
einem anderen Spruchkörper zu überlassen. Auch der Große Senat des BFH dürfte insoweit nicht anders
entscheiden. Eine Vorlage an den Großen Senat des BFH ist deshalb in Fällen dieser Art weder nötig noch zulässig
(vgl. dazu BGH-Urteil vom 14. Mai 1998 IX ZR 56/95, BGHZ 139, 21, Betriebs-Berater 1998, 1441, unter I.5.a; Urteil
des Bundessozialgerichts vom 29. Januar 1974  8/2 RU 226/72, BSGE 37, 88, Neue Juristische Wochenschrift
--NJW-- 1974, 1063, Leitsatz 1; BFH-Urteil in BFHE 242, 84, UR 2013, 756, Rz 67).


46 Eine von der FGO in § 11 Abs. 3 Satz 1 nur in Zusammenhang mit einer Anrufung des Großen Senats des BFH nach
§ 11 Abs. 2 FGO vorgesehene Divergenzanfrage scheidet daher vorliegend aus (vgl. dazu BFH-Urteil in BFHE 242,
84, UR 2013, 756, Rz 68, m.w.N.).


47 c) Die Sache ist jedoch nicht spruchreif. Der Senat vermag auf Grundlage der Feststellungen des FG nicht zu
entscheiden, ob die Klägerin den geltend gemachten Vorsteuerabzug aus den streitigen Eingangsleistungen zu Recht
beansprucht.


48 aa) Nach den von der Vorentscheidung getroffenen Feststellungen ist es fraglich, ob die Klägerin durch den Bezug der
betreffenden Kfz von D die materiellen Voraussetzungen nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG erfüllt hat.


49 Das FG konnte --aus seiner Sicht zu Recht-- für die Frage des Vorsteuerabzugs bisher dahingestellt bleiben lassen,
ob sämtlichen Rechnungen der D tatsächliche Fahrzeuglieferungen zugrunde gelegen haben. Es hat dazu ausgeführt
(FG-Urteil, S. 21), dass Zweifel hieran insbesondere im Hinblick auf die Fahrzeugrechnungen mit Fahrzeug-
Identifizierungsnummer (FIN) bestünden, die nach den Angaben der jeweiligen Hersteller nicht existierten. Angesichts
der von der Klägerin vorgelegten Fotos und Ablichtungen von EG-Übereinstimmungsbescheinigungen (COC)
vermochte das FG aber auch nicht mit Sicherheit auszuschließen, dass insoweit gleichwohl Lieferungen von
Fahrzeugen --ggf. mit gefälschten FIN-- erfolgt seien.


50 bb) Danach ist nicht geklärt, ob die materiellen Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG überhaupt
vorliegen. Denn es ist fraglich, ob und in welchem Umfang die Klägerin Fahrzeuge von D bezogen hat. Das FG wird
im zweiten Rechtsgang die noch fehlenden Feststellungen nachzuholen haben.


51 d) Auf die von der Klägerin ferner aufgeworfenen Verfahrensrügen kommt es danach nicht mehr an.


52 3. Bei den im Revisionsverfahren noch streitbefangenen Lieferungen an B hat es sich --wie das FG zu Recht
entschieden hat-- um steuerpflichtige Lieferungen gehandelt. Die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 1 Buchst. b, § 6a UStG
kommt für diese Lieferungen nicht in Betracht.


53 a) Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 6a) sind nach § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG steuerfrei.


54 aa) Eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung setzt gemäß § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG u.a. voraus, dass
der Unternehmer oder der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert
oder versendet hat. Unionsrechtlich beruht die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung auf Art. 131 und
Art. 138 MwStSystRL (vgl. BFH-Urteil in BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914, Rz 39 f.).


55 bb) Die Voraussetzungen einer innergemeinschaftlichen Lieferung i.S. von § 6a Abs. 1 Satz 1 UStG sind vorliegend
schon deshalb nicht erfüllt, weil nicht feststeht, dass die betreffenden Fahrzeuge im Rahmen einer Lieferung in das
übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt sind. Denn nach den den Senat im Revisionsverfahren bindenden Feststellungen
des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) ist der Verbleib der streitgegenständlichen Fahrzeuge "völlig unklar".


56 b) Außerdem hat die Klägerin im Streitfall den erforderlichen Belegnachweis nicht geführt.


57 aa) Der Unternehmer hat u.a. die Voraussetzungen des § 6a Abs. 1 UStG gemäß § 6a Abs. 3 UStG i.V.m. §§ 17a ff.
UStDV 2005 beleg- und buchmäßig nachzuweisen (vgl. dazu BFH-Urteile vom 25. April 2013 V R 28/11, BFHE 242,
77, BStBl II 2013, 656, Rz 15; in BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914, Rz 38).


58 bb) Er soll gemäß § 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV 2005 in den Fällen, in denen er oder --wie hier-- der Abnehmer den
Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert, den Nachweis führen, u.a. durch einen
handelsüblichen Beleg, aus dem sich der Bestimmungsort ergibt, insbesondere durch einen Lieferschein. Die
Nachweispflichten i.S. von § 17a Abs. 2 UStDV 2005 sind mit dem Unionsrecht vereinbar (vgl. dazu BFH-Urteil vom
10. August 2016 V R 45/15, BFHE 254, 453, UR 2016, 888, Rz 13).
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59 cc) Im Streitfall fehlt es an einem Belegnachweis i.S. von § 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV 2005.


60 (1) In den die Lieferungen an B betreffenden als "Ausfuhrbescheinigung – Übernahmebestätigung für
Umsatzsteuerzwecke" bezeichneten Verbringungserklärungen fehlt jeweils die nach § 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV 2005
erforderliche Angabe des Bestimmungsorts. Aus der dort jeweils getätigten Angabe, das "Fahrzeug wird am ... von mir
in das Zielland Spanien verbracht", geht jedenfalls kein Bestimmungsort i.S. von § 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV 2005
hervor.


61 (2) Zwar kann sich die gemäß § 17a Abs. 2 Nr. 2, § 17c Abs. 2 Nr. 9 UStDV 2005 erforderliche Angabe des
Bestimmungsorts unter Berücksichtigung aller Umstände im Einzelfall aus der Rechnungsanschrift des Abnehmers
ergeben (vgl. BFH-Urteile vom 14. November 2012 XI R 17/12, BFHE 239, 516, BStBl II 2013, 407, Rz 34, m.w.N.; in
BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914, Rz 42). Das gilt jedoch im Grundsatz nur, wenn davon auszugehen ist, dass der
Gegenstand der Lieferung auch zum Unternehmenssitz des Abnehmers versendet oder befördert wird (vgl. BFH-
Urteile in BFHE 239, 516, BStBl II 2013, 407, Rz 34, m.w.N.; in BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914, Rz 42; in BFHE
254, 453, UR 2016, 888, Rz 15). Davon kann im Streitfall jedoch aus den unter II.3.a bb genannten Gründen nicht
ausgegangen werden. Wie bereits ausgeführt, ist der Verbleib der betreffenden Fahrzeuge vorliegend --wie es das FG
festgestellt hat-- "völlig unklar".


62 c) Die betreffenden Lieferungen sind auch nicht nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG steuerfrei.


63 aa) Hat der Unternehmer eine Lieferung als steuerfrei behandelt, obwohl die Voraussetzungen nach § 6a Abs. 1
Satz 1 UStG nicht vorliegen, so ist die Lieferung gleichwohl als steuerfrei anzusehen, wenn die Inanspruchnahme der
Steuerbefreiung auf unrichtigen Angaben des Abnehmers beruht und der Unternehmer die Unrichtigkeit dieser
Angaben auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht erkennen konnte (§ 6a Abs. 4 Satz 1
UStG).


64 bb) Die Frage des Gutglaubensschutzes stellt sich allerdings erst dann, wenn der Unternehmer seinen
Nachweispflichten gemäß § 6a Abs. 3 UStG i.V.m. §§ 17a ff. UStDV 2005 ihrer Art nach nachgekommen ist.
Maßgeblich ist hierfür die formelle Vollständigkeit, nicht aber die inhaltliche Richtigkeit der Beleg- und Buchangaben,
da § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG das Vertrauen auf unrichtige Abnehmerangaben schützt (vgl. BFH-Urteile vom
15. Februar 2012 XI R 42/10, BFH/NV 2012, 1188, Rz 32; in BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914, Rz 43; in BFHE 254,
453, UR 2016, 888, Rz 21; jeweils m.w.N.).


65 cc) Im Streitfall fehlt es aber an einem belegmäßigen Nachweis des Bestimmungsorts, weil dieser nicht ohne weiteres
mit der Unternehmensanschrift der B gleichgesetzt werden kann (dazu vorstehend unter II.3.b cc).


66 dd) Kommt der Unternehmer --wie hier-- seinen Nachweispflichten gemäß § 6a Abs. 3 UStG, §§ 17a, 17c UStDV
2005 nicht nach, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Voraussetzungen einer innergemeinschaftlichen
Lieferung nicht erfüllt sind. Etwas anderes gilt --was vorliegend schon aufgrund des "völlig unklaren" Verbleibs der
noch streitgegenständlichen Fahrzeuge nicht der Fall ist-- ausnahmsweise dann, wenn zweifelsfrei feststeht, dass die
Voraussetzungen der Steuerfreiheit erfüllt sind (vgl. z.B. BFH-Urteile in BFHE 239, 516, BStBl II 2013, 407, Rz 22; in
BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914, Rz 44; jeweils m.w.N.).


67 d) Die mit der Revision hiergegen erhobenen Einwendungen der Klägerin greifen nicht durch.


68 aa) Die Klägerin führt mit Bezug auf das BFH-Urteil vom 7. Dezember 2006 V R 52/03 (BFHE 216, 367, BStBl II 2007,
420, unter II.2.c, Rz 40) zwar zutreffend aus, dass der Belegnachweis nicht zwingend deshalb als nicht geführt zu
beurteilen sei, weil eine der in § 17a Abs. 2 UStDV 2005 genannten Voraussetzungen fehle, und es in Fällen, in
denen --wie hier-- der Abnehmer den Gegenstand beim Unternehmer abholt, in der Regel nicht den in § 17a Abs. 2
Nr. 2 UStDV geforderten handelsüblichen Beleg gebe, aus dem sich der Bestimmungsort ergibt. In dem Fall des von
der Klägerin in Bezug genommenen BFH-Urteils in BFHE 216, 367, BStBl II 2007, 420 ergab sich der Bestimmungsort
jedoch aus der auf den Rechnungen ausgewiesenen Anschrift des betreffenden Abnehmers, für den deren
Geschäftsführer die Fahrzeuge abgeholt hat. Da dies jedoch im Grundsatz nur gilt, wenn --wie vorstehend unter
II.3.b cc ausgeführt-- davon auszugehen ist, dass der Gegenstand der Lieferung auch zum Unternehmenssitz des
Abnehmers versendet oder befördert wird, ergibt sich daraus für den Streitfall, bei dem der Verbleib der
streitgegenständlichen Fahrzeuge "völlig unklar" ist, nichts anderes.


69 bb) Soweit die Klägerin meint, dass die nationalen Anforderungen an den Belegnachweis nicht mit Unionsrecht
vereinbar sind, hat der BFH bereits entschieden, dass die Vorschriften über den Belegnachweis nicht
unionsrechtswidrig sind (vgl. BFH-Urteile vom 8. November 2007 V R 71/05, BFHE 219, 417, BStBl II 2009, 52; vom
6. Dezember 2007 V R 59/03, BFHE 219, 469, BStBl II 2009, 57; vom 12. Mai 2009 V R 65/06, BFHE 225, 164, BStBl
II 2010, 511, m.w.N.).


70 cc) Der Begriff "Bestimmungsort" i.S. von § 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV 2005 ist --anders als die Klägerin meint--
unionsrechtskonform nicht dahingehend auszulegen, dass die Angabe des Ziellandes ausreicht.
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71 (1) Die unionsrechtliche Befugnis zur gesetzlichen Anordnung des Belegnachweises ergibt sich aus Art. 131
MwStSystRL (vgl. dazu z.B. BFH-Urteile vom 11. August 2011 V R 50/09, BFHE 235, 32, BStBl II 2012, 151, Rz 20,
noch zu Art. 28c Teil A Buchst. a Unterabs. 1 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern; in BFHE 254, 453, UR 2016,
888, Rz 13). Danach wird die Steuerfreiheit für die innergemeinschaftliche Lieferung nur "unter den Bedingungen
angewandt, die die Mitgliedstaaten zur Gewährleistung einer korrekten und einfachen Anwendung dieser Befreiungen
und zur Verhinderung von Steuerhinterziehung, Steuerumgehung und Missbrauch festlegen". Daneben lässt Art. 273
MwStSystRL es zu, dass die Mitgliedstaaten zur genauen Erhebung der Steuer oder zur Vermeidung von
Steuerhinterziehung weitere Pflichten vorsehen.


72 (2) Zu den Beweisanforderungen, die gegenüber einem Lieferanten für den Nachweis der Erfüllung der
Voraussetzungen der Mehrwertsteuerbefreiung bei einer innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen
gestellt werden dürfen, ist der Rechtsprechung des EuGH zu entnehmen, dass in Ermangelung einer konkreten
Bestimmung in der MwStSystRL, welche Beweise Steuerpflichtige erbringen müssen, um in den Genuss der
Mehrwertsteuerbefreiung zu gelangen, die Mitgliedstaaten dafür zuständig sind, gemäß Art. 131 MwStSystRL die
Bedingungen festzulegen, unter denen sie innergemeinschaftliche Lieferungen befreien, um eine korrekte und
einfache Anwendung der Befreiungen zu gewährleisten und um Steuerhinterziehung, Steuerumgehung und jeglichen
Missbrauch zu verhindern. Die Mitgliedstaaten müssen jedoch bei der Ausübung ihrer Befugnisse die allgemeinen
Rechtsgrundsätze beachten, die Bestandteil der Rechtsordnung der Union sind (vgl. dazu z.B. EuGH-Urteile Mecsek-
Gabona vom 6. September 2012 C-273/11, EU:C:2012:547, UR 2012, 796, Rz 36, m.w.N.; Traum vom 9. Oktober
2014 C-492/13, EU:C:2014:2267, UR 2014, 943, Rz 27; Euro Tyre vom 9. Februar 2017 C-21/16, EU:C:2017:106, UR
2017, 271, Rz 33).


73 Soweit danach der Grundsatz der steuerlichen Neutralität erfordert, dass die Mehrwertsteuerbefreiung gewährt wird,
wenn die materiellen Voraussetzungen erfüllt sind, selbst wenn der Steuerpflichtige bestimmten formellen
Anforderungen nicht genügt hat (vgl. dazu EuGH-Urteil Euro Tyre, EU:C:2017:106, UR 2017, 271, Rz 36, m.w.N.),
kommt dies im Streitfall, in dem der Verbleib der betreffenden Fahrzeuge "völlig unklar" ist, nicht in Betracht.


74 Im Übrigen hat der EuGH bereits entschieden, dass in einem Fall, in dem --wie hier-- die Steuerverwaltung keine
Gewissheit darüber hat, ob die Gegenstände tatsächlich den Liefermitgliedstaat verlassen haben, Art. 138 Abs. 1
MwStSystRL es nicht verwehrt, dem Lieferer den Anspruch auf Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen
Lieferung u.a. dann zu versagen, wenn aufgrund der objektiven Sachlage feststeht, dass er seinen Nachweispflichten
nicht nachgekommen ist (vgl. dazu EuGH-Urteil Mecsek-Gabona, EU:C:2012:547, UR 2012, 796, Rz 55).


75 (3) Da sich der Mitgliedstaat der Erwerbsbesteuerung nach dem Bestimmungsort der Lieferung richtet, ist diese
Angabe zur Wahrung der Korrespondenz von innergemeinschaftlicher Lieferung und innergemeinschaftlichem Erwerb
nicht verzichtbar (vgl. dazu BFH-Urteil in BFHE 254, 453, UR 2016, 888, Rz 14). Anders als die Klägerin meint, reicht
die bloße Nennung eines Bestimmungslands in den Verbringungserklärungen zur Angabe des Bestimmungsorts
daher nicht aus (vgl. dazu BFH-Urteil in BFHE 254, 453, UR 2016, 888, Rz 15).


76 (4) Die Angabe des Bestimmungsorts im übrigen Gemeinschaftsgebiet dient entgegen dem Revisionsvorbringen auch
den in Art. 131 MwStSystRL benannten Zwecken, insbesondere Steuerhinterziehung zu vermeiden. Sie ist u.a. für die
Verifikation der vom Lieferer nach § 17c Abs. 1 UStDV 2005 buchmäßig nachzuweisenden Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer des Abnehmers erforderlich. Die Kenntnis über den Bestimmungsort ist darüber hinaus
unverzichtbar, um die Finanzverwaltung in die Lage zu versetzen, die behauptete steuerfreie innergemeinschaftliche
Lieferung im Rahmen eines Auskunftsersuchens nach Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1798/2003 des Rates
vom 7. Oktober 2003 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer und
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 218/92 (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 264, S. 1)
überprüfen lassen zu können.


77 dd) Soweit die Klägerin vorbringt, das FG unterstelle rechtsfehlerhaft, dass die fraglichen Fahrzeuge nicht für den
jeweils in der Adresse der Ausgangsrechnungen genannten Ort bestimmt gewesen seien, trifft dies --wie sich
vorstehend unter II.3.b cc ergibt-- nicht zu.


78 4. Die von der Klägerin ferner hilfsweise beantragte Aussetzung des Revisionsverfahrens und Vorlage der von ihr
näher bezeichneten Frage an den EuGH zur Vorabentscheidung kommt nicht in Betracht, weil die unionsrechtliche
Rechtslage hinreichend geklärt ist (dazu vorstehend unter II.3.d bb (2)). Für einen vernünftigen Zweifel verbleibt daher
keinerlei Raum.


79 Eine Vorlagepflicht gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV besteht danach nicht (vgl. dazu z.B. Beschlüsse des
Bundesverfassungsgerichts vom 30. August 2010  1 BvR 1631/08, NJW 2011, 288, unter B.II.1.; vom 6. September
2016  1 BvR 1305/13, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2017, 53, Rz 7; vom 6. Oktober 2017  2 BvR 987/16,
NJW 2018, 606, Rz 4 ff.; ferner BFH-Urteile vom 13. Juli 2016 VIII K 1/16, BFHE 254, 481, BStBl II 2017, 198,
Rz 26 ff.; vom 31. Mai 2017 XI R 40/14, BFHE 258, 495, UR 2017, 718, Rz 59; jeweils m.w.N.). Allein der Umstand,
dass der EuGH einen Fall wie den vorliegenden noch nicht entschieden hat, rechtfertigt jedenfalls keine EuGH-
Vorlage (vgl. dazu BFH-Urteil in BFHE 258, 495, UR 2017, 718, Rz 59, m.w.N.).
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80 5. Die Übertragung der Kostenentscheidung auf das FG beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 46/16 vom 6.7.2016
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 21.6.2018, V R 25/15


ECLI:DE:BFH:2018:U.210618.VR25.15.0


Änderung der Rechtsprechung zu den Rechnungsanforderungen in § 14 Abs. 4 UStG


Leitsätze


1. Eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung setzt nicht voraus, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten des leistenden
Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt werden, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist (Änderung der
Rechtsprechung).
2. Es reicht jede Art von Anschrift und damit auch eine Briefkastenanschrift, sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift
erreichbar ist.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 28. April 2015  10 K 3803/13 aufgehoben.
Die Sache wird an das Finanzgericht Köln zurückverwiesen.
Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) aus Rechnungen der Firma Z (Z)
den Vorsteuerabzug geltend machen kann.


2 Der Kläger betreibt einen Kraftfahrzeughandel. In den Streitjahren (2009 bis 2011) kaufte er u.a. Fahrzeuge von Z, der
sein Unternehmen im Jahr 2006 in die E-Straße in R (Inland) verlegt hatte. Unter dieser Adresse hat Z dem Kläger die
streitbefangenen Rechnungen ausgestellt.


3 Z hatte in N (Inland) von der dort ansässigen Firma U Räumlichkeiten angemietet. Ob es sich dabei um einen Raum
oder nur um den Teil eines Raumes handelte, ist streitig. Unstreitig ist, dass Z dort kein Autohaus unterhielt. Er
vertrieb ausschließlich im Onlinehandel. Die Fahrzeuge wurden dem Kläger oder seinen Mitarbeitern z.T. in R in der
E-Straße, z.T. an öffentlichen Plätzen --z.B. Bahnhofsvorplätzen-- übergeben. Nach dem Vortrag des Klägers kam in
dem Büro Post an, wurde dort sortiert und bearbeitet und es wurden dort die Akten geführt. Außen am Gebäude
befand sich ein Firmenschild mit dem Aufdruck "Z". Ob sich dort auch ein Briefkasten befand, ist nicht geklärt. Z wurde
unter der vorgenannten Anschrift beim Finanzamt T geführt.


4 Im Rahmen einer beim Kläger durchgeführten Umsatzsteuer-Sonderprüfung gelangte der Prüfer zu der Auffassung,
dass Vorsteuerbeträge aus den Eingangsrechnungen des Z nicht in Abzug gebracht werden könnten, weil die in den
Rechnungen ausgewiesene Anschrift des leistenden Unternehmers tatsächlich nicht bestanden habe. Z habe im
Inland keine Betriebsstätte. Die Geschäftsadresse diene nur als Briefkastenadresse (Scheinadresse), an der lediglich
von Z die Post abgeholt worden sei. Es sei dort nichts vorhanden gewesen, was auf ein Unternehmen hindeute.


5 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte der Auffassung der Umsatzsteuer-Sonderprüfung und
erließ am 13. September 2013 geänderte Umsatzsteuerbescheide für 2009 bis 2011. Mit Verfügung vom 1. Oktober
2013 lehnte es den Antrag des Klägers auf abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen gemäß § 163 der
Abgabenordnung (AO) ab. Die hiergegen eingelegten Einsprüche blieben ohne Erfolg.


6 Das Finanzgericht (FG) gab der Klage statt. Z habe unter der in den Rechnungen angegebenen Anschrift zwar keine
geschäftlichen Aktivitäten entfaltet, denn es sei bereits unklar, ob Z überhaupt einen abgeschlossenen Raum oder
lediglich eine Teilfläche in einem Raum gemietet habe. Selbst wenn man davon ausgehe, dass Z einen ganzen Raum
angemietet habe, sei dieser nicht so eingerichtet gewesen, dass dort geschäftliche Aktivitäten hätten stattfinden
können.


7 Der Klage sei aber stattzugeben, weil die Angabe der Anschrift i.S. des § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 des
Umsatzsteuergesetzes (UStG) nicht erfordere, dass dort geschäftliche Aktivitäten stattfänden. Die anderslautende
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) sei in Anbetracht der technischen Fortentwicklung und der Änderung
des Geschäftsgebarens überholt.
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8 Im Übrigen habe die Klage auch mit dem Hilfsantrag auf abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen
Erfolg. Der Kläger habe alles getan, was von ihm zumutbarer Weise verlangt werden könne, um die
Unternehmereigenschaft des Z und die Richtigkeit der Rechnungsangaben zu überprüfen.


9 Hiergegen richtet sich die Revision, mit der das FA Verletzung materiellen Rechts (§ 15 Abs. 1, § 14 Abs. 4 UStG)
sowie Verfahrensfehler (Verletzung der Pflicht zur Sachaufklärung gemäß § 76 Abs. 1 der Finanzgerichtsordnung
--FGO--) geltend macht.


10 Das FG habe im Rahmen seiner Verpflichtung zur Sachaufklärung aufklären müssen, ob es sich bei den Lieferungen
des Z um innergemeinschaftliche Lieferungen gehandelt habe; hierfür gebe es zahlreiche Anhaltspunkte.


11 Im Übrigen scheitere der Vorsteuerabzug daran, dass die Rechnungen des Z nicht die Anschrift auswiesen, unter der
er seine geschäftlichen Aktivitäten entfaltet habe.


12 Die Gewährung der Vorsteuern im Billigkeitsverfahren komme nicht in Betracht, weil der Kläger nicht alles ihm
Zumutbare getan habe, um sich von der Richtigkeit der Rechnungsangaben zu überzeugen.


13 Das FA beantragt sinngemäß,


das FG-Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.


14 Der Kläger beantragt sinngemäß,


die Revision zurückzuweisen.


15 Soweit das FA rüge, das FG habe nicht aufgeklärt, ob es sich bei den Lieferungen des Z um innergemeinschaftliche
Lieferungen gehandelt habe, liege neuer, im Revisionsverfahren nicht zu berücksichtigender Sachvortrag vor.


16 Im Übrigen hätten die Rechnungen des Z dessen zutreffende Anschrift ausgewiesen. Denn dort habe sich dessen
Unternehmen befunden. Z habe dort Miete gezahlt, einen eigenen Briefkasten und ein Firmenschild gehabt,
geschäftliche Unterlagen dort verwahrt, Post sei dort für ihn angenommen und abgeholt worden und er habe einen
Festnetztelefonanschluss unterhalten.


17 Der Senat hat das Verfahren mit Beschluss vom 6. April 2016 V R 25/15 (BFHE 254, 139) ausgesetzt und dem
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) u.a. folgende Fragen zur Auslegung der Richtlinie 2006/112/EG des
Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) vorgelegt:


18 1. Setzt Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL die Angabe einer Anschrift des Steuerpflichtigen voraus, unter der er seine
wirtschaftlichen Tätigkeiten entfaltet?


19 2. Für den Fall, dass Frage 1. zu verneinen ist:


a) Reicht für die Angabe der Anschrift nach Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL eine Briefkastenadresse?


b) Welche Anschrift ist von einem Steuerpflichtigen, der ein Unternehmen (z.B. des Internethandels) betreibt, das über
kein Geschäftslokal verfügt, in der Rechnung anzugeben?


20 Der EuGH hat die erste und die zweite Frage durch Urteil Geissel und Butin vom 15. November 2017 C-374/16 und
C-375/16, (EU:C:2017:867) dahingehend beantwortet, dass Art. 168 Buchst. a und Art. 178 Buchst. a i.V.m. Art. 226
Nr. 5 MwStSystRL dahin auszulegen sind, dass sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, die die Ausübung des
Rechts auf Vorsteuerabzug davon abhängig macht, dass in der Rechnung die Anschrift angegeben ist, unter der der
Rechnungsaussteller seine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt.


Entscheidungsgründe


II.


21 Die Revision ist begründet; sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache
an das FG (§ 126 Abs. 3 Nr. 2 FGO). Zwar hat das FG zu Recht entschieden, dass dem Kläger der Vorsteuerabzug
aus den Rechnungen des Z über die in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) gelieferten Fahrzeuge zusteht.
Für einen Großteil der Lieferungen lassen die Feststellungen des FG aber keine Beurteilung zu, ob die
Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG erfüllt sind, weil unklar ist, ob der Lieferer die Umsatzsteuer aus den
Lieferungen gesetzlich schuldet.


22 1. Gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG kann der Unternehmer die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen
und sonstige Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind,
abziehen. Die Ausübung des Vorsteuerabzugs setzt dabei voraus, dass der Unternehmer eine nach den §§ 14, 14a
UStG ausgestellte Rechnung besitzt.
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23 a) Die Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG hat der Kläger durch den Bezug der von Z im Inland
gelieferten Fahrzeuge erfüllt. Für 15 v.H. der Lieferungen, die der Kläger von Z bezogen hat, hat das FG gemäß § 118
Abs. 2 FGO für den Senat bindend festgestellt, dass die Fahrzeuge "aus Deutschland stammten". Der Senat hat das
dahingehend verstanden, dass die Lieferungen in Deutschland ausgeführt wurden und die materiellen
Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 UStG erfüllt sind.


24 b) Der Kläger besitzt insoweit auch nach den §§ 14, 14a UStG ausgestellte Rechnungen. Zwar erfordert eine nach
den §§ 14, 14a UStG ausgestellte Rechnung, dass die Rechnung den Anforderungen des § 14 Abs. 4 UStG
entspricht, was gemäß § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG die Angabe des vollständigen Namens und der vollständigen
Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers erfordert.


25 Nach bisheriger Rechtsprechung des BFH wird das Merkmal "vollständige Anschrift" in § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG
nur durch die Angabe der zutreffenden Anschrift des leistenden Unternehmers erfüllt, unter der er seine
wirtschaftlichen Aktivitäten entfaltet; die Angabe eines "Briefkastensitzes" mit nur postalischer Erreichbarkeit, an dem
im Zeitpunkt der Rechnungstellung keinerlei geschäftliche Aktivitäten stattfinden, reichte danach als zutreffende
Anschrift nicht aus (BFH-Urteile vom vom 22. Juli 2015 V R 23/14, BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914, Rz 25; vom
8. Juli 2009 XI R 51/07, BFH/NV 2010, 256, Rz 16; vom 30. April 2009 V R 15/07, BFHE 225, 254, BStBl II 2009, 744,
Rz 32, 39; vom 6. Dezember 2007 V R 61/05, BFHE 221, 55, BStBl II 2008, 695, Rz 33; vom 19. April 2007
V R 48/04, BFHE 217, 194, BStBl II 2009, 315, Rz 50; vom 27. Juni 1996 V R 51/93, BFHE 181, 197, BStBl II 1996,
620, Rz 15).


26 Hieran hält der Senat nach dem EuGH-Urteil Geissel und Butin (EU:C:2017:867) nicht mehr fest. § 15 Abs. 1 Nr. 1,
§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG sind vielmehr richtlinienkonform dahingehend auszulegen, dass eine zum
Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung nicht voraussetzt, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten des leistenden
Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt werden, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist.
Vielmehr reicht jede Art von Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift, sofern der Unternehmer unter dieser
Anschrift erreichbar ist. Diese Voraussetzungen erfüllen die von Z ausgestellten Rechnungen, weil er unter der von
ihm angegebenen Rechnungsanschrift Post erhalten hat.


27 c) Für 85 v.H. der streitigen Fahrzeuglieferungen hat das FG aber nicht geklärt, ob überhaupt die materiellen
Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG --hier die vom leistenden Unternehmer "geschuldete Steuer"--
erfüllt sind.


28 Da die Fahrzeuge nach den Feststellungen des FG aus Frankreich stammten, Z dort seinen Wohnsitz und seine
Bankverbindung hatte und in Deutschland in R keine geschäftlichen Aktivitäten entfaltete, liegt es nahe, dass die
Fahrzeuge bei der Lieferung an den Abnehmer (Kläger) aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines
anderen Mitgliedstaates gelangt und diese Lieferungen des Z an den Kläger deshalb gemäß § 4 Nr. 1 Buchst. b, § 6a
UStG als innergemeinschaftliche Lieferungen steuerfrei sind. Damit würden die materiellen Voraussetzungen des
Vorsteuerabzugsrechts nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG nicht vorliegen, weil es an einer vom leistenden Unternehmer
"geschuldeten" Steuer fehlen würde. Auch ein Vorsteuerabzug aus Vertrauensschutzgründen scheidet im Hinblick auf
eine Mehrwertsteuer aus, die nur deshalb geschuldet wird, weil sie in der Rechnung ausgewiesen ist (EuGH-Urteil
Kreuzmayr GmbH vom 21. Februar 2018 C-628/16, EU:C:2018:84). Das FG wird die erforderlichen Feststellungen
zum Ort dieser Lieferungen nachholen.


29 2. Der XI. Senat des BFH hat auf Anfrage mitgeteilt, dass er einer Abweichung von seinem Urteil vom 8. Juli 2009
XI R 51/07 (BFH/NV 2010, 256) zustimmt.


30 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 46/16 vom 6.7.2016, Pressemitteilung Nr. 42/18 vom 1.8.2018
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 21.6.2018, V R 28/16


ECLI:DE:BFH:2018:U.210618.VR28.16.0


Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 21.06.2018 V R 25/15 -  Änderung der Rechtsprechung zu den
Rechnungsanforderungen in § 14 Abs. 4 UStG


Leitsätze


1. Eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung setzt nicht voraus, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten des leistenden
Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt werden, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist (Änderung der
Rechtsprechung).
2. Es reicht jede Art von Anschrift und damit auch eine Briefkastenanschrift, sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift
erreichbar ist.
3. Sind die materiellen und formellen Voraussetzungen für die Entstehung und Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug
erfüllt, ist es mit dem Unionsrecht nicht vereinbar, einen Steuerpflichtigen, der weder wusste noch wissen konnte, dass der
betreffende Umsatz in eine vom Lieferer begangene Steuerhinterziehung einbezogen war oder dass in der Lieferkette bei
einem anderen Umsatz, der dem vom Steuerpflichtigen getätigten Umsatz vorausgeht oder nachfolgt, Mehrwertsteuer
hinterzogen wurde, durch die Versagung des Rechts auf Vorsteuerabzug zu sanktionieren.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 21. April 2016  1 K 1158/14 wird
als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Streitig ist, ob die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) Vorsteuern aus Rechnungen eines sog. missing traders
abziehen kann.


2 Die Klägerin ist eine GmbH. Sie ist Organträgerin in einer umsatzsteuerrechtlichen Organschaft mit der S-GmbH.
Geschäftsführer der S-GmbH waren X, Y und Z. Die S-GmbH hat ihren Sitz in A (Inland), wo sie einen Schrotthandel
betreibt.


3 Die S-GmbH bezog zwischen Februar und April des Streitjahres (2008) von der M-GmbH rund 200 Tonnen
Stahlschrott, verteilt auf neun Einzellieferungen. Der Schrott wurde von einem LKW mit ungarischen Kennzeichen zur
S-GmbH gebracht. Die M-GmbH war im Streitjahr eine von 168 Schrottlieferanten der S-GmbH. Die
Schrottlieferungen der M-GmbH umfassten im Streitjahr etwa 0,3 % der Einkaufswerte bzw. der Einkaufstonnage der
S-GmbH.


4 Nach den Angaben des verantwortlichen Einkäufers bei der S-GmbH kam der Geschäftskontakt mit der M-GmbH
durch den Anruf deren Geschäftsführers L, einem ungarischen Staatsangehörigen, über eine deutsche
Festnetznummer zustande. Weitere Gespräche wurden über ein Mobiltelefon geführt. Schriftliche Kaufverträge gibt es
nicht. Die Verantwortlichen der beiden Gesellschaften hatten keinen persönlichen Kontakt. Die S-GmbH fertigte für
jede Schrottlieferung u.a. auf die M-GmbH ausgestellte Wiegescheine.


5 Nach den Feststellungen der Steuerfahndungsstelle beim Finanzamt B (Steuerfahndung), die sich das Finanzgericht
(FG) zu eigen gemacht hat, war der Sitz der M-GmbH laut Eintragung im Handelsregister in A, C-Straße. Dort
befanden sich auch die Räumlichkeiten der Anwaltskanzlei T und U. Die von der M-GmbH für die Korrespondenz mit
der S-GmbH genutzte Festnetz- und Faxnummer gehörten zu der Kanzlei. Die Kanzlei diente als Domiziladresse für
etwa 15 bis 20 andere Firmen. Ein eigener Arbeitsplatz war nicht vorhanden. Bei einer Durchsuchung im Januar 2009
wurden dort keine Papiere über eine Geschäftsverbindung der M-GmbH mit der S-GmbH aufgefunden.
Geschäftsunterlagen der M-GmbH wurden vielmehr bei weiteren Durchsuchungen in Ungarn beschlagnahmt. Die
M-GmbH hatte neben dem Geschäftsführer keine Angestellten. Sie besaß weder ein Lager noch eigene LKW. Laut
Auskunft des T ermöglichte die Kanzlei der M-GmbH die Nutzung eines Schreibtisches mit Personalcomputer sowie
eines Telefonanschlusses und stellte einen Briefkasten für die Post zur Verfügung. Der Schreibtisch sei etwa einmal
im Monat von Herrn L und C genutzt worden, die einen Laptop dabei gehabt hätten.
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6 Die S-GmbH bat den Steuerberater der M-GmbH mit Schreiben vom 29. Februar 2008 um Übersendung einer
Bescheinigung, dass die M-GmbH ein umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen sei. In der Anfrage gab die S-GmbH die
ihr bekannte Anschrift der M-GmbH in A, C-Straße an. Der Steuerberater der M-GmbH bestätigte der S-GmbH mit
Antwortschreiben vom 3. März 2008, dass die M-GmbH ihre Umsätze nach den allgemeinen Vorschriften des
Umsatzsteuergesetzes (UStG) versteuere und zum Vorsteuerabzug berechtigt sei.


7 Die S-GmbH erteilte für die einzelnen Schrottlieferungen der M-GmbH Gutschriften. Darüber hinaus stellte die
M-GmbH der S-GmbH für die Schrottlieferungen Rechnungen mit Ausweis der Umsatzsteuer aus. Die Rechnungen
sind von L unterschrieben. Sie wurden der Klägerin per Fax von einer Faxnummer aus A mit dem Absender "M-
GmbH" übermittelt. Als Anschrift der M-GmbH ist A, C-Straße angegeben. Die M-GmbH nennt überdies die ihr vom
Finanzamt B für Körperschaften erteilte Steuernummer. Die S-GmbH überwies die Rechnungsbeträge auf ein in den
Rechnungen angegebenes Bankkonto der M-GmbH bei einem Kreditinstitut mit Sitz in A.


8 Die Klägerin machte mit ihrer Umsatzsteuererklärung 2008 den Vorsteuerabzug aus den Rechnungen der M-GmbH
geltend.


9 Die Steuerfahndung kam zu dem Ergebnis, die M-GmbH sei in ein Umsatzsteuerkarussell mit ungarischem Schrott
eingebunden gewesen. Sie habe in der planmäßig hintereinander geschalteten Rechnungskette als erste inländische
Firma fungiert (sog. missing trader). Die M-GmbH habe den Schrott nicht nur an die S-GmbH, sondern auch an
weitere deutsche Schrotthändler geliefert. Drahtzieher sei ein Herr Ü gewesen, der die Geschäfte von Ungarn und
den Seychellen aus gesteuert habe. Er sei inzwischen in der Türkei festgenommen und in die Bundesrepublik
Deutschland ausgeliefert worden.


10 Die M-GmbH meldete die Umsätze aus den Schrottlieferungen an die S-GmbH nicht an und zahlte die Umsatzsteuer
nicht. Sie wurde am 20. Juni 2011 im Handelsregister gelöscht.


11 Die Staatsanwaltschaft D stellte die Steuerstrafverfahren gegen die drei Geschäftsführer der S-GmbH am 22. März
2012 nach § 170 Abs. 2 der Strafprozessordnung wieder ein.


12 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) erkannte die Vorsteuern aus den Schrottlieferungen, über
die die M-GmbH gegenüber der Klägerin abgerechnet hatte, im geänderten Umsatzsteuerbescheid 2008 vom
30. November 2012 nicht an.


13 Das FG gab der Klage mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2016, 1562 veröffentlichten Urteil
statt.


14 Die Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs gemäß § 15 Abs. 1, § 14 Abs. 4 Nr. 1 UStG seien erfüllt. Insbesondere sei
die S-GmbH im Besitz von zum Vorsteuerabzug berechtigenden Rechnungen. Für diese genüge es, wenn die
Rechnung den Gesellschaftssitz angebe, der aus allgemein zugänglichen Quellen wie z.B. dem Handelsregister leicht
bestimmbar sei und unter der der Leistungsempfänger den leistenden Unternehmer erreichen könne. Im Streitfall
seien die Rechnungen der M-GmbH ordnungsgemäß, weil sie die zutreffende Anschrift der M-GmbH in A, C-Straße,
dem Sitz der M-GmbH laut Handelsregister angäben. Der Klägerin stehe der Vorsteuerabzug aus den Rechnungen an
die S-GmbH folglich zu, da deren Eingangsleistungen innerhalb der Organschaft dem Organträger zuzurechnen
seien.


15 Der Vorsteuerabzug könne der Klägerin auch nicht wegen Beteiligung an einer Steuerhinterziehung versagt werden.
Das FA habe weder Anhaltspunkte tatsächlicher Art nachgewiesen, nach denen Verantwortliche der S-GmbH wussten
oder hätten wissen müssen, dass sie sich mit dem Erwerb des Schrotts an einer Mehrwertsteuerhinterziehung
beteiligten, noch sonstige Anhaltspunkte, nach denen die Verantwortlichen der S-GmbH --aus der Sicht eines
Unternehmers, der mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns handelt-- sich durch weitere Maßnahmen von der
Zuverlässigkeit der M-GmbH hätten überzeugen müssen.


16 Hiergegen richtet sich das FA mit der Revision, mit der es Verletzung materiellen Rechts (§ 15 Abs. 1, § 14 Abs. 4
UStG) rügt. Die Angabe eines Scheinsitzes in der Rechnung des leistenden Unternehmers sei nicht ausreichend.
Erforderlich sei vielmehr die Angabe der Anschrift, an der der leistende Unternehmer seine wirtschaftlichen Aktivitäten
entfalte. Das sei an der Rechnungsadresse in A nicht der Fall gewesen.


17 Der Vorsteuerabzug sei aber auch deshalb zu versagen, weil die Klägerin habe wissen müssen, dass sie in einen
Mehrwertsteuerbetrug verwickelt gewesen sei. Sie habe nicht hinreichend geprüft, ob die M-GmbH tatsächlich in die
Lieferkette eingebunden gewesen sei. Angesichts der Betrugsanfälligkeit der Schrottbranche seien weitere
Maßnahmen erforderlich und zumutbar gewesen, um die Angaben in der Rechnung zu überprüfen. Die von der
Klägerin ergriffenen Maßnahmen seien nicht ausreichend gewesen.


18 Das FA macht zudem geltend, es sei nicht sicher, wo der Ort der Lieferung sei, weil die Lieferungen mit LKW aus
Ungarn durchgeführt worden seien, es sich bei den Vertretern des leistenden Unternehmers um ungarische
Staatsbürger gehandelt habe und die Geschäftsunterlagen der M-GmbH bei Durchsuchungen in Ungarn
beschlagnahmt worden seien. Das lege steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen eines ungarischen
Unternehmers nahe.
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19 Das FA beantragt,


das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.


20 Die Klägerin beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


21 Sie schließt sich der in den Entscheidungsgründen des FG-Urteils zum Ausdruck gekommenen Auffassung des FG
an.


22 Der Senat hat das Verfahren gemäß § 155 der Finanzgerichtsordnung (FGO), § 251 Satz 1 der Zivilprozessordnung
bis zur Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) in den Rechtssachen C-374/16 und C-375/16
zum Ruhen gebracht. Der EuGH hat durch Urteil Geissel und Butin vom 15. November 2017 C-374/16 und C-375/16
(EU:C:2017:867) in den Rechtssachen entschieden, dass Art. 168 Buchst. a und Art. 178 Buchst. a i.V.m. Art. 226
Nr. 5 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem
dahin auszulegen sind, dass sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, die die Ausübung des Rechts auf
Vorsteuerabzug davon abhängig macht, dass in der Rechnung die Anschrift angegeben ist, unter der der
Rechnungsaussteller seine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt.


Entscheidungsgründe


II.


23 Die Revision des FA ist unbegründet und wird deshalb zurückgewiesen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG hat zu Recht
entschieden, dass die Klägerin zum Vorsteuerabzug aus den Rechnungen der M-GmbH berechtigt ist.


24 1. Gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG kann der Unternehmer die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und
sonstige Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind, abziehen.
Die Ausübung des Vorsteuerabzugs setzt dabei voraus, dass der Unternehmer eine nach den §§ 14, 14a UStG
ausgestellte Rechnung besitzt.


25 a) Die materiellen Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG hat die Klägerin durch den Bezug der
Schrottlieferungen der M-GmbH erfüllt.


26 b) Die Klägerin besitzt auch nach den §§ 14, 14a UStG ausgestellte Rechnungen der M-GmbH. Zwar erfordert eine
nach den §§ 14, 14a UStG ausgestellte Rechnung, dass die Rechnung den Anforderungen des § 14 Abs. 4 UStG
entspricht, was gemäß § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG die Angabe des vollständigen Namens und der vollständigen
Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers erfordert.


27 Nach bisheriger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) wird das Merkmal "vollständige Anschrift" in § 14
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG nur durch die Angabe der zutreffenden Anschrift des leistenden Unternehmers erfüllt, unter
der er seine wirtschaftlichen Aktivitäten entfaltet; die Angabe eines "Briefkastensitzes" mit nur postalischer
Erreichbarkeit, an dem im Zeitpunkt der Rechnungstellung keinerlei geschäftliche Aktivitäten stattfinden, reichte
danach als zutreffende Anschrift nicht aus (BFH-Urteile vom 22. Juli 2015 V R 23/14, BFHE 250, 559, BStBl II 2015,
914, Rz 25; vom 8. Juli 2009 XI R 51/07, BFH/NV 2010, 256, Rz 16; vom 30. April 2009 V R 15/07, BFHE 225, 254,
BStBl II 2009, 744, Rz 32, 39; vom 6. Dezember 2007 V R 61/05, BFHE 221, 55, BStBl II 2008, 695, Rz 33; vom
19. April 2007 V R 48/04, BFHE 217, 194, BStBl II 2009, 315, Rz 50; vom 27. Juni 1996 V R 51/93, BFHE 181, 197,
BStBl II 1996, 620, Rz 15).


28 Hieran hält der Senat nach dem EuGH-Urteil Geissel und Butin (EU:C:2017:867) nicht mehr fest. § 15 Abs. 1 Nr. 1,
§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG sind vielmehr richtlinienkonform dahingehend auszulegen, dass eine zum
Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung nicht voraussetzt, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten des leistenden
Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt werden, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist.
Vielmehr reicht jede Art von Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift, sofern der Unternehmer unter dieser
Anschrift erreichbar ist. Diese Voraussetzungen erfüllen die von der M-GmbH ausgestellten Rechnungen, weil sie
unter der von ihr angegebenen Rechnungsanschrift Post erhalten hat.


29 c) Es liegen auch keine für die M-GmbH gemäß § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG steuerfreien innergemeinschaftlichen
Lieferungen vor, die die Klägerin nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt hätte. Eine steuerfreie innergemeinschaftliche
Lieferung setzt gemäß § 6a Abs. 1 UStG u.a. voraus, dass der Unternehmer oder der Abnehmer den Gegenstand der
Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet hat. Allein der Umstand, dass die Lieferung
von ungarischen Staatsangehörigen mit LKW mit ungarischen Kennzeichen durchgeführt worden sind, stützt diese
Annahme nicht hinreichend.


30 2. Der Vorsteuerabzug kann der Klägerin auch nicht unter Hinweis darauf versagt werden, dass die Lieferungen der
M-GmbH an die S-GmbH in eine Steuerhinterziehung einbezogen gewesen seien.
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31 a) Denn sind, wie im vorliegenden Fall, die materiellen und formellen Voraussetzungen für die Entstehung und
Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug erfüllt, ist es mit dem Unionsrecht nicht vereinbar, einen Steuerpflichtigen,
der weder wusste noch wissen konnte, dass der betreffende Umsatz in eine vom Lieferer begangene
Steuerhinterziehung einbezogen war oder dass in der Lieferkette bei einem anderen Umsatz, der dem vom
Steuerpflichtigen getätigten Umsatz vorausgeht oder nachfolgt, Mehrwertsteuer hinterzogen wurde, durch die
Versagung des Rechts auf Vorsteuerabzug zu sanktionieren (EuGH-Urteile PPUH Stehcemp vom 22. Oktober 2015
C-277/14, EU:C:2015:719, Rz 49; Maks Pen vom 13. Februar 2014 C-18/13, EU:C:2014:69, Rz 26 ff.; Bonik vom
6. Dezember 2012 C-285/11, EU:C:2012:774, Rz 36 ff.; Mahagében und Dávid vom 21. Juni 2012 C-80/11,
EU:C:2012:373, Rz 44, 45 und 47; Optigen u.a. vom 12. Januar 2006 C-354/03, C-355/03 und C-484/03,
EU:C:2006:16, Rz 51, 52 und 55; Kittel und Recolta Recycling vom 6. Juli 2006 C-439/04, EU:C:2006:446, Rz 44 bis
46 und 60). Dem hat sich der BFH bereits angeschlossen (z.B. Beschluss vom 6. April 2016 V R 25/15, BFHE 254,
139, Rz 57; Urteil in BFHE 225, 254, BStBl II 2009, 744, Rz 44).


32 b) Das FG hat in seiner auf eine Vielzahl von Kriterien gestützten Würdigung, die weder gegen Erfahrungssätze noch
gegen die Denkgesetze verstößt, für den Senat bindend (§ 118 Abs. 2 FGO) festgestellt (vgl. hierzu BFH-Urteile vom
12. Juli 2017 VI R 59/15, BFHE 258, 444; vom 3. Mai 2017 X R 9/14, BFH/NV 2017, 1164), dass weder die Klägerin
noch die S-GmbH von der Einbeziehung ihrer Leistungsbezüge in eine Steuerhinterziehung wusste oder wissen
konnte.


33 3. Der XI. Senat des BFH hat auf Anfrage mitgeteilt, dass er einer Abweichung von seinem Urteil in BFH/NV 2010,
256 zustimmt.


34 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 42/18 vom 1.8.2018
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 22.7.2015, V R 23/14


Kein Gutglaubensschutz an das Vorliegen der Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs im Festsetzungsverfahren


Leitsätze


1. Das Merkmal "vollständige Anschrift" in § 14 Abs. 4 Nr. 1 UStG erfüllt nur die Angabe der zutreffenden Anschrift des
leistenden Unternehmers, unter der er seine wirtschaftlichen Aktivitäten entfaltet.
2. Sind Tatbestandsmerkmale des Vorsteuerabzugs nicht erfüllt, kann dieser im Festsetzungsverfahren auch dann nicht
gewährt werden, wenn der Leistungsempfänger hinsichtlich des Vorliegens dieser Merkmale gutgläubig war.
3. Kommt der Unternehmer seinen Nachweispflichten gemäß § 6a Abs. 3 UStG, §§ 17a, 17c UStDV nicht nach, ist
grundsätzlich davon auszugehen, dass die Voraussetzungen einer innergemeinschaftlichen Lieferung nicht erfüllt sind. Etwas
anderes gilt ausnahmsweise dann, wenn zweifelsfrei feststeht, dass die Voraussetzungen der Steuerfreiheit erfüllt sind.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 14. März 2014  1 K 4567/10 U wird als
unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) --eine 1995 gegründete GmbH, deren alleiniger Gesellschafter und
Geschäftsführer A ist-- handelte in den Streitjahren 2007 und 2008 mit Kraftfahrzeugen.


2 Anlässlich einer Umsatzsteuersonderprüfung, die den Veranlagungszeitraum 2007 und die Voranmeldungszeiträume
Januar bis Juni 2008 umfasste, gelangte die Prüferin ausweislich des Umsatzsteuer-Sonderprüfungsberichtes vom ...
2010 zu folgenden Feststellungen:


3 Bisher als umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen an die Firma B in Mallorca behandelte Umsätze
seien steuerpflichtig, was zu Mehrsteuern in Höhe von 84.475,71 EUR im Jahr 2007 und 605.377,24 EUR in den
Voranmeldungszeiträumen Januar bis Juni 2008 führe. Nach den Feststellungen der Steuerfahndung seien die
betroffenen Fahrzeuge tatsächlich nicht nach Spanien verbracht, sondern im Inland weiter vermarktet worden. Zudem
seien Vorsteuerbeträge aus Rechnungen der D in Höhe von 86.130,67 EUR (2007) und 311.159,33 EUR (Januar bis
Juni 2008) nicht abziehbar, weil es sich bei dieser Firma um eine "Scheinfirma" gehandelt habe, die unter ihrer
Rechnungsanschrift keinen Sitz gehabt habe.


4 Im Rahmen einer weiteren, nunmehr die Voranmeldungszeiträume Juli bis Dezember 2008 umfassenden
Umsatzsteuer-Sonderprüfung stellte die Prüferin fest, dass die Klägerin in diesem Zeitraum Vorsteuerbeträge aus
Rechnungen der D in Höhe von 397.690,83 EUR geltend gemacht hatte, die ebenfalls nicht abziehbar seien.


5 Das seinerseits zuständige Finanzamt I (FA I) folgte in einem geänderten Umsatzsteuerbescheid für 2007 vom
23. Februar 2010 den Feststellungen der Umsatzsteuersonderprüfungen. Am 2. März 2010 legte die Klägerin
Einspruch "gegen den Umsatzsteuerbescheid vom 23.2.2010" ein und beantragte die Gewährung des
Vorsteuerabzugs im Billigkeitsverfahren. Ein Einspruchsbescheid erging nicht.


6 Am 29. Januar 2010 reichte die Klägerin die Umsatzsteuerjahreserklärung 2008 ein, ohne die Prüfungsfeststellungen
zu berücksichtigen; am selben Tag erließ das FA I für die Voranmeldungszeiträume Juni und Dezember 2008
Vorauszahlungsbescheide. Hiergegen legte die Klägerin am 18. Februar 2010 Einspruch ein. Am 23. Februar 2010
stimmte das FA I der Umsatzsteuerjahreserklärung der Klägerin für 2008 zu, erließ aber am 1. März 2010 einen
geänderten Umsatzsteuerjahresbescheid 2008 unter Berücksichtigung der Prüfungsfeststellungen. Diesen Bescheid
behauptete die Klägerin nicht erhalten zu haben. Am 19. November 2010 verwarf das FA I den Einspruch gegen die
Umsatzsteuervorauszahlungsbescheide Juni und Dezember 2008 als unzulässig und wies den Einspruch gegen den
Umsatzsteuerjahresbescheid 2008 als unbegründet zurück. Am 21. Dezember 2010 erhob die Klägerin Klage wegen
Umsatzsteuer 2007 und 2008.


7 Am 1. April 2011 wurden die Finanzämter I, II und G zu zwei neuen Finanzämtern N und G zusammengelegt.
Zuständig für die Besteuerung der Klägerin ist seitdem der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt N --FA--).
Am 20. Juni 2012 erließ das FA einen Umsatzsteuerjahresbescheid 2008 mit demselben Inhalt wie der Bescheid vom
1. März 2010.
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8 Das Finanzgericht (FG) sah die Klage sowohl für 2007 als auch für 2008 als zulässig an, wies sie jedoch als
unbegründet ab. Zur Begründung führte das FG aus, der Vorsteuerabzug aus den Rechnungen der D sei zu
versagen, weil deren Rechnungen nicht die nach § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 des Umsatzsteuergesetzes (UStG)
erforderliche zutreffende vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers enthalten hätten. Bei der in den
Rechnungen angegebenen Anschrift habe es sich um einen Briefkastensitz gehandelt, dessen Angabe die
Voraussetzungen des § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG nicht erfülle. Unter der betreffenden Anschrift sei die D lediglich
postalisch erreichbar gewesen. Dort haben sich eine Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins und ein
Buchhaltungsbüro befunden, das die Post der D entgegengenommen und für sie Buchhaltungsarbeiten erledigt habe.
Eigene geschäftliche Aktivitäten der D hätten dort nicht stattgefunden. D habe ab dem 1. Oktober 2007 zwei
Büroräume, eine Einbauküche, zwei Toiletten und Lagerfläche unter einer anderen Anschrift angemietet; es spreche
einiges dafür, dass sich dort auch die von der D gehandelten Fahrzeuge befunden hätten.


9 Es komme auch nicht darauf an, ob die Klägerin auf die Richtigkeit der in den Rechnungen der D angegebenen
Anschrift habe vertrauen dürfen. Denn § 15 UStG sehe den Schutz des guten Glaubens an die Erfüllung der
Vorsteuerabzugsvoraussetzungen nicht vor, weshalb Vertrauensschutzgesichtspunkte nicht bei der
Steuerfestsetzung, sondern ggf. nur im Rahmen einer Billigkeitsmaßnahme gemäß §§ 163, 227 der Abgabenordnung
(AO) berücksichtigt werden könnten.


10 Das FA sei auch zu Recht davon ausgegangen, dass es sich bei den in den Rechnungen an die B aufgeführten
Umsätzen um steuerpflichtige Lieferungen gehandelt habe. Die Klägerin habe die Voraussetzungen einer steuerfreien
innergemeinschaftlichen Lieferung nicht nachgewiesen. Die Angaben in den Verbringenserklärungen, "Das Fahrzeug
wird am ... von mir in das Zielland Spanien verbracht", seien insoweit nicht ausreichend, weil der Bestimmungsort
nicht genannt sei und nicht ohne weiteres mit der Unternehmensanschrift der B gleichgesetzt werden könne. Zwar
könne sich die erforderliche Angabe des Bestimmungsorts im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände aus
der Rechnungsanschrift des Abnehmers ergeben. Dies gelte jedoch im Grundsatz nur, wenn davon auszugehen sei,
dass --was nicht vorliege-- der Gegenstand der Lieferung auch zum Unternehmenssitz des Abnehmers versendet
oder befördert werde. An welchen Ort die streitgegenständlichen Fahrzeuge tatsächlich verbracht worden seien, sei
völlig unklar. Daher stehe auch nicht objektiv zweifelsfrei fest, dass die Voraussetzungen der Steuerfreiheit erfüllt
seien. Die Lieferungen seien schließlich auch nicht nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG steuerfrei: Es fehle an einem
belegmäßigen Nachweis des Bestimmungsortes der streitigen Lieferungen.


11 Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der Revision, mit der sie Verletzung formellen und materiellen Rechts geltend
macht.


12 Das FG gehe unzutreffend davon aus, dass der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) mit Urteil Planzer
Luxembourg vom 28. Juni 2007 C-73/06 (EU:C:2007:397) entschieden habe, dass an eine Anschrift i.S. des § 14
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG dieselben Anforderungen wie an einen "Sitz" im Sinne der Achten Richtlinie 79/1072/EWG
des Rates vom 6. Dezember 1979 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Umsatzsteuern zu stellen seien. Eine Anschrift erfordere nur die postalische Erreichbarkeit an der angegebenen
Adresse. Die Angabe der Anschrift i.S. des Art. 226 Nr. 5 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November
2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) diene der Identifikation des Rechnungsausstellers.
Es sei für einen vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmer unzumutbar, wenn er zu prüfen habe, inwieweit an der
Anschrift über die postalische Erreichbarkeit hinaus Aktivitäten des leistenden Unternehmers stattfänden. D habe
existiert, sei leistender Unternehmer i.S. des § 2 UStG und unter der angegebenen Anschrift auch postalisch
erreichbar gewesen. Zudem seien dort die Buchhaltungsarbeiten der D vorgenommen und ihre Steuererklärungen
gefertigt worden. Die in der Rechnung angegebene Anschrift werde auch nicht deshalb unzutreffend, weil ein
Unternehmer unter weiteren Adressen erreichbar sei oder betriebliche Aktivitäten entfalte.


13 Eine unangemessene Erschwerung des Vorsteuerabzugs berühre den Kernbestand des von Art. 12 des
Grundgesetzes (GG) geschützten Rechts auf freie Berufsausübung.


14 Hinsichtlich der Versagung der Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen sei darauf hinzuweisen, dass es
auf die Angabe des Zielorts in den Verbringungsnachweisen nicht ankomme, weil sich dieser bereits aus den
Ausgangsrechnungen ergebe, die Teile des Buch- und Belegnachweises seien.


15 Das Urteil der Vorinstanz sei im Übrigen verfahrensfehlerhaft zustande gekommen, weil das FG den Beweisanträgen
in den Schriftsätzen vom 26. März 2013 und 13. März 2014, die sie in der mündlichen Verhandlung wiederholt habe,
nicht nachgegangen sei. Das habe sie, die Klägerin, zu Protokoll der mündlichen Verhandlung auch gerügt.


16 Die Klägerin beantragt,


die Vorentscheidung aufzuheben und die Umsatzsteuerbescheide 2007 und 2008 vom 14. August 2013 dahingehend
zu ändern, dass die Umsatzsteuer für 2007 auf ./. 658.086,03 EUR und für 2008 auf ./. 1.465.863,67 EUR
herabgesetzt wird.


17 Sinngemäß regt sie hilfsweise an,


dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen, ob "... unter den Umständen wie bei der D davon
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auszugehen (ist), dass sie an ihrem Firmensitz ... auch ihre Anschrift im Sinne der Mehrwertsteuersystemrichtlinie
(Richtlinie 2006/112/EG) hatte".


18 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


19 Das FA bezieht sich im Wesentlichen auf die Gründe des FG-Urteils.


Entscheidungsgründe


20 II. Die Revision der Klägerin ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung
--FGO--).


21 1. Die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 14 UStG lagen hinsichtlich der aus
den Rechnungen der D geltend gemachten Vorsteuerbeträge nicht vor. Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes
können im Festsetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.


22 a) Fehlen die für den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG erforderlichen Rechnungsangaben oder
sind sie --wie hier-- unzutreffend, besteht für den Leistungsempfänger kein Anspruch auf Vorsteuerabzug (Urteile des
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 2. September 2010 V R 55/09, BFHE 231, 332, BStBl II 2011, 235, unter II.3.; vom
17. Dezember 2008 XI R 62/07, BFHE 223, 535, BStBl II 2009, 432).


23 b) Nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 UStG setzt die Ausübung des Vorsteuerabzugs voraus, dass der Unternehmer eine
nach §§ 14, 14a UStG ausgestellte Rechnung besitzt. Eine solche Rechnung muss gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 1 UStG die
vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers enthalten.


24 Unionsrechtliche Grundlage dieser Vorschrift ist Art. 178 Buchst. a MwStSystRL. Danach muss der Steuerpflichtige,
um das Recht auf Vorsteuerabzug ausüben zu können, eine gemäß Titel XI Kap. 3 Abschn. 3 bis 6 (Art. 219a bis
Art. 240 MwStSystRL) ausgestellte Rechnung besitzen. Eine derartige Rechnung muss gemäß Art. 226 Nr. 5
MwStSystRL ebenfalls die vollständige Anschrift des Steuerpflichtigen enthalten.


25 c) Das Merkmal "vollständige Anschrift" in § 14 Abs. 4 Nr. 1 UStG erfüllt nur die Angabe der zutreffenden Anschrift des
leistenden Unternehmers, unter der er seine wirtschaftlichen Aktivitäten entfaltet. Denn sowohl Sinn und Zweck der
Regelung in § 15 Abs. 1, § 14 Abs. 4 Nr. 1 UStG als auch das Prinzip des Sofortabzugs der Vorsteuer gebieten es,
dass der Finanzverwaltung anhand der Rechnung eine eindeutige und leichte Nachprüfbarkeit des
Tatbestandsmerkmals der Leistung eines anderen Unternehmers ermöglicht wird. Deshalb ist der Abzug der in der
Rechnung einer GmbH ausgewiesenen Umsatzsteuer nur möglich, wenn der in der Rechnung angegebene Sitz der
GmbH bei Ausführung der Leistung und bei Rechnungstellung tatsächlich bestanden hat. Der den Vorsteuerabzug
begehrende Leistungsempfänger trägt hierfür die Feststellungslast, denn es besteht eine Obliegenheit des
Leistungsempfängers, sich über die Richtigkeit der Angaben in der Rechnung zu vergewissern (ständige
Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteile vom 30. April 2009 V R 15/07, BFHE 225, 254, BStBl II 2009, 744, unter II.1.b; vom
6. Dezember 2007 V R 61/05, BFHE 221, 55, BStBl II 2008, 695, unter II.3.b; vom 19. April 2007 V R 48/04, BFHE
217, 194, BStBl II 2009, 315, unter II.C.1.a und II.C.3.b; vom 27. Juni 1996 V R 51/93, BFHE 181, 197, BStBl II 1996,
620, unter II.1.). Die Angabe einer Anschrift, an der im Zeitpunkt der Rechnungstellung keinerlei geschäftliche
Aktivitäten stattfinden, reicht als zutreffende Anschrift nicht aus (BFH-Urteile vom 8. Juli 2009 XI R 51/07, BFH/NV
2010, 256, unter II.1.c; in BFHE 181, 197, BStBl II 1996, 620, Orientierungssatz 3 und unter II.1.; anderer Ansicht für
die Verwendung eines Postfaches durch den Leistungsempfänger Abschn. 14.5 Abs. 2 Satz 3 des Umsatzsteuer-
Anwendungserlasses). Soweit der Senat im Urteil in BFHE 217, 194, BStBl II 2009, 315 geäußert hat, ein
"Briefkastensitz" mit nur postalischer Erreichbarkeit könne ausreichen, hält er hieran nicht mehr fest. Eine von der
Klägerin hervorgehobene Prüfung anhand von Art. 12 GG kommt nicht in Betracht; denn die Bundesrepublik
Deutschland (Deutschland) hat keinen Spielraum in der Umsetzung der Richtlinie. Deshalb gelten keine
verfassungsrechtlichen Maßstäbe (vgl. den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Juli
2011  1 BvR 1916/09, Le Corbusier, Designermöbel Urheberrecht, BVerfGE 129, 78).


26 d) Der von der Klägerin angeregten Anrufung des EuGH bedarf es nicht, denn diese Beurteilung steht im Einklang mit
dem Unionsrecht.


27 aa) Das Recht auf Vorsteuerabzug setzt neben den sonstigen Anforderungen als formelle Ausübungsvoraussetzung
gemäß Art. 178 Buchst. a MwStSystRL den Besitz einer Rechnung voraus, die alle gemäß Titel XI Kap. 3 Abschn. 3
bis 6 (Art. 219a bis Art. 240 MwStSystRL) erforderlichen Angaben enthält (EuGH-Urteil Mahagebén und Dávid vom
21. Juni 2012 C-80/11, C-142/11, EU:C:2012:373, Rz 43, 44, 52). Dazu gehören gemäß Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL
auch der vollständige Name und die vollständige Anschrift des Steuerpflichtigen. Dabei muss die Rechnung alle in
Art. 226 MwStSystRL genannten Informationen enthalten (EuGH-Urteile Pannon Gép vom 15. Juli 2010 C-368/09,
EU:C:2010:441, Rz 40 ff.; Dankowski vom 22. Dezember 2010 C-438/09, EU:C:2010:818, Rz 29 zu der im
Wesentlichen inhaltsgleichen Regelung in Art. 22 Abs. 3 Buchst. b der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates
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vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern).


28 bb) Dass die Angabe eines "Briefkastensitzes" nicht ausreicht, folgt auch aus dem EuGH-Urteil Planzer Luxembourg
(EU:C:2007:397). Der EuGH hat darin zum Sitz einer wirtschaftlichen Tätigkeit i.S. von Art. 1 Nr. 1 der Dreizehnten
Richtlinie 86/560/EWG des Rates vom 17. November 1986 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern - Verfahren der Erstattung der Mehrwerststeuer an nicht im Gebiet der
Gemeinschaft ansässige Steuerpflichtige (Richtlinie 86/560/EWG) entschieden, dass sich eine fiktive Ansiedlung in
der Form, wie sie für eine "Briefkastenfirma" oder für eine "Strohfirma" charakteristisch ist, nicht als derartiger Sitz
ansehen lässt (EuGH-Urteil Planzer Luxembourg, EU:C:2007:397, Rz 62). Das mag sich nicht unmittelbar auf den
Begriff der "vollständigen Anschrift" i.S. des Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL übertragen lassen. Der EuGH hat im selben
Urteil aber auch entschieden, dass die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Realität ein grundlegendes Kriterium für
die Anwendung des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems ist (EuGH-Urteil Planzer Luxembourg, EU:C:2007:397,
Rz 43). Ein bloßer "Briefkastensitz" bildet aber die wirtschaftliche Realität gerade nicht ab, sondern verschleiert sie.


29 cc) Im Übrigen ist die Frage, die die Klägerin dem EuGH zur Vorabentscheidung vorzulegen anregt, nämlich, ob die D
an ihrem Firmensitz auch ihre Anschrift im Sinne der MwStSystRL hatte, nicht entscheidungserheblich. Denn die
Rechnung wies nach den Feststellungen des FG als Anschrift gerade nicht den Firmensitz, sondern einen
"Briefkastensitz" aus.


30 2. Ob der Klägerin der Vorsteuerabzug wegen ihres guten Glaubens an die Richtigkeit der Rechnungsangaben der D
zu gewähren ist, ist im vorliegenden Festsetzungsverfahren nicht zu entscheiden.


31 a) § 15 UStG sieht den Schutz des guten Glaubens an die Erfüllung der Vorsteuerabzugsvoraussetzungen im
Festsetzungsverfahren nicht vor. Vertrauensschutz kann aufgrund besonderer Verhältnisse des Einzelfalls nach
nationalem Recht nicht im Rahmen der Steuerfestsetzung nach §§ 16, 18 UStG, sondern nur im Rahmen einer
Billigkeitsmaßnahme gemäß §§ 163, 227 AO gewährt werden (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteile in BFHE
231, 332, BStBl II 2011, 235; in BFH/NV 2010, 256; vom 12. August 2009 XI R 48/07, BFH/NV 2010, 259; vom
30. April 2009 V R 15/07, BFHE 225, 254, BStBl II 2009, 744). Hieran hält der Senat fest.


32 b) Dem steht das Unionsrecht nicht entgegen. Denn nach ständiger Rechtsprechung des EuGH sind mangels einer
einschlägigen Unionsregelung die Verfahrensmodalitäten, die den Schutz der dem Bürger aus dem Unionsrecht
erwachsenden Rechte gewährleisten sollen, nach dem Grundsatz der Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten
Sache der innerstaatlichen Rechtsordnung eines jeden Mitgliedstaats (EuGH-Urteil Reemtsma vom 15. März 2007
C-35/05, EU:C:2007:167, Rz 40, m.w.N.; vgl. auch EuGH-Urteil Schmeink & Cofreth und Strobel vom 19. September
2000 C-454/98, EU:C:2000:469, Rz 65, 66, Leitsatz 2 zur Berichtigung von zu Unrecht in Rechnung gestellter
Mehrwertsteuer). Unionsrechtlichen Belangen wird im Rahmen von Vertrauensschutzgesichtspunkten beim
Vorsteuerabzug dadurch Rechnung getragen, dass das dem FA in § 163 AO eingeräumte Ermessen auf Null reduziert
ist, wenn unionsrechtliche Regelungen eine Billigkeitsmaßnahme erfordern (BFH-Urteil vom 30. Juli 2008 V R 7/03,
BFHE 223, 372, BStBl II 2010, 1075, unter II.5.; vgl. auch BFH-Urteil vom 8. März 2001 V R 61/97, BFHE 194, 517,
BStBl II 2004, 373, unter II.5.). Macht der Steuerpflichtige Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes im
Festsetzungsverfahren geltend, wird die Entscheidung über die Billigkeitsmaßnahme gemäß § 163 Satz 3 AO
regelmäßig mit der Steuerfestsetzung zu verbinden sein. Hieran hält der Senat fest.


33 c) Die jüngere Rechtsprechung des EuGH gibt keinen Anlass, den Vorsteuerabzug trotz des Fehlens einzelner
materieller oder formeller Merkmale wegen des guten Glaubens des Leistungsempfängers an deren Vorliegen zu
gewähren.


34 aa) Die EuGH-Urteile Mahagebén und Dávid (EU:C:2012:373), Maks Pen vom 13. Februar 2014 C-18/13
(EU:C:2014:69) und Bonik vom 6. Dezember 2012 C-285/11 (EU:C:2012:774) begrenzen die Verfahrensautonomie
Deutschlands nicht und zwingen nicht dazu, Gutglaubensschutzgesichtspunkte im Festsetzungsverfahren zu
berücksichtigen.


35 bb) Die genannten EuGH-Urteile zielen nicht darauf ab, ein nicht vorliegendes Tatbestandsmerkmal des
Vorsteuerabzugs durch den guten Glauben des Leistungsempfängers an dessen Vorliegen zu ersetzen. Denn in den
vom EuGH in den Entscheidungen Mahagebén und Dávid, Maks Pen und Bonik beurteilten Sachverhalten stand
aufgrund der Vorlageentscheidungen fest, dass die nach der MwStSystRL vorgesehenen materiellen und formellen
Voraussetzungen für die Entstehung und die Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug erfüllt waren (EuGH-Urteile
Mahagebén und Dávid, EU:C:2012:373, Rz 43, 44, 52; Maks Pen, EU:C:2014:69, Rz 25, und Bonik, EU:C:2012:774,
Rz 29, 33, 40). Liegen die materiellen und formellen Voraussetzungen der Berechtigung zum Vorsteuerabzug aber
vor, so gibt es für Vertrauensschutzgesichtspunkte keinen Anwendungsbereich. Diese können erst zum Tragen
kommen, wenn eine oder mehrere Voraussetzungen des Rechts auf Vorsteuerabzug fehlen, der Steuerpflichtige aber
gutgläubig von deren Vorliegen ausging und ausgehen konnte.


36 Der EuGH hat in den o.g. Entscheidungen das Recht auf Vorsteuerabzug nicht durch Vertrauensschutzgesichtspunkte
erweitert, sondern --ebenso wie bereits im Urteil Kittel und Recolta Recycling vom 6. Juli 2006 C-439/04, C-440/04
(EU:C:2006:446), dem sich der Senat bereits angeschlossen hat (BFH-Urteile in BFHE 225, 254, BStBl II 2009, 744;
in BFHE 217, 194, BStBl II 2009, 315)-- begrenzt, indem er den Vorsteuerabzug selbst dann versagt, wenn dessen
Voraussetzungen zwar tatsächlich vorliegen, jedoch aufgrund objektiver Umstände feststeht, dass der Steuerpflichtige
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wusste oder hätte wissen müssen, dass er sich mit seinem Erwerb an einem Umsatz beteiligt, der in eine vom Lieferer
oder von einem anderen Wirtschaftsteilnehmer auf einer vorhergehenden oder nachfolgenden Umsatzstufe der
Lieferkette begangene Steuerhinterziehung einbezogen war.


37 3. Bei den Lieferungen an B hat es sich um steuerpflichtige Lieferungen gehandelt. Die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 1
Buchst. b, § 6a UStG kommt für die streitbefangenen Lieferungen nicht in Betracht, weil die Klägerin die
Voraussetzungen der Steuerbefreiung nicht nachgewiesen hat.


38 a) Gemäß § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG sind die innergemeinschaftlichen Lieferungen (§ 6a) steuerfrei. Eine steuerfreie
innergemeinschaftliche Lieferung setzt gemäß § 6a Abs. 1 UStG u.a. voraus, dass der Unternehmer oder der
Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet hat. Dabei hat
der Unternehmer die Voraussetzungen des § 6a Abs. 1 und 2 UStG gemäß § 6a Abs. 3 UStG i.V.m. §§ 17a ff. der
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV) beleg- und buchmäßig nachzuweisen (BFH-Urteil vom 25. April
2013 V R 28/11, BFHE 242, 77, BStBl II 2013, 656).


39 b) Unionsrechtlich beruht die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung auf Art. 131 und 138 MwStSystRL.
Gemäß Art. 131 MwStSystRL wird auch die Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung "unbeschadet
sonstiger Gemeinschaftsvorschriften und unter den Bedingungen angewandt, die die Mitgliedstaaten zur
Gewährleistung einer korrekten und einfachen Anwendung dieser Befreiungen und zur Verhinderung von
Steuerhinterziehung, Steuerumgehung oder Missbrauch festlegen". Nach Art. 138 Abs. 1 MwStSystRL befreien die
Mitgliedstaaten die Lieferungen von Gegenständen, die durch den Verkäufer, den Erwerber oder für ihre Rechnung
nach Orten außerhalb ihres jeweiligen Gebiets, aber innerhalb der Gemeinschaft versandt oder befördert werden, von
der Steuer, wenn diese Lieferung an einen anderen Steuerpflichtigen oder an eine nichtsteuerpflichtige juristische
Person bewirkt wird, der/die als solche/r in einem anderen Mitgliedstaat als dem des Beginns der Versendung oder
Beförderung der Gegenstände handelt.


40 c) Der Unternehmer hat die Voraussetzungen des § 6a Abs. 1 UStG gemäß § 6a Abs. 3 UStG i.V.m. §§ 17a ff. UStDV
unter Berücksichtigung der von den Mitgliedstaaten nach dem Einleitungssatz in Art. 131 MwStSystRL festgelegten
Bedingungen nachzuweisen (vgl. EuGH-Urteile VSTR vom 27. September 2012 C-587/10, EU:C:2012:592, Rz 42 f.
und 47; Mecsek-Gabona vom 6. September 2012 C-273/11, EU:C:2012:547, Rz 36 und 38; R vom 7. Dezember
2010 C-285/09, EU:C:2010:742, Rz 43 und 46; BFH-Urteil vom 14. November 2012 XI R 8/11, BFH/NV 2013, 596).


41 Der Unternehmer soll gemäß § 17a Abs. 2 UStDV in den Fällen, in denen er oder der Abnehmer den Gegenstand der
Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert, den Nachweis führen:


"...


1. durch das Doppel der Rechnung (§§ 14, 14a des Gesetzes),


2. durch einen handelsüblichen Beleg, aus dem sich der Bestimmungsort ergibt, insbesondere Lieferschein,


3. durch eine Empfangsbestätigung des Abnehmers oder seines Beauftragten sowie


4. in den Fällen der Beförderung des Gegenstands durch den Abnehmer durch eine Versicherung des Abnehmers
oder seines Beauftragten, den Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet zu befördern."


42 Im Streitfall hat die Klägerin den Belegnachweis nicht erbracht. Zwar kann sich die gemäß § 17a Abs. 2 Nr. 2, § 17c
Abs. 2 Nr. 9 UStDV erforderliche Angabe des Bestimmungsorts unter Berücksichtigung aller Umstände im Einzelfall
aus der Rechnungsanschrift des Abnehmers ergeben (vgl. dazu BFH-Urteile vom 14. November 2012 XI R 17/12,
BFHE 239, 516, BStBl II 2013, 407; vom 7. Dezember 2006 V R 52/03, BFHE 216, 367, BStBl II 2007, 420). Das gilt
jedoch im Grundsatz nur, wenn davon auszugehen ist, dass der Gegenstand der Lieferung auch zum
Unternehmenssitz des Abnehmers versendet oder befördert wird (vgl. BFH-Urteile vom 17. Februar 2011 V R 28/10,
BFHE 233, 331; in BFHE 239, 516, BStBl II 2013, 407). Das ist hier nicht der Fall. Denn nach den, den Senat
bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) ist der Verbleib der streitgegenständlichen Fahrzeuge "völlig
unklar".


43 d) Die betreffenden Lieferungen sind auch nicht nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG steuerfrei. Die Frage des
Gutglaubensschutzes stellt sich erst dann, wenn der Unternehmer seinen Nachweispflichten nachgekommen ist.
Maßgeblich ist hierfür die formelle Vollständigkeit, nicht aber die inhaltliche Richtigkeit der Beleg- und Buchangaben,
da § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG das Vertrauen auf unrichtige Abnehmerangaben schützt (vgl. dazu BFH-Urteil vom
15. Februar 2012 XI R 42/10, BFH/NV 2012, 1188, m.w.N.). Im Streitfall fehlt es aber an einem belegmäßigen
Nachweis des Bestimmungsorts, weil dieser nicht ohne weiteres mit der Unternehmensanschrift des B gleichgesetzt
werden kann.


44 e) Kommt der Unternehmer --wie hier-- seinen Nachweispflichten gemäß § 6a Abs. 3 UStG, §§ 17a, 17c UStDV nicht
nach, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Voraussetzungen einer innergemeinschaftlichen Lieferung nicht
erfüllt sind. Etwas anderes gilt ausnahmsweise dann, wenn zweifelsfrei feststeht, dass die Voraussetzungen der
Steuerfreiheit erfüllt sind (z.B. BFH-Urteile vom 21. Mai 2014 V R 34/13, BFHE 246, 232, BStBl II 2014, 914; in BFHE
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239, 516, BStBl II 2013, 407, jeweils m.w.N.). Das ist vorliegend schon deshalb nicht der Fall, weil --wie bereits
dargelegt-- der Verbleib der streitgegenständlichen Fahrzeuge "völlig unklar" ist.


45 4. Die Revision führt auch weder aus verfahrensrechtlichen Gründen zum Erfolg noch greifen die von der Klägerin
geltend gemachten Verfahrensrügen durch.


46 a) Macht der Steuerpflichtige bereits im Festsetzungsverfahren Vertrauensschutzgesichtspunkte geltend und begehrt
den Vorsteuerabzug auch im Rahmen einer Billigkeitsmaßnahme nach §§ 163, 227 AO (vgl. hierzu unter II.2.a), so ist
die Entscheidung über die Billigkeitsmaßnahme zwar regelmäßig mit der Steuerfestsetzung zu verbinden (BFH-Urteil
in BFHE 225, 254, BStBl II 2009, 744, 3. Leitsatz und Rz 48). Das FA konnte vorliegend beide Verfahren schon
deshalb nicht verbinden, weil die Klägerin den Billigkeitsantrag erst in der Einspruchsbegründung vom 2. März 2010
--und damit nach Bekanntgabe der Steuerfestsetzung-- gestellt hat.


47 b) Das FG hat auch nicht --wie von der Klägerin gerügt-- seine ihm nach § 76 Abs. 1 Satz 1 FGO obliegende Pflicht
zur Sachaufklärung verletzt. Ein derartiger Verfahrensfehler liegt zwar vor, wenn das FG einen ordnungsgemäß
gestellten Beweisantrag übergeht, sofern nicht das Beweismittel für die zu treffende Entscheidung unerheblich ist, das
Beweismittel unerreichbar bzw. unzulässig oder absolut untauglich ist oder die in Frage stehende Tatsache zugunsten
des Beweisführenden als wahr unterstellt werden (z.B. BFH-Beschlüsse vom 24. Juli 2014 V B 1/14, BFH/NV 2014,
1763; vom 5. November 2013 VI B 86/13, BFH/NV 2014, 360; vom 18. März 2013 III B 143/12, BFH/NV 2013, 963).


48 Nach diesen Grundsätzen war das FG nicht gehalten, die von der Klägerin benannten Zeugen zu vernehmen. Das FG
hat sich unter Berücksichtigung der Schriftsätze der Klägervertreter vom 26. März 2013 und 13. März 2014, mit dem
die Zeugen unter Angabe des Beweisthemas benannt worden sind, sowie aufgrund des Vortrags der Beteiligten in der
mündlichen Verhandlung ausführlich mit den von den Zeugen zu bekundenden Tatsachen auseinandergesetzt, diese
im Rahmen des Gesamtvortrags der Klägerin gewürdigt und den Schluss gezogen, es könne sowohl als wahr
unterstellt werden, dass der Steuerfahnder in den Räumlichkeiten ... Straße die D betreffenden Unterlagen
beschlagnahmt habe, als auch, dass dort Post für die D angekommen sei und die Zeugin S der Steuerfahndung einen
Ordner mit Rechnungen der D übergeben habe. Hinsichtlich der weiteren Beweisanträge ist das FG rechtsfehlerfrei zu
der Ansicht gelangt, dass die jeweiligen Beweisthemen nicht entscheidungserheblich waren.


49 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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